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Antrag

der Fraktion der FDP

Sechstes Gesetz zur Änderung der Bauordnung für Berlin (BauO Bln)

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Sechstes Gesetz zur Änderung der Bauordnung für Berlin (BauO Bln)

Bauordnung für Berlin (BauO Bln), vom 29. September 2005, zuletzt geändert durch Artikel
23 des Gesetzes zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Berliner Gesetzen
an die Verordnung (EU) 2016/679 (Berliner Datenschutz-Anpassungsgesetz EU –
BlnDSAnpG-EU) vom 12. Oktober 2020, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 wird Satz 2 gestrichen.

2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 werden nach dem Wort „Industriegebieten“ ein Komma und die Wör-

ter „sowie zu öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen in Kerngebieten
und urbanen Gebieten“ eingefügt.

b) Absatz 8 Nummer 1 wird wie folgt neugefasst:
„Garagen, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen, Gebäude
ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m
und einer Gebäudelänge einschließlich Dachüberstand je Grundstücksgrenze von
9 m,“

3. In § 8 Absatz 2 wird Satz 5 gestrichen.

4. In § 28 Absatz 5 werden nach „Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.“, die Wörter:
„Abweichend von Abs. 3 sind Außenwandverkleidungen, die den technischen Baube-
stimmungen nach § 86a entsprechen, mit Ausnahme der Dämmstoffe, aus normalent-
flammbaren Baustoffen zulässig.“ eingefügt.

5. In § 32 wird im Absatz 8 Satz 1 gestrichen.
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6. In § 33 Absatz 1 werden nach dem ersten Satz die Wörter: „Abweichend von Satz 1
genügt ein Rettungsweg 1. aus Geschossen ohne Aufenthaltsräume, 2. bei ebenerdigen
Geschossen bis zu 400 m², wenn dieser aus der Nutzungseinheit unmittelbar ins Freie
führt; § 36 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.“, eingefügt.

7. § 35 Absatz 8 Nummer 1 wird wie folgt neugefasst: „in jedem oberirdischen Geschoss
unmittelbar ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens
0,50 m², die geöffnet werden können, oder“

8. In § 38 wird der Absatz 5 gestrichen.

9. In § 39 wird der Absatz 4 wie folgt neugefasst:
„Gebäude mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen müssen Aufzüge in ausreichen-
der Zahl haben. Auf die Zahl der Geschosse wird das oberste Geschoss nur angerech-
net, wenn es Aufenthaltsräume enthält oder in ihm Aufenthaltsräume möglich sind.
Von den Aufzügen nach Satz 1 muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle,
Krankentragen und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen
haben. Dieser Aufzug muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus und von allen Ge-
schossen mit Aufenthaltsräumen stufenlos erreichbar sein. Soweit Obergeschosse von
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzern stufenlos zu erreichen sein müssen, gelten
die Sätze 1, 3 und 4 auch für Gebäude mit weniger als fünf oberirdischen Geschossen.
Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht bei der Schaffung von Wohnraum durch Aufstockung
oder nachträglichen Ausbau von Geschossen, soweit die Gebäudehöhe nach § 2 Abs. 3
S. 2 nicht mehr als 22 m beträgt.“

10. In § 41 wird im Absatz 4 der Satz 3 gestrichen.

11. In § 43 wird der Absatz 2 gestrichen. Der Absatz 3 ist der neue Absatz 2.

12. In § 45 wird der Absatz 1 gestrichen. Der Absatz 2 ist der neue Absatz 1.

13. In § 47 wird der Absatz 1 wie folgt neu gefasst:
„Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. Dies
gilt nicht für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie
für Aufenthaltsräume im Dachraum.“

14. § 48 wird wie folgt geändert:
a) Der Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind leicht erreichbare und gut zu-
gängliche Abstellräume für Kinderwagen und Fahrräder sowie für jede Wohnung
ein ausreichend großer Abstellraum herzustellen. Abstellräume nach Nummer 1
dürfen auch außerhalb des Gebäudes in zumutbarer Entfernung auf dem Bau-
grundstück hergestellt werden.“

b) In Absatz 4 wird der Satz 3 gestrichen.
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c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
(5) Sollen bestehende Aufenthaltsräume in bestandsgeschützten Gebäuden in
Wohnraum umgewandelt werden, sind für die Nutzungsänderung bauordnungs-
rechtlich nur die Abs. 1 bis 4, §§ 49, 50 und 81 Abs. 2 anzuwenden.

15. § 50 wird wie folgt geändert:
a) Der Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Ge-
schosses barrierefrei nutzbar und erreichbar sein. Diese Verpflichtung kann auch
durch barrierefrei nutzbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In
Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1 erfor-
derlichen Aufzügen muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein. §
39 Absatz 4 bleibt unberührt.

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „barrierefrei sind.“ die Wörter aus Absatz 3
Satz 5 angefügt:
„Bei der Herstellung von Toilettenräumen müssen diese in der erforderlichen An-
zahl barrierefrei sein; sie sind zu kennzeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch für Gebäude
mit weniger als fünf oberirdischen Geschossen, soweit Geschosse mit Rollstühlen
stufenlos erreichbar sein müssen.“

c) Der Absatz 3 wird gestrichen.
d) Der Absatz 4 ist der neue Absatz 3. Nach dem Wort „entsprechend“ wird ein

Komma eingefügt und die Wörter „soweit auch die geänderte Nutzung von Abs. 2
erfasst wird.“

e) Der Absatz 5 ist der neue Absatz 4 und wie folgt geändert:
„Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Anforderungen
1. wegen schwieriger Geländeverhältnisse,
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder
3. wegen ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit einem unverhältnismäßigen
Mehraufwand erfüllt werden können.“

16. § 53 wird wie folgt geändert:
a) Im Absatz 1 wird nach den Worten „unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde“ die

Worte „in Textform“ eingefügt.
b) Der Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder Bauherr auf,
so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber eine Vertreterin
oder ein Vertreter bestellt wird, die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn
nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu er-
füllen hat. Im Übrigen findet § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes mit der Maßgabe, dass eine Erklärung in Textform ausrei-
chend ist, entsprechende Anwendung.“

17. § 59 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen der Bauge-
nehmigung.
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18. § 61 wird wie folgt geändert:
a) Im Absatz 15 a wird nach dem Wort „Tankstellen“ ein Komma eingefügt und die

Wörter „sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die damit verbundene Än-
derung der Nutzung,“

b) Im Absatz 3 wird der Satz 3 gestrichen.

19.  § 62 wird wie folgt geändert:
a) Im Absatz 1 werden die Wörter „die Schaffung von Ersatzwohnraum und für“ ge-

strichen.
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
c) (2a) Nach Abs. 1 genehmigungsfrei ist die Änderung oder Nutzungsänderung von

Dachgeschossen zu Gunsten einer Wohnnutzung, einschließlich der Errichtung
von Dachgauben, wenn die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert
ist und die Bauaufsichtsbehörde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 er-
klärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll,
oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs
ausspricht.

d) In Absatz 3 wird „sofern nicht“ gestrichen.

20.  § 63b wird ersatzlos gestrichen.

21. In § 65 wird der Absatz 1 wie folgt geändert:
„Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden
müssen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser erstellt sein, die
oder der bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht für Bauvorlagen, die üblicherweise
von Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach Absatz 2 verfasst werden, und für
Bauvorlagen für
geringfügige oder technisch einfache Bauvorhaben. Als geringfügig oder technische
einfache Bauvorhaben gelten:
1. freistehende Gebäude bis 50 Quadratmeter Grundfläche und mit nicht mehr als zwei
Geschossen,
2. Gebäude ohne Aufenthaltsräume bis 150 Quadratmeter Grundfläche und mit nicht
mehr als zwei Geschossen, insbesondere Nebengebäude, Garagen und Carports,
3. land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebäude mit bis zu zwei oberirdischen Ge-
schossen und einer Grundfläche bis zu 250 Quadratmeter,
4. einfache Änderungen an sonstigen Gebäuden bis zu einer zu ändernden Grundflä-
che von 50 Quadratmetern, wie zum Beispiel der Anbau von Wintergärten sowie Ter-
rassen- und Balkonüberdachungen,
5. bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 die Errichtung von Dachgauben, Ände-
rungen an der Dachkonstruktion im Rahmen von Sanierungs- und Instandhaltungs-
maßnahmen.“

22. In § 67 werden im Absatz 1 nach dem Wort „berührt.“ die Wörter „Unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 sind Abweichungen zuzulassen, wenn sie der Schaffung oder
Erneuerung von Wohnraum dienen.“ eingefügt.
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23. § 69 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt der Bauherrin oder dem Bauherrn innerhalb
von zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags dessen Vollständigkeit oder for-
dert die Bauherrin oder den Bauherrn unverzüglich zur Behebung etwaiger Mängel
oder Unvollständigkeiten innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden die
Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen,
wenn die Bauherrin oder Bauherr auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden sind.
Satz 1 und 2 gelten für nach Satz 1 nachgeforderte Unterlagen entsprechend.“

b) Im Absatz 2 Nummer 2 wird der Satz 4 wie folgt gefasst:
„Die Bauaufsichtsbehörde kann die Stellungnahmefrist für die Beurteilung des
Bauplanungsrechts einmalig um einen Monat verlängern, insbesondere wenn wei-
tere Stellen zu beteiligen sind.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„Ein Bauantrag gilt als vollständig, wenn die Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin
oder dem Bauherrn entgegen Absatz 1 Satz 1 die Vollständigkeit des Bauantrags
nicht bestätigt oder sie oder ihn nicht zur Behebung von Mängeln des Bauantrags
auffordert; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt. Ist nicht innerhalb einer Frist nach
Absatz 3 Satz 1 entschieden worden, gilt die Baugenehmigung als erteilt; dies gilt
nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr auf diese Rechtsfolge verzichtet hat.
Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Werbeanlagen nach § 63a tritt
bei Werbeanlagen, die an Baugerüsten angebracht werden, die Genehmigungsfik-
tion nicht ein oder endet diese, wenn die Dauer von sechs Monaten gemäß § 10
Absatz 2 Satz 4 erreicht ist. Der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz 2 ist
auf Verlangen der Bauherrin oder dem Bauherrn zu bescheinigen.“

24. § 70 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) vor Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen benach-
richtigen, wenn zu erwarten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange berührt werden. Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde in Textform oder zur
Niederschrift vorzubringen. Die benachrichtigten Nachbarn werden mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemäß gel-
tend gemacht worden sind; auf diese Rechtsfolge ist in der Benachrichtigung hin-
zuweisen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn dem
Bauvorhaben Weise zugestimmt haben. Haben die Nachbarn dem Bauvorhaben
nicht im Sinne von Satz 1 zugestimmt, sind ihnen die Baugenehmigung, Befreiung
und Abweichungs- oder Ausnahmezulassung zuzustellen.“

25. Im § 71 wird im Absatz 1 der Satz 3 gestrichen.
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26. Nach § 71 wird folgender § 71a eingefügt:

„§ 71a
Typengenehmigung

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet
werden sollen, wird auf Antrag durch die oberste Bauaufsichtsbehörde eine Ty-
pengenehmigung erteilt, wenn die baulichen Anlagen oder Teile von baulichen
Anlagen den Anforderungen nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften entsprechen. Eine Typengenehmigung kann auch für bau-
liche Anlagen erteilt werden, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach ei-
nem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen er-
richtet werden sollen; in der Typengenehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit
festzulegen. Für Fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung nicht erteilt.

(2) Die Typengenehmigung gilt fünf Jahre. Die Frist kann auf Antrag jeweils bis zu
fünf Jahren verlängert werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Typengenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land Berlin.
(4) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, ein bauaufsichtli-

ches Verfahren durchzuführen. Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fra-
gen sind von der Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen.“

27. § 73 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorha-
bens nicht begonnen wurde, oder“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann auf Antrag, jeweils bis zu einem
Jahr verlängert werden. Sie kann auch rückwirkend verlängert werden, wenn der
Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist.“

28. Im § 75 wird im Absatz 1 der Satz 3 gestrichen.

29. Im § 77 wird der Absatz 5 gestrichen.

30. § 81 wird wie folgt geändert:
a) Der Absatz 1 wird gestrichen
b) Die Absätze 2, 3 und 4 werden zu 1, 2 und 3
c) Im neuen Absatz 3 wird im Satz 1 aus „Absatz 2“ das Wort „Absatz 3“

31.  Im § 84 wird im Absatz 5 nach dem Wort „nehmen“ die Wörter „und sich einen Aus-
zug erstellen“ eingefügt.

32. § 85 wird wie folgt geändert:
a) Im Absatz 1 wird die Nummer 7 wie folgt gefasst:

„ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (§
74) oder Abweichung, Ausnahmen oder Befreiungen (§ 67) oder abweichend da-
von bauliche Anlagen errichtet, ändert, benutzt“
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b) Im Absatz 1 wird die Nummer 8 wie folgt gefasst:
c) „entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 2 Bauarbeiten beginnt, entgegen den

Vorschriften des § 83 Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift
des § 83 Absatz 2 bauliche Anlagen nutzt,“

33. Im § 86 wird der Absatz 3 die Nummer 1 gestrichen. Aus den Nummern 2, 3, 4 und 5
werden die Nummern 1, 2, 3 und 4.

34. Im § 89 wird folgender Absatz 7 angefügt:
(7) Die vor dem (einfügen: Datum des Inkrafttretens) eingeleiteten Verfahren sind
nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften fortzuführen; die nach die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit Ausnahme des Fünften Teils jedoch
anzuwenden, soweit diese für die Bauherrin oder den Bauherrn günstiger sind.

Begründung
A. Allgemeines

Diese Novelle der Landesbauordnung bietet die Grundlage für eine Harmonisierung mit der
Musterbauordnung des Bundes (MBO) und der Bauordnung des Landes Brandenburg. Das
Ziel dieser BauO Bln ist die Senkung bürokratischen Hürden. Es werden Verfahren gestrafft
und Standards für schlankes und effizientes Bauen im Bestand geschaffen. Mit diesem Geset-
zesentwurf zur Vereinfachung baurechtlicher Regelungen und zur Beschleunigung sowie För-
derung des Wohnungsbaus wird die Bauordnung nun wieder an die aktuellen Begebenheiten
und Herausforderungen angepasst. Mit der Einführung einer Typenbaugenehmigung wird
eine Verwaltungsvereinfachung für bauliche Anlagen geschaffen, die in derselben Ausfüh-
rung an mehreren Stellen errichtet werden kann.
Das Bauen wird hierdurch einfacher und schneller, günstiger, flächensparender. Die bevorste-
hende Digitalisierung der bauaufsichtlichen Verfahren birgt weiteres Beschleunigungspoten-
tial. Die hierzu erforderlichen, rechtlichen Voraussetzungen werden durch die Novelle bereits
heute geschaffen.

Die Vereinfachung des Bauens im Bestand und der Wegfall der Genehmigungspflicht für
Dachgeschossausbauten führt zu einem Weniger an Verfahren. Für die Bauwirtschaft ist die
Einführung der Typengenehmigung kostensenkend, da sie in einer Vielzahl von Bauvorhaben
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genutzt werden kann. Dies gilt in gleicher Weise für die vorgesehenen Maßnahmen zur Schaf-
fung von Wohnraum.
 Die Genehmigungsfiktion die bisher nur für das vereinfachte Genehmigungsverfahren vorge-
sehen ist, wird auf alle Genehmigungsverfahren erweitert. Diese Änderung setzt eine perso-
nelle Stärkung der Bezirksämter voraus.

Die Genehmigungsfreistellung führt zu einer Verminderung des Verwaltungs- bzw. Prüfauf-
wandes und geht mit einer Reduzierung der Gebühreneinnahmen einher. Für Bauherren ent-
stehen infolge der Verfahrensvereinfachungen Kostenersparnisse, die aus einer Verringerung
von Genehmigungsgebühren sowie einem Zeitvorteil hinsichtlich des Verfahrens zur Voll-
ständigkeitsprüfung resultieren. Zudem können bestehende Aufenthaltsräume leichter in
Wohnraum umgewandelt werden.

B. Einzelbegründung

Zu § 3 Allgemeine Anforderungen
Die Streichung dient im Interesse einer Vereinheitlichung der Vorschriften der Anpassung an
die Musterbauordnung und die entsprechende Regelung der Brandenburgischen Bauordnung.

Zu § 6 Abstandsflächen, Abstände
Die Änderung in Abs. 5 trägt der Zielsetzung Rechnung, in bestimmten Baugebieten das Maß
der erforderlichen Abstandsflächen zu reduzieren, um so zu einer Verringerung des Flächen-
verbrauchs beizutragen. Die Reduzierung der Abstandsflächen betrifft nur den Abstand zu öf-
fentlichen Freiflächen (einschließlich Gewässern) im Baugebiet, nicht aber die Abstände zwi-
schen baulichen Anlagen.
Mit der Änderung in Abs. 8 werden auch überdachte Tiefgaragenzufahrten und Aufzüge zu
Tiefgaragen in die Privilegierung einbezogen, um praktischen Bedürfnissen Rechnung zu tra-
gen. Durch die Beibehaltung der Maßvorgaben wird sichergestellt, dass es sich weiterhin um
untergeordnete Gebäude handeln muss.

Zu § 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze
Die zu streichende Regelung stellt einen Eingriff in die durch Art. 14 GG geschützte Rechts-
stellung des Grundstückseigentümers dar. Zudem erschwert sie den Ausbau von Bestandsge-
bäuden bzw. die Nachverdichtung, wenn über die neu hinzutretenden Wohnungen hinaus
Spielplätze eingerichtet werden müssen.

Zu § 28 Außenwände
Die Änderung soll es ermöglichen, bei Holzgebäuden den Baustoff auch nach außen hin sicht-
bar zu machen. Dazu werden Außenwandbekleidungen aus normalentflammbaren Baustoffen
zugelassen, wenn diese den Anforderungen der nach § 86a bekannt gemachten Holzbauricht-
linie entsprechen. Voraussetzung ist dementsprechend eine geeignete technische Lösung zur
Vermeidung der Brandweiterleitung über die Außenwandbekleidung.

Zu § 32 Dächer
Die Streichung erfolgt im Interesse einer Vereinheitlichung und entspricht der Musterbauord-
nung.
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Zu § 33 Erster und zweiter Rettungsweg
Mit der Änderung sollen für ebenerdige Nutzungseinheiten Erleichterungen beim zweiten
Rettungsweg ermöglicht werden.

Zu § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
Die Streichung dient im Interesse einer Vereinheitlichung der Vorschriften der Anpassung an
die Musterbauordnung und die entsprechende Regelung der Brandenburgischen Bauordnung.

Zu § 38 Umwehrungen
Die Streichung von Abs. 5 dient im Interesse einer Vereinheitlichung der Vorschriften der
Anpassung an die Musterbauordnung und die entsprechende Regelung der Brandenburgi-
schen Bauordnung.

Zu § 39 Aufzüge
Die Änderungen in Abs. 4 verfolgen das Ziel, sowohl beim Neubau, als auch beim Aus- und
Umbau von Bestandsgebäuden die Baukosten durch einen Verzicht auf einen Aufzug zu redu-
zieren.
Im Fall des Neubaus ist ein Aufzug künftig ab dem fünften oberirdischen Geschoss erforder-
lich. Bei einer durchschnittlichen Geschosshöhe von 3 Metern entspricht dies im Ergebnis der
Musterbauordnung, die Aufzüge ab einer Gebäudehöhe von 13 Metern erfordert, wobei sich
die Gebäudehöhe nach der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses ermittelt.
Für die Schaffung von Wohnraum durch eine Aufstockung von Bestandsgebäuden wird bis
zum Erreichen der Hochhausgrenze auf die Pflicht zum Einbau eines Aufzugs verzichtet. Da-
mit wird eine wesentliche materiell-rechtliche Erleichterung geschaffen. Der nachträgliche
Einbau von Aufzügen ist regelmäßig mit hohen Kosten verbunden, die einem sonst denkbaren
Ausbau entgegenstehen würden.

Zu § 41 Lüftungsanlagen
Mit der Streichung in Abs. 4 soll eine Optimierung durch den Einsatz moderner Technik er-
möglicht werden.

Zu § 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
Die Streichung dient im Interesse einer Vereinheitlichung der Vorschriften der Anpassung an
die Musterbauordnung und die entsprechende Regelung der Brandenburgischen Bauordnung.

Zu § 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschächte
Die Streichung des bisherigen Abs. 1 dient im Interesse einer Vereinheitlichung der Vor-
schriften der Anpassung an die Musterbauordnung und die entsprechende Regelung der Bran-
denburgischen Bauordnung.

Zu § 47 Aufenthaltsräume
Die Neufassung des Abs. 1 reduziert die materiell-rechtlichen Anforderungen für den Neubau
und kann so zu einer kostensparenden Bauweise führen. Sie dient zudem im Interesse einer
Vereinheitlichung der Vorschriften der Anpassung an die Musterbauordnung und die entspre-
chende Regelung der Brandenburgischen Bauordnung.
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Zu § 48 Wohnungen
Die Neufassung des Abs. 2 dient im Interesse einer Vereinheitlichung der Vorschriften der
Anpassung an die Musterbauordnung und die entsprechende Regelung der Brandenburgi-
schen Bauordnung.
Der bisherige Abs. 4 S. 4 wird gestrichen, dabei orientiert sich die Neufassung an der MBO
Der neu eingefügte Abs. 5 soll die Nutzungsänderung bestandsgeschützter Aufenthaltsräume
hin zu Wohnräumen erleichtern. Soweit das Bestandsgebäude rechtmäßig hinter den aktuellen
materiell-rechtlichen Anforderungen zurückbleibt, hat es damit sein Bewenden. Ausgenom-
men sind jene aufgeführten Regelungen, die unmittelbar an die Nutzung als Wohnraum an-
knüpfen. Mit dem Verweis auf § 81 Abs. 2 wird sichergestellt, dass gleichwohl bauaufsichtli-
che Eingriffsmöglichkeiten bestehen, soweit dies zur Abwehr erheblicher Gefahren für Leben
und Gesundheit erforderlich ist.

Zu § 50 Barrierefreies Bauen
Im Interesse einer Vereinheitlichung der Anforderungen orientiert sich die Neufassung von
Abs. 1 und die Streichung von Abs. 3 an der Musterbauordnung und der Brandenburgischen
Bauordnung.
Mit der Änderung im neuen Abs. 3 soll im Interesse einer Reduzierung der materiellrechtli-
chen Anforderungen erreicht werden, dass die Anforderungen nach Abs. 2 nur eingehalten
werden müssen, wenn sich auch die neue Nutzung nach Abs. 2 richtet.
Mit der Änderung im neuen Abs. 4 ist eine Umkehrung der Genehmigungsvoraussetzungen
verbunden. Soweit die alternativ benannten Voraussetzungen vorliegen, ist künftig keine Ab-
weichung mehr erforderlich. Vielmehr werden die betroffenen Vorhaben von den Anforde-
rungen nach Abs. 1 bis 3 freigestellt. Damit wird zugleich eine Reduzierung des Umfangs der
Genehmigungsverfahren erreicht.

Zu § 53 Bauherrin oder Bauherr
Die Änderungen in § 53 dienen der Nachweisführung. Mündlich abgegebene Erklärungen ge-
nügen nicht. Eine Schriftform ist andererseits auch nicht erforderlich.

Zu § 59 Grundsatz
Mit der Streichung in Abs. 1 wird die Regelung an die Musterbauordnung und die Branden-
burgische Bauordnung angepasst.  Das Genehmigungserfordernis nach dem Zweckentfrem-
dungsverbotsgesetz entfällt dadurch nicht. Das danach erforderliche Genehmigungsverfahren
ist weiterhin durchzuführen.
Ein doppeltes Genehmigungsverfahren ist nicht geboten. Mit dem Zweckentfremdungsver-
botsgesetz bestehen ausreichende aufsichtsrechtliche Maßnahmen, um den ungenehmigten
Abriss von Wohnungen zu sanktionieren. Zugleich wird mit der Streichung das entstandene
Spannungsverhältnis zwischen Bauordnungsrecht und Zweckentfremdungsrecht sachgerecht
aufgelöst.

Zu § 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
Die Ergänzung in Abs. 1 soll die Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge erleich-
tert werden. Bereits bisher wäre ggf. eine Errichtung als unbedeutende Anlage genehmigungs-
frei möglich gewesen. Mit der Neuregelung wird hier einerseits für die Beteiligten Rechtssi-
cherheit geschaffen, andererseits wird auch eine mit der Errichtung verbundene Nutzungsän-
derung der Hauptanlage verfahrensfrei ermöglicht.
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Die Streichung in Abs. 3 folgt aus der Anpassung von § 59 Abs. 1.

Zu § 62 Genehmigungsfreistellung
Zu Abs. 1 Es ist nicht erkennbar, warum die Schaffung von Ersatzwohnraum strengeren Ge-
nehmigungsanforderungen unterworfen werden soll als sonstiger Wohnraum. Das zweckent-
fremdungsrechtliche Genehmigungserfordernis für die Beseitigung des zu ersetzenden Wohn-
raums bleibt bestehen.
Mit dem neuen Absatz 2a wird der Dachgeschossausbau bei baulichen Anlagen nach Abs. 1
genehmigungsfrei gestellt.

Zu§ 63b Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum
Die Streichung folgt der Änderung von § 59 Abs. 1. Das Genehmigungsverfahren nach dem
Zweckentfremdungsverbotsgesetz entfällt dadurch nicht. Es wird aber die Durchführung eines
doppelten Genehmigungsverfahrens vermieden.

Zu § 65 Bauvorlageberechtigung
Die Ergänzung in Abs. 1 definiert, was unter geringfügigen oder technisch einfachen Bauvor-
haben zu verstehen ist. Insofern die Änderung der Rechtssicherheit der Beteiligten und er-
leichtert den Vollzug. Eine entsprechende Konkretisierung sieht auch der Gesetzentwurf der
Brandenburgischen Landesregierung vor, LT-Drs. 7/1697.

Zu § 67 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
Während die Erteilung von Abweichungen im Übrigen im pflichtgemäßen Ermessen der Bau-
aufsichtsbehörden steht, wird den Bauherrn mit der Ergänzung in Abs. 1 bei der Schaffung
von Wohnraum ein Anspruch auf Abweichung zugebilligt. Voraussetzung ist jedoch auch in
diesen Fällen, dass die mit den öffentlichen Belangen und den nachbarlichen Belangen ver-
einbar ist. Auf Grund der damit erforderlichen inhaltlichen Prüfung wird am Erfordernis einer
Abweichungsentscheidung auch in diesen Fällen festgehalten.

Zu § 69 Behandlung des Bauantrags
Die Änderung in Abs. 1 S. 1 führt zu einer Straffung des Verfahrens zur Vollständigkeitsprü-
fung.
Die Neufassung von Abs. 1 S. 2 hält daran fest, dass ein Antrag als zurückgenommen gilt,
wenn von der Bauaufsicht gerügte Mängel nicht beseitigt werden. Allerdings setzt dies nun-
mehr ausdrücklich voraus, dass die Bauherrin bzw. der Bauherr auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen wurde.
Mit der Ergänzung durch Abs. 1 S. 3 wird klargestellt, dass auch bei nachgereichten Unterla-
gen unverzüglich eine Vollständigkeitsprüfung durchzuführen ist. Auch dies dient der Verfah-
rensbeschleunigung.
Mit der Änderung von Abs. 2 S. 6 wird klargestellt, dass die Stellungnahmefrist nicht beliebig
oft verlängert werden kann, sondern nur einmalig.
Mit der Neufassung von Abs. 4 wird die bisher nur für das vereinfachte Genehmigungsverfah-
ren vorgesehene Genehmigungsfiktion auf alle Genehmigungsverfahren erweitert.

Zu § 70 Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit
Mit der Reduzierung der Einwendungsfrist nach Abs. 1 entspricht die Regelung der Muster-
bauordnung. Auch § 70 Abs. 1 BbgBO sieht eine Stellungnahmefrist von zwei Wochen vor.
Die vorgesehene Textform bzw. die Niederschrift soll der gesicherten Dokumentation dienen
und insofern zur Rechtssicherheit beitragen.
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Zu § 71 Baugenehmigung
Die Streichung in Abs. 1 entspricht den entsprechenden Regelungen der Musterbauordnung
und der BbgBO. Sie dient insofern der Vereinheitlichung. Der Erlass bauaufsichtlicher Maß-
nahmen für den Fall dass das Vorhaben den materiell-rechtlichen Anforderungen nicht ge-
nügt, wird dadurch nicht ausgeschlossen.

Zu § 71a Typenbaugenehmigung
Die Regelung soll die Anwendung von seriellen Bauweisen und die Verwendung von Modu-
len unterstützen und so eine Möglichkeit zur Reduzierung der Baukosten bieten. Der Text
folgt dem Beschluss der Sitzung der Bauministerkonferenz am 22.02.2019 in Berlin.

Zu § 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung
Mit der Änderung in Abs. 1 S. 1 und der Streichung in Abs. 2 S. 1 wird die Geltungsdauer der
Baugenehmigung an die Musterbauordnung angepasst.

Zu § 75 Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid
Mit der Änderung von Abs. 1 wird die Geltungsdauer des Vorbescheides an jene der Bauge-
nehmigung angepasst.

Zu § 77 Bauaufsichtliche Zustimmung
Die Streichung in Abs. 5 entspricht den entsprechenden Regelungen der Musterbauordnung.

Zu § 81 Bestehende bauliche Anlagen
Die Pflicht bauliche Anlagen so instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung nicht gefährdet werden, folgt bereits aus § 3 Abs. 1, § 9 regelt das Verunstaltungsverbot.

Zu § 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis
Die Ergänzung in Abs. 5 folgt dem Beschluss der Sitzung der Bauministerkonferenz am
26./27.09.2019. Mit der Regelung sollen neben der Erstellung eines Auszugs weitere Mög-
lichkeiten für die Einsicht geschaffen werden, z.B. elektronische Abschriften.

Zu § 85 Ordnungswidrigkeiten
Die Änderungen sind Folge der Streichung der baurechtlichen Abrissgenehmigung für Wohn-
gebäude. Die Regelungen des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes bleiben unberührt.

Zu § 86 Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Die Änderungen sind eine Folge der Streichung der bauordnungsrechtlichen Abrissgenehmi-
gung.

Zu § 89 Abwicklung eingeleiteter Verfahren, Übergangsvorschriften
Die Einfügung des Absatzes 7 lässt Ausnahmeregelung zu Gunsten der Bauherrin oder des
Bauherrn zu.
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Berlin, den 3. Februar 2021

Czaja, Förster
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin
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Anlage

Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Aktuelle Fassung Regelungsvorschlag
§ 3 Allgemeine Anforderungen
Anlagen sind so anzuordnen, zu errich-
ten, zu ändern und instand zu halten,
dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben, Gesundheit
und die natürlichen Lebensgrundlagen,
nicht gefährdet werden, die natürlichen
Ressourcen nachhaltig genutzt werden,
umweltverträgliche Rohstoffe und Se-
kundärstoffe verwendet werden, und sie
die allgemeinen Anforderungen ihrem
Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen
und die Nutzbarkeit für alle Menschen
gewährleistet ist; dabei sind die Grund-
anforderungen an Bauwerke gemäß An-
hang I der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 zu beachten. Dies gilt auch für
die Beseitigung von Anlagen und bei der
Änderung ihrer Nutzung. Verwendete
Baustoffe und Teile des Bauwerks müs-
sen weitestmöglich nach dem Abbruch
wiederverwendet oder recycelt werden
können.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Anlagen sind so anzuordnen, zu errich-
ten, zu ändern und instand zu halten,
dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben, Gesundheit
und die natürlichen Lebensgrundlagen,
nicht gefährdet werden, die natürlichen
Ressourcen nachhaltig genutzt werden,
umweltverträgliche Rohstoffe und Se-
kundärstoffe verwendet werden, und sie
die allgemeinen Anforderungen ihrem
Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen
und die Nutzbarkeit für alle Menschen
gewährleistet ist; dabei sind die Grund-
anforderungen an Bauwerke gemäß An-
hang I der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 zu beachten. Dies gilt auch für
die Beseitigung von Anlagen und bei der
Änderung ihrer Nutzung. Verwendete
Baustoffe und Teile des Bauwerks müs-
sen weitestmöglich nach dem Abbruch
wiederverwendet oder recycelt werden
können.

§ 6 Abstandsflächen, Abstände
(1) Vor den Außenwänden und Dächern
von Gebäuden sind Abstandsflächen von
oberirdischen Gebäuden freizuhalten.
Satz 1 gilt entsprechend für andere Anla-
gen, von denen Wirkungen wie von Ge-
bäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden
und Grundstücksgrenzen. Eine Abstands-
fläche ist nicht erforderlich vor Außen-
wänden, die an Grundstücksgrenzen er-
richtet werden, wenn nach planungs-
rechtlichen Vorschriften an die Grenze
gebaut werden muss oder gebaut werden
darf.
(2) Abstandsflächen sowie Abstände
nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2
müssen auf dem Grundstück selbst lie-
gen. Sie dürfen auch auf öffentlichen

§ 6 Abstandsflächen, Abstände
(1) Vor den Außenwänden und Dächern
von Gebäuden sind Abstandsflächen von
oberirdischen Gebäuden freizuhalten.
Satz 1 gilt entsprechend für andere Anla-
gen, von denen Wirkungen wie von Ge-
bäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden
und Grundstücksgrenzen. Eine Abstands-
fläche ist nicht erforderlich vor Außen-
wänden, die an Grundstücksgrenzen er-
richtet werden, wenn nach planungs-
rechtlichen Vorschriften an die Grenze
gebaut werden muss oder gebaut werden
darf.
(2) Abstandsflächen sowie Abstände
nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2
müssen auf dem Grundstück selbst lie-
gen. Sie dürfen auch auf öffentlichen
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Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen lie-
gen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Ab-
standsflächen sowie Abstände im Sinne
des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teil-
weise auf andere Grundstücke erstre-
cken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert
ist, dass sie nicht überbaut werden; Ab-
standsflächen dürfen auf die auf diesen
Grundstücken erforderlichen Abstands-
flächen nicht angerechnet werden.
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich
nicht überdecken; dies gilt nicht für
1. Außenwände, die in einem Winkel
von mehr als 75 Grad zueinander stehen,
2. Außenwände zu einem fremder Sicht
entzogenen Gartenhof bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. Gebäude und andere bauliche Anla-
gen, die in den Abstandsflächen zulässig
sind.
(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst
sich nach der Höhe H. Die Höhe H ist
das lotrechte Maß von jedem Punkt
a) des oberen Abschlusses der Wand o-
der
b) der Dachhaut
bis zur Geländeoberfläche. Die Ab-
standsfläche wird von dem Punkt der Ge-
ländeoberfläche, an dem H ermittelt
wird, senkrecht zur Wand gemessen.
(5) Die Tiefe der Abstandsflächen be-
trägt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe-
und Industriegebieten genügt eine Tiefe
von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Au-
ßenwänden von Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei
oberirdischen Geschossen genügt als
Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Soweit
sich durch Festsetzung der Grundflächen
der Gebäude mittels Baulinien oder Bau-
grenzen in Verbindung mit der Festset-
zung der Zahl der Vollgeschosse oder
durch andere ausdrückliche Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan geringere
Abstandsflächen ergeben, hat es damit
sein Bewenden.
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflä-
chen bleiben außer Betracht

Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen lie-
gen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Ab-
standsflächen sowie Abstände im Sinne
des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teil-
weise auf andere Grundstücke erstre-
cken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert
ist, dass sie nicht überbaut werden; Ab-
standsflächen dürfen auf die auf diesen
Grundstücken erforderlichen Abstands-
flächen nicht angerechnet werden.
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich
nicht überdecken; dies gilt nicht für
1. Außenwände, die in einem Winkel
von mehr als 75 Grad zueinander stehen,
2. Außenwände zu einem fremder Sicht
entzogenen Gartenhof bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. Gebäude und andere bauliche Anla-
gen, die in den Abstandsflächen zulässig
sind.
(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst
sich nach der Höhe H. Die Höhe H ist
das lotrechte Maß von jedem Punkt
a) des oberen Abschlusses der Wand o-
der
b) der Dachhaut
bis zur Geländeoberfläche. Die Ab-
standsfläche wird von dem Punkt der Ge-
ländeoberfläche, an dem H ermittelt
wird, senkrecht zur Wand gemessen.
(5) Die Tiefe der Abstandsflächen be-
trägt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe-
und Industriegebieten, sowie zu öffentli-
chen Verkehrs-, Grün- und Wasserflä-
chen in Kerngebieten und urbanen
Gebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H,
mindestens 3 m. Vor den Außenwänden
von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und
2 mit nicht mehr als drei oberirdischen
Geschossen genügt als Tiefe der Ab-
standsfläche 3 m. Soweit sich durch
Festsetzung der Grundflächen der Ge-
bäude mittels Baulinien oder Baugrenzen
in Verbindung mit der Festsetzung der
Zahl der Vollgeschosse oder durch an-
dere ausdrückliche Festsetzungen in ei-
nem Bebauungsplan geringere Abstands-
flächen ergeben, hat es damit sein Be-
wenden.
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1. vor die Außenwand vortretende Bau-
teile wie Gesimse und Dachüberstände,
2. Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel
der Breite der jeweiligen Außenwand in
Anspruch nehmen und
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Au-
ßenwand vortreten und
c) mindestens 2 Meter von der gegen-
überliegenden Nachbargrenze entfernt
bleiben,
3. bei Gebäuden an der Grundstücks-
grenze die Seitenwände von Vorbauten
und Dachaufbauten, auch wenn sie nicht
an der Grundstücksgrenze errichtet wer-
den.
(7) Bei der Bemessung der Abstandsflä-
chen bleiben Maßnahmen zum Zwecke
der Energieeinsparung und Solaranlagen
an bestehenden Gebäuden unabhängig
davon, ob diese den Anforderungen der
Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Be-
tracht, wenn sie
1. eine Stärke von nicht mehr als 0,30
Meter aufweisen und
2. mindestens 2,50 Meter von der Nach-
bargrenze zurückbleiben.
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäu-
des sowie ohne eigene Abstandsflächen
sind, auch wenn sie nicht an die Grund-
stücksgrenze oder an das Gebäude ange-
baut werden, zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufent-
haltsräume und Feuerstätten mit einer
mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer
Gebäudelänge einschließlich Dachüber-
stand je Grundstücksgrenze von 9 m; die
Dachneigung darf 45 Grad nicht über-
schreiten,
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m,
3. Stützmauern und geschlossene Ein-
friedungen in Gewerbe- und Industriege-
bieten, außerhalb dieser Baugebiete mit
einer Höhe bis zu 2 m.
Die Länge der die Abstandsflächentiefe
gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflä-
chen bleiben außer Betracht
1. vor die Außenwand vortretende Bau-
teile wie Gesimse und Dachüberstände,
2. Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel
der Breite der jeweiligen Außenwand in
Anspruch nehmen und
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Au-
ßenwand vortreten und
c) mindestens 2 Meter von der gegen-
überliegenden Nachbargrenze entfernt
bleiben,
3. bei Gebäuden an der Grundstücks-
grenze die Seitenwände von Vorbauten
und Dachaufbauten, auch wenn sie nicht
an der Grundstücksgrenze errichtet wer-
den.
(7) Bei der Bemessung der Abstandsflä-
chen bleiben Maßnahmen zum Zwecke
der Energieeinsparung und Solaranlagen
an bestehenden Gebäuden unabhängig
davon, ob diese den Anforderungen der
Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Be-
tracht, wenn sie
1. eine Stärke von nicht mehr als 0,30
Meter aufweisen und
2. mindestens 2,50 Meter von der Nach-
bargrenze zurückbleiben.
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäu-
des sowie ohne eigene Abstandsflächen
sind, auch wenn sie nicht an die Grund-
stücksgrenze oder an das Gebäude ange-
baut werden, zulässig
1. Garagen, überdachte Tiefgaragenzu-
fahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen, und
Gebäude ohne Aufenthaltsräume und
Feuerstätten mit einer mittleren Wand-
höhe bis zu 3 m und einer Gebäudelänge
einschließlich Dachüberstand je Grund-
stücksgrenze von 9 m; die Dachneigung
darf 45 Grad nicht überschreiten,
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m,
3. Stützmauern und geschlossene Ein-
friedungen in Gewerbe- und Industriege-
bieten, außerhalb dieser Baugebiete mit
einer Höhe bis zu 2 m.
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einhaltenden Bebauung nach den Num-
mern 1 und 2 darf auf einem Grundstück
insgesamt 15 m nicht überschreiten.
(9) Bei rechtmäßig bestehenden Gebäu-
den, die das Abstandsflächenrecht nicht
einhalten, sind die Abstandsflächen in
folgenden Fällen unbeachtlich:
1. Änderungen innerhalb des Gebäudes,
2. Nutzungsänderungen, wenn der Ab-
stand des Gebäudes zu den Nachbargren-
zen mindestens 2,50 Meter beträgt oder
die Außenwand als Gebäudeabschluss-
wand ausgebildet ist,
3. die Errichtung und Änderung von
Vor- und Anbauten, die für sich genom-
men die Tiefe der Abstandsflächen nach
Absatz 5 einhalten,
4. die nachträgliche Errichtung von
Dach- und Staffelgeschossen, wenn de-
ren Abstandsflächen innerhalb der Ab-
standsflächen des bestehenden Gebäudes
liegen,
5. der Ersatz von Dachräumen, Dach- o-
der Staffelgeschossen innerhalb der bis-
herigen Abmessungen, und
6. der Ersatz bestehender Gebäude inner-
halb der bisherigen Abmessungen; bei
Gebäuden mit Wohnraum der Ersatz nur
unter der Voraussetzung der Beibehal-
tung des Maßes der baulichen Nutzung.
Satz 1 gilt nicht für Gebäude nach Ab-
satz 8.
(10) An bestehenden Gebäuden können
bei der nachträglichen Errichtung vor die
Außenwand vortretender Aufzüge, Trep-
pen und Treppenräume geringere Tiefen
von Abstandsflächen zugelassen werden,
wenn wesentliche Beeinträchtigungen
angrenzender oder gegenüberliegender
Räume nicht zu befürchten sind und zu
Nachbargrenzen ein Abstand von min-
destens 3 Meter eingehalten wird.
(11) Eine Abweichung von den Ab-
standsflächen und Abständen kann nach
§ 67 zugelassen werden, wenn deren
Schutzziele gewahrt bleiben. Eine atypi-
sche Grundstückssituation ist nicht erfor-
derlich.

Die Länge der die Abstandsflächentiefe
gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht
einhaltenden Bebauung nach den Num-
mern 1 und 2 darf auf einem Grundstück
insgesamt 15 m nicht überschreiten.
(9) Bei rechtmäßig bestehenden Gebäu-
den, die das Abstandsflächenrecht nicht
einhalten, sind die Abstandsflächen in
folgenden Fällen unbeachtlich:
1. Änderungen innerhalb des Gebäudes,
2. Nutzungsänderungen, wenn der Ab-
stand des Gebäudes zu den Nachbargren-
zen mindestens 2,50 Meter beträgt oder
die Außenwand als Gebäudeabschluss-
wand ausgebildet ist,
3. die Errichtung und Änderung von
Vor- und Anbauten, die für sich genom-
men die Tiefe der Abstandsflächen nach
Absatz 5 einhalten,
4. die nachträgliche Errichtung von
Dach- und Staffelgeschossen, wenn de-
ren Abstandsflächen innerhalb der Ab-
standsflächen des bestehenden Gebäudes
liegen,
5. der Ersatz von Dachräumen, Dach- o-
der Staffelgeschossen innerhalb der bis-
herigen Abmessungen, und
6. der Ersatz bestehender Gebäude inner-
halb der bisherigen Abmessungen; bei
Gebäuden mit Wohnraum der Ersatz nur
unter der Voraussetzung der Beibehal-
tung des Maßes der baulichen Nutzung.
Satz 1 gilt nicht für Gebäude nach Ab-
satz 8.
(10) An bestehenden Gebäuden können
bei der nachträglichen Errichtung vor die
Außenwand vortretender Aufzüge, Trep-
pen und Treppenräume geringere Tiefen
von Abstandsflächen zugelassen werden,
wenn wesentliche Beeinträchtigungen
angrenzender oder gegenüberliegender
Räume nicht zu befürchten sind und zu
Nachbargrenzen ein Abstand von min-
destens 3 Meter eingehalten wird.
(11) Eine Abweichung von den Ab-
standsflächen und Abständen kann nach
§ 67 zugelassen werden, wenn deren
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Schutzziele gewahrt bleiben. Eine atypi-
sche Grundstückssituation ist nicht erfor-
derlich.

§ 8 Nicht überbaute Flächen der be-
bauten Grundstücke, Kinderspiel-
plätze
(1) Die nicht mit Gebäuden oder ver-
gleichbaren baulichen Anlagen überbau-
ten Flächen der bebauten Grundstücke
sind
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder
herzustellen und
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,
soweit dem nicht die Erfordernisse einer
anderen zulässigen Verwendung der Flä-
chen entgegenstehen. Satz 1 findet keine
Anwendung, soweit Bebauungspläne o-
der andere Rechtsverordnungen abwei-
chende Regelungen enthalten.
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit
mehr als sechs Wohnungen ist ein Spiel-
platz für Kinder anzulegen und instand
zu halten (notwendiger Kinderspiel-
platz); Abweichungen können zugelas-
sen werden, wenn nach der Zweckbe-
stimmung des Gebäudes mit der Anwe-
senheit von Kindern nicht zu rechnen ist.
Der Spielplatz muss auf dem Baugrund-
stück liegen; er kann auch auf einem un-
mittelbar angrenzenden Grundstück ge-
stattet werden, wenn seine Benutzung
zugunsten des Baugrundstücks öffent-
lich-rechtlich gesichert ist. Spielplätze
sind zweckentsprechend und so anzule-
gen und instand zu halten, dass für die
Kinder Gefahren oder unzumutbare Be-
lästigungen nicht entstehen. Je Wohnung
sollen mindestens 4 m² nutzbare Spielflä-
che vorhanden sein; der Spielplatz muss
jedoch mindestens 50 m² groß und min-
destens für Spiele von Kleinkindern ge-
eignet sein. Bei Bauvorhaben mit mehr
als 75 Wohnungen muss der Spielplatz
auch für Spiele älterer Kinder geeignet
sein. Bei bestehenden Gebäuden nach
Satz 1 soll die Herstellung oder Erweite-
rung und die Instandhaltung von Kinder-
spielplätzen verlangt werden, wenn nicht
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im Einzelfall schwerwiegende Belange
der Eigentümerin oder des Eigentümers
entgegenstehen.
(3) Kann die Bauherrin oder der Bauherr
den Kinderspielplatz nicht oder nur unter
sehr großen Schwierigkeiten auf dem
Baugrundstück herstellen, so kann die
Bauaufsichtsbehörde durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag mit der Bauherrin o-
der dem Bauherrn vereinbaren, dass die
Bauherrin oder der Bauherr ihre oder
seine Verpflichtung nach Absatz 2 durch
Zahlung eines Geldbetrags an das Land
Berlin erfüllt. Der Geldbetrag soll den
durchschnittlichen Herstellungs- und In-
standhaltungskosten eines Kinderspiel-
platzes einschließlich der Kosten des
Grunderwerbs entsprechen. Der Geldbe-
trag ist ausschließlich für die Herstel-
lung, Erweiterung oder Instandhaltung
eines der Allgemeinheit zugänglichen
Kinderspielplatzes in der Nähe des Bau-
grundstücks zu verwenden.
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§ 28 Außenwände
(1) Außenwände und Außenwandteile
wie Brüstungen und Schürzen sind so
auszubilden, dass eine Brandausbreitung
auf und in diesen Bauteilen ausreichend
lange begrenzt ist.
(2) Nichttragende Außenwände und
nichttragende Teile tragender Außen-
wände müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen; sie sind aus brennbaren
Baustoffen zulässig, wenn sie als raum-
abschließende Bauteile feuerhemmend
sind. Satz 1 gilt nicht für
1. Türen und Fenster,
2. Fugendichtungen und
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrenn-
baren geschlossenen Profilen der Außen-
wandkonstruktionen.
(3) Oberflächen von Außenwänden so-
wie Außenwandbekleidungen müssen
einschließlich der Dämmstoffe und Un-
terkonstruktionen schwerentflammbar
sein; Unterkonstruktionen aus normal-
entflammbaren Baustoffen sind zulässig,
wenn die Anforderungen nach Absatz 1
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erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die
über die erforderliche Umwehrungshöhe
hinaus hochgeführt werden, und mehr als
zwei Geschosse überbrückende Solaran-
lagen an Außenwänden müssen schwer-
entflammbar sein. Baustoffe, die schwer-
entflammbar sein müssen, in Bauteilen
nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen
nicht brennend abfallen oder abtropfen.
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit
geschossübergreifenden Hohl- oder Luft-
räumen wie hinterlüfteten Außenwand-
bekleidungen sind gegen die Brandaus-
breitung besondere Vorkehrungen zu
treffen. Satz 1 gilt für Doppelfassaden
entsprechend.
(5) Die Absätze 2 und 3 und Absatz 4
Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Ge-
bäudeklassen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt
nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1
und 2.

erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die
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hinaus hochgeführt werden, und mehr als
zwei Geschosse überbrückende Solaran-
lagen an Außenwänden müssen schwer-
entflammbar sein. Baustoffe, die schwer-
entflammbar sein müssen, in Bauteilen
nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen
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(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit
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(5) Die Absätze 2 und 3 und Absatz 4
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Außenwandverkleidungen, die den
technischen Baubestimmungen nach §
86a entsprechen, mit Ausnahme der
Dämmstoffe, aus normalentflammba-
ren Baustoffen zulässig.

§ 32 Dächer
(1) Bedachungen müssen gegen eine
Brandbeanspruchung von außen durch
Flugfeuer und strahlende Wärme ausrei-
chend lange widerstandsfähig sein (harte
Bedachung).
(2) Bedachungen, die die Anforderungen
nach Absatz 1 nicht erfüllen, sind zuläs-
sig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1
bis 3, wenn die Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücks-
grenze von mindestens 12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück mit harter Bedachung einen Ab-
stand von mindestens 15 m,
3. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück mit Bedachungen, die die Anforde-
rungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, ei-
nen Abstand von mindestens 24 m,
4. von Gebäuden auf demselben Grund-
stück ohne Aufenthaltsräume und ohne
Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m3
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Brutto-Rauminhalt einen Abstand von
mindestens 5 m
einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1
Abstand halten müssen, genügt bei
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2 in den Fällen
1. des Satzes 1 Nr. 1 ein Abstand von
mindestens 6 m,
2. des Satzes 1 Nr. 2 ein Abstand von
mindestens 9 m,
3. des Satzes 1 Nr. 3 ein Abstand von
mindestens 12 m.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und
ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50
m3 Brutto-Rauminhalt,
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus
nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare
Fugendichtungen und brennbare Dämm-
stoffe in nichtbrennbaren Profilen sind
zulässig,
3. Dachflächenfenster, Oberlichte und
Lichtkuppeln von Wohngebäuden,
4. Eingangsüberdachungen und Vordä-
cher aus nichtbrennbaren Baustoffen,
5. Eingangsüberdachungen aus brennba-
ren Baustoffen, wenn die Eingänge nur
zu Wohnungen führen.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und
2 sind
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus
brennbaren Baustoffen in Bedachungen
nach Absatz 1 und
2. begrünte Bedachungen
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei
einer Brandbeanspruchung von außen
durch Flugfeuer und strahlende Wärme
nicht zu befürchten ist oder Vorkehrun-
gen hiergegen getroffen werden.
(5) Dachüberstände, Dachgesimse und
Dachaufbauten, lichtdurchlässige Beda-
chungen, Dachflächenfenster, Lichtkup-
peln und Oberlichte und Solaranlagen
sind so anzuordnen und herzustellen,
dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile
und Nachbargrundstücke übertragen
werden kann. Von Brandwänden und
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von Wänden, die anstelle von Brandwän-
den zulässig sind, müssen mindestens
1,25 m entfernt sein
1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Licht-
kuppeln und Öffnungen in der Beda-
chung, wenn diese Wände nicht mindes-
tens 0,30 m über die Bedachung geführt
sind,
2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnli-
che Dachaufbauten aus brennbaren Bau-
stoffen, wenn sie nicht durch diese
Wände gegen Brandübertragung ge-
schützt sind.
(6) Dächer von traufseitig aneinander ge-
bauten Gebäuden müssen als raumab-
schließende Bauteile für eine Brandbean-
spruchung von innen nach außen ein-
schließlich der sie tragenden und ausstei-
fenden Bauteile feuerhemmend sein.
Öffnungen in diesen Dachflächen müs-
sen waagerecht gemessen mindestens 2
m von der Brandwand oder der Wand,
die anstelle der Brandwand zulässig ist,
entfernt sein.
(7) Dächer von Anbauten, die an Außen-
wände mit Öffnungen oder ohne Feuer-
widerstandsfähigkeit anschließen, müs-
sen innerhalb eines Abstands von 5 m
von diesen Wänden als raumabschlie-
ßende Bauteile für eine Brandbeanspru-
chung von innen nach außen einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden
Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit
der Decken des Gebäudeteils haben, an
den sie angebaut werden. Dies gilt nicht
für Anbauten an Wohngebäude der Ge-
bäudeklassen 1 bis 3.
(8) Soweit geneigte Dächer an Verkehrs-
flächen angrenzen, müssen sie Vorrich-
tungen zum Schutz gegen das Herabfal-
len von Schnee und Eis haben. Für vom
Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind
sicher benutzbare Vorrichtungen anzu-
bringen.
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§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindes-
tens einem Aufenthaltsraum wie Woh-
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nungen, Praxen oder selbständige Be-
triebsstätten müssen in jedem Geschoss
mindestens zwei voneinander unabhän-
gige Rettungswege ins Freie vorhanden
sein; beide Rettungswege dürfen jedoch
innerhalb des Geschosses über denselben
notwendigen Flur führen.
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz
1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss
der erste Rettungsweg über eine notwen-
dige Treppe führen. Der zweite Ret-
tungsweg kann eine weitere notwendige
Treppe oder eine mit Rettungsgeräten
der Feuerwehr erreichbare Stelle der
Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Ret-
tungsweg ist nicht erforderlich, wenn die
Rettung über einen Sicherheitstreppen-
raum möglich ist.
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg
über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt
und bei denen die Oberkante der Brüs-
tung von zum Anleitern bestimmten
Fenstern oder Stellen mehr als 8 Meter
über der Geländeoberfläche liegt, dürfen
nur errichtet werden, wenn die Feuer-
wehr über die erforderlichen Rettungsge-
räte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt.
Bei Sonderbauten ist der zweite Ret-
tungsweg über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr nur zulässig, wenn keine Bedenken
wegen der Personenrettung bestehen.
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§ 35 Notwendige Treppenräume, Aus-
gänge
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Si-
cherstellung der Rettungswege aus den
Geschossen ins Freie in einem eigenen,
durchgehenden Treppenraum liegen
(notwendiger Treppenraum). Notwen-
dige Treppenräume müssen so angeord-
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net und ausgebildet sein, dass die Nut-
zung der notwendigen Treppen im
Brandfall ausreichend lange möglich ist.
Notwendige Treppen sind ohne eigenen
Treppenraum zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2,
2. für die Verbindung von höchstens
zwei Geschossen innerhalb derselben
Nutzungseinheit von insgesamt nicht
mehr als 200 m² Brutto-Grundfläche,
wenn in jedem Geschoss ein anderer Ret-
tungsweg erreicht werden kann,
3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung
ausreichend sicher ist und im Brandfall
nicht gefährdet werden kann.
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthalts-
raumes sowie eines Kellergeschosses
muss mindestens ein Ausgang in einen
notwendigen Treppenraum oder ins Freie
in höchstens 35 m Entfernung erreichbar
sein. Übereinanderliegende Kellerge-
schosse müssen jeweils mindestens zwei
Ausgänge in notwendige Treppenräume
oder ins Freie haben. Sind mehrere not-
wendige Treppenräume erforderlich,
müssen sie so verteilt sein, dass sie mög-
lichst entgegengesetzt liegen und dass
die Rettungswege möglichst kurz sind.
(3) Jeder notwendige Treppenraum muss
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie
haben. Sofern der Ausgang eines not-
wendigen Treppenraumes nicht unmittel-
bar ins Freie führt, muss der Raum zwi-
schen dem notwendigen Treppenraum
und dem Ausgang ins Freie
1. mindestens so breit sein wie die dazu-
gehörigen Treppenläufe,
2. Wände haben, die die Anforderungen
an die Wände des Treppenraumes erfül-
len,
3. rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse zu notwendigen Fluren haben
und
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen,
ausgenommen zu notwendigen Fluren,
sein.
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(4) Die Wände notwendiger Treppen-
räume müssen als raumabschließende
Bauteile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die
Bauart von Brandwänden haben,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4
auch unter zusätzlicher mechanischer
Beanspruchung hochfeuerhemmend sein
und
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feu-
erhemmend sein.
Dies ist nicht erforderlich für Außen-
wände von Treppenräumen, die aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
und durch andere an diese Außenwände
anschließende Gebäudeteile im Brandfall
nicht gefährdet werden können. Der
obere Abschluss notwendiger Treppen-
räume muss als raumabschließendes
Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit
der Decken des Gebäudes haben; dies
gilt nicht, wenn der obere Abschluss das
Dach ist und die Treppenraumwände bis
unter die Dachhaut reichen.
(5) In notwendigen Treppenräumen und
in Räumen nach Absatz 3 Satz 2 müssen
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe,
Unterdecken und Einbauten aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren
Baustoffen eine Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen in ausreichender
Dicke haben,
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleit-
schutzprofile, aus mindestens schwerent-
flammbaren Baustoffen bestehen.
(6) In notwendigen Treppenräumen müs-
sen Öffnungen
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausge-
bauten Dachräumen, Werkstätten, Läden,
Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu
sonstigen Räumen und Nutzungseinhei-
ten mit einer Fläche von mehr als 200 m²
Brutto-Grundfläche, ausgenommen
Wohnungen, mindestens feuerhem-
mende, rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse,
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte
und selbstschließende Abschlüsse,
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3. zu sonstigen Räumen und Nutzungs-
einheiten mindestens dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse haben. Die Feu-
erschutz- und Rauchschutzabschlüsse
dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und
Oberlichter enthalten, wenn der Ab-
schluss insgesamt nicht breiter als 2,50
m ist.
(7) Notwendige Treppenräume müssen
zu beleuchten sein. Notwendige Trep-
penräume ohne Fenster müssen in Ge-
bäuden mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3
Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicher-
heitsbeleuchtung haben.
(8) Notwendige Treppenräume müssen
belüftet und zur Unterstützung wirksa-
mer Löscharbeiten entraucht werden
können. Sie müssen
1. in jedem oberirdischen Geschoss un-
mittelbar ins Freie führende Fenster mit
einem freien Querschnitt von mindestens
0,60 Meter x 0,90 Meter (Breite x Höhe)
haben, die geöffnet werden können und
eine Brüstung von nicht mehr als 1,20
Meter Höhe haben, oder
2. an der obersten Stelle eine Öffnung
zur Rauchableitung haben.
In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist
in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der
obersten Stelle eine Öffnung zur Rauch-
ableitung erforderlich; in den Fällen des
Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebäuden
der Gebäudeklassen 4 und 5, soweit dies
zur Erfüllung der Anforderungen nach
Satz 1 erforderlich ist, besondere Vor-
kehrungen zu treffen. Öffnungen zur
Rauchableitung nach Satz 2 und 3 müs-
sen in jedem Treppenraum einen freien
Querschnitt von mindestens einem Quad-
ratmeter und Vorrichtungen zum Öffnen
ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdge-
schoss sowie vom obersten Treppenab-
satz aus bedient werden können.
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§ 38 Umwehrungen
(1) In, an und auf baulichen Anlagen
sind zu umwehren:
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Be-
gehen bestimmt sind und unmittelbar an
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mehr als 1 m tiefer liegende Flächen an-
grenzen; dies gilt nicht, wenn die Um-
wehrung dem Zweck der Flächen wider-
spricht,
2. nicht begehbare Oberlichte und Glas-
abdeckungen in Flächen, die im Allge-
meinen zum Begehen bestimmt sind,
wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen
Flächen herausragen,
3. Dächer oder Dachteile, die zum auch
nur zeitweiligen Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind,
4. Öffnungen in begehbaren Decken so-
wie in Dächern oder Dachteilen nach
Nummer 3, wenn sie nicht sicher abge-
deckt sind,
5. nicht begehbare Glasflächen in De-
cken sowie in Dächern oder Dachteilen
nach Nummer 3,
6. die freien Seiten von Treppenläufen,
Treppenabsätzen und Treppenöffnungen
(Treppenaugen),
7. Kellerlichtschächte und Betriebs-
schächte, die an Verkehrsflächen liegen,
wenn sie nicht verkehrssicher abgedeckt
sind.
(2) In Verkehrsflächen liegende Keller-
lichtschächte und Betriebsschächte sind
in Höhe der Verkehrsfläche verkehrssi-
cher abzudecken. An und in Verkehrsflä-
chen liegende Abdeckungen müssen ge-
gen unbefugtes Abheben gesichert sein.
Fenster, die unmittelbar an Treppen lie-
gen und deren Brüstung unter der not-
wendigen Umwehrungshöhe liegen, sind
zu sichern.
(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit
einer Absturzhöhe bis zu 12 m müssen
mindestens 0,80 m, von Flächen mit
mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens
0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungs-
höhen sind zulässig, wenn durch andere
Vorrichtungen wie Geländer die nach
Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthö-
hen eingehalten werden.
(4) Andere notwendige Umwehrungen
müssen folgende Mindesthöhen haben:
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1. Umwehrungen zur Sicherung von Öff-
nungen in begehbaren Decken und Dä-
chern sowie Umwehrungen von Flächen
mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12
m 0,90 m,
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr
als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.
(5) In, an und auf Gebäuden dürfen Öff-
nungen in Geländern, Brüstungen und
anderen Umwehrungen mindestens in ei-
ner Richtung nicht breiter als 0,12 m
sein. Sie sind so auszubilden, dass das
Überklettern erschwert wird. Ein waage-
rechter Zwischenraum zwischen Um-
wehrung und der zu sichernden Fläche
darf nicht größer als 0,04 m sein.

1. Umwehrungen zur Sicherung von Öff-
nungen in begehbaren Decken und Dä-
chern sowie Umwehrungen von Flächen
mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12
m 0,90 m,
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr
als 12 m Absturzhöhe 1,10 m.
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nungen in Geländern, Brüstungen und
anderen Umwehrungen mindestens in ei-
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Überklettern erschwert wird. Ein waage-
rechter Zwischenraum zwischen Um-
wehrung und der zu sichernden Fläche
darf nicht größer als 0,04 m sein.

§ 39 Aufzüge
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden
müssen eigene Fahrschächte haben, um
eine Brandausbreitung in andere Ge-
schosse ausreichend lange zu verhindern.
In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei
Aufzüge liegen. Aufzüge ohne eigene
Fahrschächte sind zulässig
1. innerhalb eines notwendigen Treppen-
raumes, ausgenommen in Hochhäusern,
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse
überbrücken,
3. zur Verbindung von Geschossen, die
offen miteinander in Verbindung stehen
dürfen,
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2;
sie müssen sicher umkleidet sein.
(2) Die Fahrschachtwände müssen als
raumabschließende Bauteile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feu-
erbeständig und aus nichtbrennbaren
Baustoffen,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4
hochfeuerhemmend,
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feu-
erhemmend
sein; Fahrschachtwände aus brennbaren
Baustoffen müssen schachtseitig eine
Bekleidung aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen in ausreichender Dicke haben.
Fahrschachttüren und andere Öffnungen
in Fahrschachtwänden mit erforderlicher
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Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzu-
stellen, dass die Anforderungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden.
(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein
und eine Öffnung zur Rauchableitung
mit einem freien Querschnitt von min-
destens 2,5 Prozent der Fahrschacht-
grundfläche, mindestens jedoch 0,10 m²
haben. Diese Öffnung darf einen Ab-
schluss haben, der im Brandfall selbsttä-
tig öffnet und von mindestens einer ge-
eigneten Stelle aus bedient werden kann.
Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen
muss so gewählt werden, dass der
Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht
beeinträchtigt wird.
(4) Gebäude mit mehr als vier oberirdi-
schen Geschossen müssen Aufzüge in
ausreichender Zahl haben. Auf die Zahl
der Geschosse wird das oberste Geschoss
nur angerechnet, wenn es Aufenthalts-
räume enthält oder in ihm Aufenthalts-
räume möglich sind. Wird bei bestehen-
den Gebäuden ein oberstes Geschoss zu
Wohnzwecken nachträglich errichtet o-
der ausgebaut, muss kein Aufzug herge-
stellt werden. Von den Aufzügen nach
Satz 1 muss mindestens ein Aufzug Kin-
derwagen, Rollstühle, Krankentragen
und Lasten aufnehmen können und Hal-
testellen in allen Geschossen haben. Die-
ser Aufzug muss von der öffentlichen
Verkehrsfläche aus und von allen Ge-
schossen mit Aufenthaltsräumen stufen-
los erreichbar sein. Soweit Oberge-
schosse von Rollstuhlnutzerinnen und
Rollstuhlnutzern stufenlos zu erreichen
sein müssen, gelten die Sätze 1, 4 und 5
auch für Gebäude mit weniger als fünf
oberirdischen Geschossen.
(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Kran-
kentrage müssen eine nutzbare Grundflä-
che von mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur
Aufnahme eines Rollstuhls von mindes-
tens 1,10 m x 1,40 m haben; Türen müs-
sen eine lichte Durchgangsbreite von
mindestens 0,90 m haben. In einem Auf-
zug für Rollstühle und Krankentragen
darf der für Rollstühle nicht erforderliche
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räume enthält oder in ihm Aufenthalts-
räume möglich sind. Wird bei bestehen-
den Gebäuden ein oberstes Geschoss zu
Wohnzwecken nachträglich errichtet o-
der ausgebaut, muss kein Aufzug herge-
stellt werden. Von den Aufzügen nach
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und Lasten aufnehmen können und Hal-
testellen in allen Geschossen haben. Die-
ser Aufzug muss von der öffentlichen
Verkehrsfläche aus und von allen Ge-
schossen mit Aufenthaltsräumen stufen-
los erreichbar sein. Soweit Oberge-
schosse von Rollstuhlnutzerinnen und
Rollstuhlnutzern stufenlos zu erreichen
sein müssen, gelten die Sätze 1, 3 und 4
auch für Gebäude mit weniger als fünf
oberirdischen Geschossen. Die Sätze 1
bis 4 gelten nicht bei der Schaffung
von Wohnraum durch Aufstockung o-
der nachträglichen Ausbau von Ge-
schossen, soweit die Gebäudehöhe
nach § 2 Abs. 3 S. 2 nicht mehr als 22
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Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine
verschließbare Tür abgesperrt werden.
Vor den Aufzügen muss eine ausrei-
chende Bewegungsfläche vorhanden
sein.

Aufnahme eines Rollstuhls von mindes-
tens 1,10 m x 1,40 m haben; Türen müs-
sen eine lichte Durchgangsbreite von
mindestens 0,90 m haben. In einem Auf-
zug für Rollstühle und Krankentragen
darf der für Rollstühle nicht erforderliche
Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine
verschließbare Tür abgesperrt werden.
Vor den Aufzügen muss eine ausrei-
chende Bewegungsfläche vorhanden
sein.

§ 41 Lüftungsanlagen
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssi-
cher und brandsicher sein; sie dürfen den
ordnungsgemäßen Betrieb von Feue-
rungsanlagen nicht beeinträchtigen.
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Be-
kleidungen und Dämmstoffe müssen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen;
brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn
ein Beitrag der Lüftungsleitung zur
Brandentstehung und Brandweiterleitung
nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitun-
gen dürfen raumabschließende Bauteile,
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit
vorgeschrieben ist, nur überbrücken,
wenn eine Brandausbreitung ausreichend
lange nicht zu befürchten ist oder wenn
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen,
dass sie Gerüche und Staub nicht in an-
dere Räume übertragen.
(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Ab-
gasanlagen eingeführt werden; die ge-
meinsame Nutzung von Lüftungsleitun-
gen zur Lüftung und zur Ableitung der
Abgase von Feuerstätten ist zulässig,
wenn keine Bedenken wegen der Be-
triebssicherheit und des Brandschutzes
bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu füh-
ren. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende
Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen
unzulässig.
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1
und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

§ 41 Lüftungsanlagen
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssi-
cher und brandsicher sein; sie dürfen den
ordnungsgemäßen Betrieb von Feue-
rungsanlagen nicht beeinträchtigen.
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Be-
kleidungen und Dämmstoffe müssen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen;
brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn
ein Beitrag der Lüftungsleitung zur
Brandentstehung und Brandweiterleitung
nicht zu befürchten ist. Lüftungsleitun-
gen dürfen raumabschließende Bauteile,
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit
vorgeschrieben ist, nur überbrücken,
wenn eine Brandausbreitung ausreichend
lange nicht zu befürchten ist oder wenn
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen,
dass sie Gerüche und Staub nicht in an-
dere Räume übertragen.
(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Ab-
gasanlagen eingeführt werden; die ge-
meinsame Nutzung von Lüftungsleitun-
gen zur Lüftung und zur Ableitung der
Abgase von Feuerstätten ist zulässig,
wenn keine Bedenken wegen der Be-
triebssicherheit und des Brandschutzes
bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu füh-
ren. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende
Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen
unzulässig.
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1
und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,
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3. innerhalb derselben Nutzungseinheit
mit nicht mehr als 400 m² Brutto-Grund-
fläche in nicht mehr als zwei Geschos-
sen.
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und
Warmluftheizungen gelten die Absätze 1
bis 5 entsprechend.

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit
mit nicht mehr als 400 m² Brutto-Grund-
fläche in nicht mehr als zwei Geschos-
sen.
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und
Warmluftheizungen gelten die Absätze 1
bis 5 entsprechend.

§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüf-
tung gewährleistet ist.
(2) Verkaufsstätten mit einer Verkaufs-
fläche von mehr als 400 Quadratmeter
müssen einen Toilettenraum für die
Kundschaft haben.
(3) Jede Wohnung muss einen eigenen
Kaltwasserzähler haben. Dies gilt nicht
bei Nutzungsänderungen, wenn die An-
forderung nach Satz 1 nur mit unverhält-
nismäßigem Mehraufwand erfüllt wer-
den kann.

§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüf-
tung gewährleistet ist.
(2) Verkaufsstätten mit einer Verkaufs-
fläche von mehr als 400 Quadratmeter
müssen einen Toilettenraum für die
Kundschaft haben.
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen
Kaltwasserzähler haben. Dies gilt nicht
bei Nutzungsänderungen, wenn die An-
forderung nach Satz 1 nur mit unverhält-
nismäßigem Mehraufwand erfüllt werden
kann.

§ 44 Anlagen für Abwasser
(1) Grundstücke, auf denen Abwasser
anfallen und die an betriebsfähig kanali-
sierten Straßen liegen oder die von sol-
chen Straßen zugänglich sind, sind an die
öffentliche Entwässerung anzuschließen,
sobald die Entwässerungsleitungen be-
triebsfähig hergestellt sind (Anschluss-
zwang). Der Anschlusszwang gilt nicht
für Niederschlagswasser, wenn Maßnah-
men zu dessen Rückhaltung oder Versi-
ckerung durch Bebauungsplan festge-
setzt, wasserrechtlich zulässig oder sonst
angeordnet oder genehmigt sind. In Ge-
bieten offener Bauweise soll Nieder-
schlagswasser dem Untergrund zugeführt
werden.
(2) Kleinkläranlagen und Abwassersam-
melbehälter müssen wasserdicht und aus-
reichend groß sein. Sie müssen eine
dichte und sichere Abdeckung sowie
Reinigungs- und Entleerungsöffnungen
haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom
Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen
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sind so zu entlüften, dass Gesundheits-
schäden oder unzumutbare Belästigun-
gen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu
Abwasserentsorgungsanlagen müssen
geschlossen, dicht, und, soweit erforder-
lich, zum Reinigen eingerichtet sein.

§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe,
Abfallschächte
(1) Für die vorübergehende Aufbewah-
rung fester Abfallstoffe sind Flächen in
ausreichender Größe für die Aufstellung
von Behältern für Abfälle zur Beseiti-
gung und zur Verwertung zur Erfüllung
der abfallrechtlichen Trennpflichten vor-
zuhalten.
(2) Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb
von Gebäuden vorübergehend aufbe-
wahrt werden, in Gebäuden der Gebäu-
deklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die
dafür bestimmten Räume
1. Trennwände und Decken als raumab-
schließende Bauteile mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Wände ha-
ben,
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum
Aufstellraum mit feuerhemmenden,
dicht- und selbstschließenden Abschlüs-
sen haben,
3. unmittelbar vom Freien entleert wer-
den können und
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.
(3) Abfallschächte dürfen nicht errichtet
werden. Bestehende Abfallschächte sind
außer Betrieb zu nehmen, wenn die Ein-
haltung der abfallrechtlichen Trenn-
pflichten und die brandschutzrechtlichen
Belange nicht gewährleistet sind.

§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe,
Abfallschächte
(1) Für die vorübergehende Aufbewah-
rung fester Abfallstoffe sind Flächen in
ausreichender Größe für die Aufstellung
von Behältern für Abfälle zur Beseiti-
gung und zur Verwertung zur Erfüllung
der abfallrechtlichen Trennpflichten vor-
zuhalten.
(1) Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb
von Gebäuden vorübergehend aufbe-
wahrt werden, in Gebäuden der Gebäu-
deklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die
dafür bestimmten Räume
1. Trennwände und Decken als raumab-
schließende Bauteile mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Wände ha-
ben,
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum
Aufstellraum mit feuerhemmenden,
dicht- und selbstschließenden Abschlüs-
sen haben,
3. unmittelbar vom Freien entleert wer-
den können und
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.
(2) Abfallschächte dürfen nicht errichtet
werden. Bestehende Abfallschächte sind
außer Betrieb zu nehmen, wenn die Ein-
haltung der abfallrechtlichen Trenn-
pflichten und die brandschutzrechtlichen
Belange nicht gewährleistet sind.

§ 47 Aufenthaltsräume
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte
Raumhöhe von mindestens 2,50 m ha-
ben. Aufenthaltsräume im Dachraum
müssen eine lichte Raumhöhe von min-
destens 2,30 m über mindestens der
Hälfte ihrer Netto-Grundfläche haben;
Raumteile mit einer lichten Raumhöhe
bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht.

§ 47 Aufenthaltsräume
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte
Raumhöhe von mindestens 2,40 m ha-
ben. Dies gilt nicht für Aufenthalts-
räume in Wohngebäuden der Gebäu-
deklassen 1 und 2 sowie für Aufent-
haltsräume im Dachraum.
(2) Aufenthaltsräume müssen ausrei-
chend belüftet und mit Tageslicht belich-
tet werden können. Sie müssen Fenster
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(2) Aufenthaltsräume müssen ausrei-
chend belüftet und mit Tageslicht belich-
tet werden können. Sie müssen Fenster
mit einem Rohbaumaß der Fensteröff-
nungen von mindestens einem Achtel der
Netto-Grundfläche des Raumes ein-
schließlich der Netto-Grundfläche ver-
glaster Vorbauten und Loggien haben.
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung
eine Beleuchtung mit Tageslicht verbie-
tet, sowie Verkaufsräume, Schank- und
Speisegaststätten, ärztliche Behandlungs-
, Sport-, Spiel-, Werk- und ähnliche
Räume, sind ohne Fenster zulässig.

mit einem Rohbaumaß der Fensteröff-
nungen von mindestens einem Achtel der
Netto-Grundfläche des Raumes ein-
schließlich der Netto-Grundfläche ver-
glaster Vorbauten und Loggien haben.
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung
eine Beleuchtung mit Tageslicht verbie-
tet, sowie Verkaufsräume, Schank- und
Speisegaststätten, ärztliche Behandlungs-
, Sport-, Spiel-, Werk- und ähnliche
Räume, sind ohne Fenster zulässig.

§ 48 Wohnungen
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder
Kochnische haben. Fensterlose Küchen
oder Kochnischen sind zulässig, wenn
eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.
(2) In Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 3 bis 5 sind
1. von den öffentlichen Verkehrsflächen
und von barrierefreien Wohnungen nach
§ 50 Absatz 1 aus barrierefrei erreichbare
und nutzbare Abstellräume für Roll-
stühle, Rollatoren, Kinderwagen und
Fahrräder in ausreichender Größe und
2. für jede Wohnung ein ausreichend
großer Abstellraum
herzustellen. Abstellräume nach Num-
mer 1 dürfen auch außerhalb des Gebäu-
des in zumutbarer Entfernung auf dem
Baugrundstück hergestellt werden.
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Ba-
dewanne oder Dusche und eine Toilette
haben.
(4) In Wohnungen müssen
1. Aufenthaltsräume, ausgenommen Kü-
chen, und
2. Flure, über die Rettungswege von
Aufenthaltsräumen führen,
jeweils mindestens einen Rauchwarn-
melder haben. Die Rauchwarnmelder
müssen so eingebaut oder angebracht
und betrieben werden, dass Brandrauch
frühzeitig erkannt und gemeldet wird.
Bestehende Wohnungen sind bis zum 31.

§ 48 Wohnungen
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder
Kochnische haben. Fensterlose Küchen
oder Kochnischen sind zulässig, wenn
eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.
(2) In Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 3 bis 5 sind
1. von den öffentlichen Verkehrsflächen
und von barrierefreien Wohnungen nach
§ 50 Absatz 1 aus barrierefrei leicht er-
reichbare und nutzbare gut zugängliche
Abstellräume für Rollstühle, Rollatoren,
Kinderwagen und Fahrräder in ausrei-
chender Größe sowie
2. für jede Wohnung ein ausreichend
großer Abstellraum herzustellen. Abstell-
räume nach Nummer 1 dürfen auch au-
ßerhalb des Gebäudes in zumutbarer Ent-
fernung auf dem Baugrundstück herge-
stellt werden.
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Ba-
dewanne oder Dusche und eine Toilette
haben.
(4) In Wohnungen müssen
1. Aufenthaltsräume, ausgenommen Kü-
chen, und
2. Flure, über die Rettungswege von
Aufenthaltsräumen führen,
jeweils mindestens einen Rauchwarn-
melder haben. Die Rauchwarnmelder
müssen so eingebaut oder angebracht
und betrieben werden, dass Brandrauch
frühzeitig erkannt und gemeldet wird.
Bestehende Wohnungen sind bis zum 31.
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Dezember 2020 entsprechend auszustat-
ten. Die Sicherstellung der Betriebsbe-
reitschaft obliegt den Mietern oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten, es sei denn,
die Eigentümerin oder der Eigentümer
übernimmt diese Verpflichtung selbst.

Dezember 2020 entsprechend auszustat-
ten. Die Sicherstellung der Betriebsbe-
reitschaft obliegt den Mietern oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten, es sei denn,
die Eigentümerin oder der Eigentümer
übernimmt diese Verpflichtung selbst.
(5) Sollen bestehende Aufenthalts-
räume in bestandsgeschützten Gebäu-
den in Wohnraum umgewandelt wer-
den, sind für die Nutzungsänderung
bauordnungsrechtlich nur die Abs. 1
bis 4, §§ 49, 50 und 81 Abs. 2 anzu-
wenden.

§ 50 Barrierefreies Bauen
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen müssen die Wohnungen eines
Geschosses barrierefrei nutzbar und über
den üblichen Hauptzugang barrierefrei
erreichbar sein. Diese Verpflichtung
kann auch durch barrierefrei nutzbare
Wohnungen in mehreren Geschossen er-
füllt werden. Eine Wohnung ist barriere-
frei nutzbar, wenn insbesondere
1. die Wohnung stufen- und schwellenlos
erreichbar ist,
2. die lichte Breite der Wohnungstür
mindestens 0,90 Meter, die der übrigen
Türen in der Wohnung mindestens 0,80
Meter betragen,
3. die Bewegungsflächen in Wohn- und
Schlafräumen sowie Küchen und Bädern
mindestens 1,20 Meter x 1,20 Meter be-
tragen und
4. mindestens ein Bad einen bodenglei-
chen Duschplatz hat.
In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun-
gen und mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1
erforderlichen Aufzügen muss ein Drittel
der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein,
wenn bis zum 31. Dezember 2019 ein
Bauvorhaben gemäß § 62 angezeigt oder
ein bauaufsichtliches Verfahren gemäß §
63 oder § 64 beantragt wird; wird ab dem
1. Januar 2020 ein Bauvorhaben gemäß §
62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches
Verfahren gemäß § 63 oder § 64 bean-
tragt, muss die Hälfte der Wohnungen
barrierefrei nutzbar sein. § 39 Absatz 4
bleibt unberührt.

§ 50 Barrierefreies Bauen
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen müssen die Wohnungen eines
Geschosses barrierefrei nutzbar und über
den üblichen Hauptzugang barrierefrei
erreichbar sein. Diese Verpflichtung
kann auch durch barrierefrei nutzbare
Wohnungen in mehreren Geschossen er-
füllt werden. Eine Wohnung ist barriere-
frei nutzbar, wenn insbesondere
1. die Wohnung stufen- und schwellenlos
erreichbar ist,
2. die lichte Breite der Wohnungstür
mindestens 0,90 Meter, die der übrigen
Türen in der Wohnung mindestens 0,80
Meter betragen,
3. die Bewegungsflächen in Wohn- und
Schlafräumen sowie Küchen und Bädern
mindestens 1,20 Meter x 1,20 Meter be-
tragen und
4. mindestens ein Bad einen bodenglei-
chen Duschplatz hat.
In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun-
gen und mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1
erforderlichen Aufzügen muss ein Drittel
der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein,
wenn bis zum 31. Dezember 2019 ein
Bauvorhaben gemäß § 62 angezeigt oder
ein bauaufsichtliches Verfahren gemäß §
63 oder § 64 beantragt wird; wird ab dem
1. Januar 2020 ein Bauvorhaben gemäß §
62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches
Verfahren gemäß § 63 oder § 64 bean-
tragt, muss die Hälfte der Wohnungen
barrierefrei nutzbar sein. § 39 Absatz 4
bleibt unberührt.
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(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, müssen in den dem allge-
meinen Besucher- und Benutzerverkehr
dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies
gilt insbesondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bil-
dungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsge-
bäude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungs-
stätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenan-
lagen.
Für die der zweckentsprechenden Nut-
zung dienenden Räume und Anlagen ge-
nügt es, wenn sie in dem erforderlichen
Umfang barrierefrei sind.
(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2
müssen durch einen Hauptzugang mit ei-
ner lichten Durchgangsbreite von min-
destens 0,90 m stufenlos erreichbar sein.
Vor Türen muss eine ausreichende Be-
wegungsfläche vorhanden sein. Rampen
dürfen nicht mehr als 6 Prozent geneigt
sein; sie müssen mindestens 1,20 m breit
sein und beidseitig einen festen und
griffsicheren Handlauf haben. Am An-
fang und am Ende jeder Rampe ist ein
Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest an-
zuordnen. Die Podeste müssen eine
Länge von mindestens 1,50 m haben.
Treppen müssen an beiden Seiten Hand-
läufe erhalten, die über Treppenabsätze
und Fensteröffnungen sowie über die
letzten Stufen zu führen sind. Die Trep-
pen müssen Setzstufen haben. Flure müs-
sen mindestens 1,50 m breit sein. Bei der
Herstellung von Toilettenräumen müssen
diese in der erforderlichen Anzahl barrie-
refrei sein; sie sind zu kennzeichnen. §
39 Abs. 4 gilt auch für Gebäude mit we-
niger als fünf oberirdischen Geschossen,
soweit Geschosse mit Rollstühlen stufen-
los erreichbar sein müssen.
(4) Sollen rechtmäßig bestehende bauli-
che Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nut-

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, müssen in den dem allge-
meinen Besucher- und Benutzerverkehr
dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies
gilt insbesondere für
1. Einrichtungen der Kultur und des Bil-
dungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsge-
bäude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungs-
stätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenan-
lagen.
Für die der zweckentsprechenden Nut-
zung dienenden Räume und Anlagen ge-
nügt es, wenn sie in dem erforderlichen
Umfang barrierefrei sind.
(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2
müssen durch einen Hauptzugang mit ei-
ner lichten Durchgangsbreite von min-
destens 0,90 m stufenlos erreichbar sein.
Vor Türen muss eine ausreichende Be-
wegungsfläche vorhanden sein. Rampen
dürfen nicht mehr als 6 Prozent geneigt
sein; sie müssen mindestens 1,20 m breit
sein und beidseitig einen festen und
griffsicheren Handlauf haben. Am An-
fang und am Ende jeder Rampe ist ein
Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest an-
zuordnen. Die Podeste müssen eine
Länge von mindestens 1,50 m haben.
Treppen müssen an beiden Seiten Hand-
läufe erhalten, die über Treppenabsätze
und Fensteröffnungen sowie über die
letzten Stufen zu führen sind. Die Trep-
pen müssen Setzstufen haben. Flure müs-
sen mindestens 1,50 m breit sein. Bei der
Herstellung von Toilettenräumen müssen
diese in der erforderlichen Anzahl barrie-
refrei sein; sie sind zu kennzeichnen. §
39 Abs. 4 gilt auch für Gebäude mit we-
niger als fünf oberirdischen Geschossen,
soweit Geschosse mit Rollstühlen stufen-
los erreichbar sein müssen.
(3) Sollen rechtmäßig bestehende bauli-
che Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nut-
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zung geändert werden, gelten die in Ab-
satz 2 genannten Anforderungen entspre-
chend.
(5) Von den Absätzen 1 bis 4 dürfen Ab-
weichungen gemäß § 67 Absatz 1 nur
zugelassen werden, soweit die Anforde-
rungen
1. wegen schwieriger Geländeverhält-
nisse,
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht
erforderlichen Aufzugs oder
3. wegen ungünstiger vorhandener Be-
bauung
nur mit einem unverhältnismäßigen
Mehraufwand erfüllt werden können.

zung geändert werden, gelten die in Ab-
satz 2 genannten Anforderungen entspre-
chend, soweit auch die geänderte Nut-
zung von Abs. 2 erfasst wird.
(4) Von den Absätzen Die Absätze 1 bis
3 dürfen Abweichungen gemäß § 67 Ab-
satz 1 nur zugelassen werden gelten
nicht, soweit die Anforderungen
1. wegen schwieriger Geländeverhält-
nisse,
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht
erforderlichen Aufzugs oder
3. wegen ungünstiger vorhandener Be-
bauung
nur mit einem unverhältnismäßigen
Mehraufwand erfüllt werden können.

§ 53 Bauherrin oder Bauherr
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat
zur Vorbereitung, Überwachung und
Ausführung eines nicht verfahrensfreien
Bauvorhabens sowie der Beseitigung von
Anlagen geeignete Beteiligte nach Maß-
gabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, so-
weit sie oder er nicht selbst zur Erfüllung
der Verpflichtungen nach diesen Vor-
schriften geeignet ist. Der Bauherrin oder
dem Bauherrn obliegen außerdem die
nach den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Anträge, Anzei-
gen und Nachweise. Sie oder er hat die
zur Erfüllung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes
erforderlichen Nachweise und Unterla-
gen zu den verwendeten Bauprodukten
und den angewandten Bauarten bereitzu-
halten. Werden Bauprodukte verwendet,
die die CE-Kennzeichnung nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist
die Leistungserklärung bereitzuhalten.
Ein Wechsel der Entwurfsverfasserin o-
der des Entwurfsverfassers hat die Bau-
herrin oder der Bauherr der Bauauf-
sichtsbehörde mitzuteilen. Sie oder er hat
vor Baubeginn den Namen der Bauleite-
rin oder des Bauleiters und während der
Bauausführung einen Wechsel dieser
Person unverzüglich der Bauaufsichtsbe-

§ 53 Bauherrin oder Bauherr
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat
zur Vorbereitung, Überwachung und
Ausführung eines nicht verfahrensfreien
Bauvorhabens sowie der Beseitigung von
Anlagen geeignete Beteiligte nach Maß-
gabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, so-
weit sie oder er nicht selbst zur Erfüllung
der Verpflichtungen nach diesen Vor-
schriften geeignet ist. Der Bauherrin oder
dem Bauherrn obliegen außerdem die
nach den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Anträge, Anzei-
gen und Nachweise. Sie oder er hat die
zur Erfüllung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes
erforderlichen Nachweise und Unterla-
gen zu den verwendeten Bauprodukten
und den angewandten Bauarten bereitzu-
halten. Werden Bauprodukte verwendet,
die die CE-Kennzeichnung nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist
die Leistungserklärung bereitzuhalten.
Ein Wechsel der Entwurfsverfasserin o-
der des Entwurfsverfassers hat die Bau-
herrin oder der Bauherr der Bauauf-
sichtsbehörde mitzuteilen. Sie oder er hat
vor Baubeginn den Namen der Bauleite-
rin oder des Bauleiters und während der
Bauausführung einen Wechsel dieser
Person unverzüglich der Bauaufsichtsbe-
hörde in Textform mitzuteilen. Wechselt
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hörde mitzuteilen. Wechselt die Bauher-
rin oder der Bauherr, hat die neue Bau-
herrin oder der neue Bauherr dies der
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich mit-
zuteilen.
(2) Treten bei einem Bauvorhaben meh-
rere Personen als Bauherrin oder Bauherr
auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde
verlangen, dass ihr gegenüber eine Ver-
treterin oder ein Vertreter bestellt wird,
die oder der die der Bauherrin oder dem
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften obliegenden Verpflichtun-
gen zu erfüllen hat. Im Übrigen findet §
18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes entspre-
chende Anwendung.

die Bauherrin oder der Bauherr, hat die
neue Bauherrin oder der neue Bauherr
dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen.
(2) Treten bei einem Bauvorhaben meh-
rere Personen als Bauherrin oder Bauherr
auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde
verlangen, dass ihr gegenüber eine Ver-
treterin oder ein Vertreter bestellt wird,
die oder der die der Bauherrin oder dem
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften obliegenden Verpflichtun-
gen zu erfüllen hat. Im Übrigen findet §
18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit der
Maßgabe, dass eine Erklärung in
Textform ausreichend ist, entspre-
chende Anwendung.

§ 59 Grundsatz
(1) Die Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung von Anlagen bedürfen
der Baugenehmigung, die Beseitigung
von Gebäuden mit Wohnraum bedarf der
Genehmigung, soweit in den §§ 60 bis
62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt
ist.
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den
§§ 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 3
sowie die Beschränkung der bauaufsicht-
lichen Prüfung nach den §§ 63, 63a, 64,
66 Absatz 3 und § 77 Absatz 3 entbinden
nicht von der Verpflichtung zur Einhal-
tung der Anforderungen, die durch öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften an Anla-
gen gestellt werden, und lassen die bau-
aufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unbe-
rührt.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann im
Einzelfall bei geringfügigen genehmi-
gungsbedürftigen Vorhaben von der Er-
teilung der Baugenehmigung absehen;
die Antragstellerin oder der Antragsteller
ist entsprechend zu bescheiden.

§ 59 Grundsatz
(1) Die Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung von Anlagen bedürfen
der Baugenehmigung, die Beseitigung
von Gebäuden mit Wohnraum bedarf der
Genehmigung, soweit in den §§ 60 bis
62, 76 und 77 nichts anderes bestimmt
ist.
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den
§§ 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 3
sowie die Beschränkung der bauaufsicht-
lichen Prüfung nach den §§ 63, 63a, 64,
66 Absatz 3 und § 77 Absatz 3 entbinden
nicht von der Verpflichtung zur Einhal-
tung der Anforderungen, die durch öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften an Anla-
gen gestellt werden, und lassen die bau-
aufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unbe-
rührt.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann im
Einzelfall bei geringfügigen genehmi-
gungsbedürftigen Vorhaben von der Er-
teilung der Baugenehmigung absehen;
die Antragstellerin oder der Antragsteller
ist entsprechend zu bescheiden.

§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben,
Beseitigung von Anlagen
(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebäude:

§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben,
Beseitigung von Anlagen
(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebäude:
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a) eingeschossige Gebäude mit einer
Brutto-Grundfläche bis zu 10 m², außer
im Außenbereich, sowie untergeordnete
Gebäude wie Kioske, Verkaufswagen
und Toiletten auf öffentlichen Verkehrs-
flächen,
b) Garagen, überdachte Stellplätze und
überdachte Abstellplätze für Fahrräder,
jeweils sowie deren Abstellräume mit ei-
ner mittleren Wandhöhe bis zu 3 m je
Wand und einer Brutto-Grundfläche bis
zu 30 m², außer im Außenbereich,
c) Gebäude ohne Feuerungsanlagen mit
einer traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m,
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1
und § 201 des Baugesetzbuchs dienen,
höchstens 100 m² Brutto-Grundfläche
haben und nur zur Unterbringung von
Sachen oder zum vorübergehenden
Schutz von Tieren bestimmt sind,
d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe
bis zu 5 m, die einem landwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1
und § 201 des Baugesetzbuchs dienen
und höchstens 100 m² Brutto-Grundflä-
che haben,
e) Fahrgastunterstände, die dem öffentli-
chen Personenverkehr oder der Schüler-
beförderung dienen,
f) Schutzhütten für Wanderinnen oder
Wanderer, die jedem zugänglich sind
und keine Aufenthaltsräume haben,
g) Terrassenüberdachungen mit einer
Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis
zu 3 m,
h) Gartenlauben mit höchstens 24 Quad-
ratmetern Grundfläche einschließlich
überdachtem Freisitz, die in Kleingarten-
anlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 2 des Bundeskleingartengesetzes lie-
gen und in Ausführung und Beschaffen-
heit § 3 Absatz 2 des Bundeskleingarten-
gesetzes entsprechen,
i) Wochenendhäuser auf Wochenend-
plätzen;

a) eingeschossige Gebäude mit einer
Brutto-Grundfläche bis zu 10 m², außer
im Außenbereich, sowie untergeordnete
Gebäude wie Kioske, Verkaufswagen
und Toiletten auf öffentlichen Verkehrs-
flächen,
b) Garagen, überdachte Stellplätze und
überdachte Abstellplätze für Fahrräder,
jeweils sowie deren Abstellräume mit ei-
ner mittleren Wandhöhe bis zu 3 m je
Wand und einer Brutto-Grundfläche bis
zu 30 m², außer im Außenbereich,
c) Gebäude ohne Feuerungsanlagen mit
einer traufseitigen Wandhöhe bis zu 5 m,
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1
und § 201 des Baugesetzbuchs dienen,
höchstens 100 m² Brutto-Grundfläche
haben und nur zur Unterbringung von
Sachen oder zum vorübergehenden
Schutz von Tieren bestimmt sind,
d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe
bis zu 5 m, die einem landwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1
und § 201 des Baugesetzbuchs dienen
und höchstens 100 m² Brutto-Grundflä-
che haben,
e) Fahrgastunterstände, die dem öffentli-
chen Personenverkehr oder der Schüler-
beförderung dienen,
f) Schutzhütten für Wanderinnen oder
Wanderer, die jedem zugänglich sind
und keine Aufenthaltsräume haben,
g) Terrassenüberdachungen mit einer
Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis
zu 3 m,
h) Gartenlauben mit höchstens 24 Quad-
ratmetern Grundfläche einschließlich
überdachtem Freisitz, die in Kleingarten-
anlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 2 des Bundeskleingartengesetzes lie-
gen und in Ausführung und Beschaffen-
heit § 3 Absatz 2 des Bundeskleingarten-
gesetzes entsprechen,
i) Wochenendhäuser auf Wochenendplät-
zen;
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2. Anlagen der technischen Gebäudeaus-
rüstung, ausgenommen freistehende Ab-
gasanlagen mit einer Höhe von mehr als
10 Meter;
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien:
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und
Außenwandflächen, ausgenommen bei
Hochhäusern, sowie die damit verbun-
dene Änderung der Nutzung, oder der
äußeren Gestalt des Gebäudes
b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge bis zu 9 m,
c) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter
Höhe gemessen von der Geländeoberflä-
che bis zum höchsten Punkt der vom Ro-
tor bestrichenen Fläche und einem Ro-
tordurchmesser bis zu 3 Meter außer in
reinen Wohngebieten;
4. folgende Anlagen der Ver- und Ent-
sorgung:
a) Brunnen,
b) Anlagen, die der Telekommunikation,
der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Öl oder Wärme dienen, mit ei-
ner Höhe bis zu 5 m und einer Brutto-
Grundfläche bis zu 10 m²;
5. folgende Masten, Antennen und ähnli-
che Anlagen:
a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe
b Antennen einschließlich der Masten
mit einer Höhe bis zu 10 m und Parabo-
lantennen mit einem Durchmesser bis zu
1,20 m und zugehöriger Versorgungsein-
heiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis
zu 10 m3 sowie, soweit sie in, auf oder
an einer bestehenden baulichen Anlage
errichtet werden, die damit verbundene
Änderung der Nutzung oder der äußeren
Gestalt der Anlage,
b) Masten und Unterstützungen für Fern-
sprechleitungen, für Leitungen zur Ver-
sorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen
und für Leitungen sonstiger Verkehrs-
mittel, für Sirenen und für Fahnen,
c) Masten, die aus Gründen des Brauch-
tums errichtet werden,

2. Anlagen der technischen Gebäudeaus-
rüstung, ausgenommen freistehende Ab-
gasanlagen mit einer Höhe von mehr als
10 Meter;
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien:
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und
Außenwandflächen, ausgenommen bei
Hochhäusern, sowie die damit verbun-
dene Änderung der Nutzung, oder der
äußeren Gestalt des Gebäudes
b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit
einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge bis zu 9 m,
c) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter
Höhe gemessen von der Geländeoberflä-
che bis zum höchsten Punkt der vom Ro-
tor bestrichenen Fläche und einem Ro-
tordurchmesser bis zu 3 Meter außer in
reinen Wohngebieten;
4. folgende Anlagen der Ver- und Ent-
sorgung:
a) Brunnen,
b) Anlagen, die der Telekommunikation,
der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Öl oder Wärme dienen, mit ei-
ner Höhe bis zu 5 m und einer Brutto-
Grundfläche bis zu 10 m²;
5. folgende Masten, Antennen und ähnli-
che Anlagen:
a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe
b Antennen einschließlich der Masten
mit einer Höhe bis zu 10 m und Parabo-
lantennen mit einem Durchmesser bis zu
1,20 m und zugehöriger Versorgungsein-
heiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis
zu 10 m3 sowie, soweit sie in, auf oder
an einer bestehenden baulichen Anlage
errichtet werden, die damit verbundene
Änderung der Nutzung oder der äußeren
Gestalt der Anlage,
b) Masten und Unterstützungen für Fern-
sprechleitungen, für Leitungen zur Ver-
sorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen
und für Leitungen sonstiger Verkehrs-
mittel, für Sirenen und für Fahnen,
c) Masten, die aus Gründen des Brauch-
tums errichtet werden,
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d) Signalhochbauten für die Landesver-
messung,
e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu
10 m;
6. folgende Behälter:
a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit
einem Fassungsvermögen von weniger
als 3 Tonnen, für nicht verflüssigte Gase
mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6
Kubikmeter,
b) ortsfeste Behälter für brennbare oder
wassergefährdende Flüssigkeiten mit ei-
nem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 Kubik-
meter,
c) ortsfeste Behälter mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer Höhe
bis zu 3 m,
d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis
zu 6 m und Schnitzelgruben,
e) Fahrsilos, Kompost- und ähnliche An-
lagen,
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt
bis zu 100 m3;
7. folgende Mauern und Einfriedungen:
a) Mauern einschließlich Stützmauern
und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu
2 m, außer im Außenbereich,
b) offene, sockellose Einfriedungen für
Grundstücke, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb im Sinne des §
35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs
dienen;
8. private Verkehrsanlagen einschließlich
Brücken und Durchlässen mit einer lich-
ten Weite bis zu 5 m und Untertunnelun-
gen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;
9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit
einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und ei-
ner Grundfläche bis zu 30 m², im Außen-
bereich bis zu 300 m²;
10. folgende Anlagen in Gärten und zur
Freizeitgestaltung:
a) Schwimmbecken mit einem Beckenin-
halt bis zu 100 m3 einschließlich dazuge-
höriger luftgetragener Überdachungen,
außer im Außenbereich,
b) Sprungschanzen, Sprungtürme und
Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10
m,

d) Signalhochbauten für die Landesver-
messung,
e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu
10 m;
6. folgende Behälter:
a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit
einem Fassungsvermögen von weniger
als 3 Tonnen, für nicht verflüssigte Gase
mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6
Kubikmeter,
b) ortsfeste Behälter für brennbare oder
wassergefährdende Flüssigkeiten mit ei-
nem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 Kubik-
meter,
c) ortsfeste Behälter mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer Höhe
bis zu 3 m,
d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis
zu 6 m und Schnitzelgruben,
e) Fahrsilos, Kompost- und ähnliche An-
lagen,
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt
bis zu 100 m3;
7. folgende Mauern und Einfriedungen:
a) Mauern einschließlich Stützmauern
und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu
2 m, außer im Außenbereich,
b) offene, sockellose Einfriedungen für
Grundstücke, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb im Sinne des §
35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs
dienen;
8. private Verkehrsanlagen einschließlich
Brücken und Durchlässen mit einer lich-
ten Weite bis zu 5 m und Untertunnelun-
gen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;
9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit
einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und ei-
ner Grundfläche bis zu 30 m², im Außen-
bereich bis zu 300 m²;
10. folgende Anlagen in Gärten und zur
Freizeitgestaltung:
a) Schwimmbecken mit einem Beckenin-
halt bis zu 100 m3 einschließlich dazuge-
höriger luftgetragener Überdachungen,
außer im Außenbereich,
b) Sprungschanzen, Sprungtürme und
Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10
m,
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c) Anlagen, die der zweckentsprechen-
den Einrichtung von Spiel-, Abenteuer-
spiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und
Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden
dienen, ausgenommen Gebäude und Tri-
bünen,
d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anla-
gen, die keine Gebäude sind, auf Cam-
ping-, Zelt- und Wochenendplätzen,
e) Anlagen, die der Gartennutzung, der
Gartengestaltung oder der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Gärten dienen,
ausgenommen Gebäude und Einfriedun-
gen;
11. folgende tragende und nichttragende
Bauteile:
a) nichttragende und nichtaussteifende
Bauteile in baulichen Anlagen,
b) die Änderung tragender oder ausstei-
fender Bauteile innerhalb von Wohnge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
c) Fenster und Türen sowie die dafür be-
stimmten Öffnungen,
d) Außenwandbekleidungen einschließ-
lich Maßnahmen der Wärmedämmung,
ausgenommen bei Hochhäusern, Ver-
blendungen und Verputz baulicher Anla-
gen,
e) Bedachung einschließlich Maßnahmen
der Wärmedämmung, ausgenommen bei
Hochhäusern;
12. folgende Werbeanlagen und Waren-
automaten:
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsflä-
che bis zu 1 m², an der Stätte der Leis-
tung bis zu 2,50 m²,
b) Werbeanlagen in durch Bebauungs-
plan festgesetzten Gewerbe-, Industrie-
und vergleichbaren Sondergebieten an
der Stätte der Leistung mit einer Höhe
bis zu 3 m über der Geländeoberfläche,
sowie, soweit sie in, auf oder an einer be-
stehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Änderung
der Nutzung oder der äußeren Gestalt der
Anlage.
c) Warenautomaten;
13. folgende vorübergehend aufgestellte
oder benutzbare Anlagen:

c) Anlagen, die der zweckentsprechen-
den Einrichtung von Spiel-, Abenteuer-
spiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und
Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden
dienen, ausgenommen Gebäude und Tri-
bünen,
d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anla-
gen, die keine Gebäude sind, auf Cam-
ping-, Zelt- und Wochenendplätzen,
e) Anlagen, die der Gartennutzung, der
Gartengestaltung oder der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Gärten dienen,
ausgenommen Gebäude und Einfriedun-
gen;
11. folgende tragende und nichttragende
Bauteile:
a) nichttragende und nichtaussteifende
Bauteile in baulichen Anlagen,
b) die Änderung tragender oder ausstei-
fender Bauteile innerhalb von Wohnge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
c) Fenster und Türen sowie die dafür be-
stimmten Öffnungen,
d) Außenwandbekleidungen einschließ-
lich Maßnahmen der Wärmedämmung,
ausgenommen bei Hochhäusern, Ver-
blendungen und Verputz baulicher Anla-
gen,
e) Bedachung einschließlich Maßnahmen
der Wärmedämmung, ausgenommen bei
Hochhäusern;
12. folgende Werbeanlagen und Waren-
automaten:
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsflä-
che bis zu 1 m², an der Stätte der Leis-
tung bis zu 2,50 m²,
b) Werbeanlagen in durch Bebauungs-
plan festgesetzten Gewerbe-, Industrie-
und vergleichbaren Sondergebieten an
der Stätte der Leistung mit einer Höhe
bis zu 3 m über der Geländeoberfläche,
sowie, soweit sie in, auf oder an einer be-
stehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Änderung
der Nutzung oder der äußeren Gestalt der
Anlage.
c) Warenautomaten;
13. folgende vorübergehend aufgestellte
oder benutzbare Anlagen:
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a) Baustelleneinrichtungen einschließlich
der Lagerhallen, Schutzhallen, nicht dem
Wohnen dienende Unterkünfte und
Baustellenbüros,
b) Gerüste,
c) Toilettenwagen,
d) Behelfsbauten, die der Landesverteidi-
gung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,
e) bauliche Anlagen, die für höchstens
drei Monate auf genehmigtem Messe-
und Ausstellungsgelände errichtet wer-
den, ausgenommen Fliegende Bauten,
f) Verkaufsstände und andere bauliche
Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten
und Märkten, ausgenommen Fliegende
Bauten;
14. folgende Plätze:
a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze,
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Absatz 1
Nummer 1 und 2 und § 201 des Bauge-
setzbuchs dienen,
b) nicht überdachte Stellplätze und nicht
überdachte Abstellplätze für Fahrräder
jeweils mit einer Fläche bis zu 30 m² und
deren Zufahrten,
c) Kinderspielplätze im Sinne des § 8
Abs. 2 Satz 1;
15. folgende sonstige Anlagen:
a) Zapfsäulen und Tankautomaten ge-
nehmigter Tankstellen,
b) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m
Oberkante Lagergut,
c) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feld-
kreuze, Denkmäler und sonstige Kunst-
werke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,
d) andere unbedeutende Anlagen oder
unbedeutende Teile von Anlagen wie
Hauseingangsüberdachungen, Markisen,
Rollläden, Terrassen, Straßenfahrzeug-
waagen, Pergolen, Jagdstände, Wildfüt-
terungen, Bienenfreistände, Taubenhäu-
ser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.
(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der
Nutzung von Anlagen, wenn
1. für die neue Nutzung keine anderen
öffentlich-rechtlichen Anforderungen als
für die bisherige Nutzung in Betracht

a) Baustelleneinrichtungen einschließlich
der Lagerhallen, Schutzhallen, nicht dem
Wohnen dienende Unterkünfte und
Baustellenbüros,
b) Gerüste,
c) Toilettenwagen,
d) Behelfsbauten, die der Landesverteidi-
gung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen,
e) bauliche Anlagen, die für höchstens
drei Monate auf genehmigtem Messe-
und Ausstellungsgelände errichtet wer-
den, ausgenommen Fliegende Bauten,
f) Verkaufsstände und andere bauliche
Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten
und Märkten, ausgenommen Fliegende
Bauten;
14. folgende Plätze:
a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze,
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Absatz 1
Nummer 1 und 2 und § 201 des Bauge-
setzbuchs dienen,
b) nicht überdachte Stellplätze und nicht
überdachte Abstellplätze für Fahrräder
jeweils mit einer Fläche bis zu 30 m² und
deren Zufahrten,
c) Kinderspielplätze im Sinne des § 8
Abs. 2 Satz 1;
15. folgende sonstige Anlagen:
a) Zapfsäulen und Tankautomaten ge-
nehmigter Tankstellen, sowie Ladestati-
onen für Elektrofahrzeuge und die da-
mit verbundene Änderung der Nut-
zung,
b) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m
Oberkante Lagergut,
b) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feld-
kreuze, Denkmäler und sonstige Kunst-
werke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,
d) andere unbedeutende Anlagen oder
unbedeutende Teile von Anlagen wie
Hauseingangsüberdachungen, Markisen,
Rollläden, Terrassen, Straßenfahrzeug-
waagen, Pergolen, Jagdstände, Wildfüt-
terungen, Bienenfreistände, Taubenhäu-
ser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.
(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der
Nutzung von Anlagen, wenn
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kommen, die in einem Genehmigungs-
verfahren nach §§ 63, 63a und 64 geprüft
werden, oder
2. die Errichtung oder Änderung der An-
lagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.
(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung
von
1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude
sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseiti-
gung von Anlagen mindestens einen Mo-
nat zuvor der Bauaufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
die Beseitigung von Gebäuden mit
Wohnraum. Bei nicht freistehenden Ge-
bäuden muss die Standsicherheit des Ge-
bäudes oder der Gebäude, an die das zu
beseitigende Gebäude angebaut ist,
durch einen qualifizierten Tragwerkspla-
ner im Sinn des § 66 Absatz 2 beurteilt
und im erforderlichen Umfang über-
wacht werden; die Beseitigung ist, so-
weit notwendig, durch den qualifizierten
Tragwerksplaner zu überwachen. Satz 4
gilt nicht, soweit an verfahrensfreie Ge-
bäude angebaut ist. § 72 Absatz 1 und 2
Nummer 2 gilt entsprechend.
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungs-
arbeiten.
(5) Verfahrensfreie Bauvorhaben und die
Beseitigung von Anlagen müssen den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chen. Die Bauaufsichtsbehörde kann je-
derzeit bauaufsichtliche Maßnahmen er-
greifen.

1. für die neue Nutzung keine anderen
öffentlich-rechtlichen Anforderungen als
für die bisherige Nutzung in Betracht
kommen, die in einem Genehmigungs-
verfahren nach §§ 63, 63a und 64 geprüft
werden, oder
2. die Errichtung oder Änderung der An-
lagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.
(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung
von
1. Anlagen nach Absatz 1,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude
sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseiti-
gung von Anlagen mindestens einen Mo-
nat zuvor der Bauaufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
die Beseitigung von Gebäuden mit
Wohnraum. Bei nicht freistehenden Ge-
bäuden muss die Standsicherheit des Ge-
bäudes oder der Gebäude, an die das zu
beseitigende Gebäude angebaut ist, durch
einen qualifizierten Tragwerksplaner im
Sinn des § 66 Absatz 2 beurteilt und im
erforderlichen Umfang überwacht wer-
den; die Beseitigung ist, soweit notwen-
dig, durch den qualifizierten Tragwerks-
planer zu überwachen. Satz 4 gilt nicht,
soweit an verfahrensfreie Gebäude ange-
baut ist. § 72 Absatz 1 und 2 Nummer 2
gilt entsprechend.
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungs-
arbeiten.
(5) Verfahrensfreie Bauvorhaben und die
Beseitigung von Anlagen müssen den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chen. Die Bauaufsichtsbehörde kann je-
derzeit bauaufsichtliche Maßnahmen er-
greifen.

§ 62 Genehmigungsfreistellung
(1) Keiner Genehmigung bedarf unter
den Voraussetzungen des Absatzes 2 die
Errichtung, Änderung oder Nutzungsän-
derung baulicher Anlagen, die keine
Sonderbauten sind. Satz 1 gilt nicht für
die Schaffung von Ersatzwohnraum und

§ 62 Genehmigungsfreistellung
(1) Keiner Genehmigung bedarf unter
den Voraussetzungen des Absatzes 2 die
Errichtung, Änderung oder Nutzungsän-
derung baulicher Anlagen, die keine
Sonderbauten sind. Satz 1 gilt nicht für
die Schaffung von Ersatzwohnraum und
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für Werbeanlagen. Satz 1 gilt nicht für
die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn
dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 2500 Quadratmeter
Brutto-Grundfläche geschaffen werden,
und
2. baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 50 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird,
die innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstands eines Betriebsbereichs im
Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017
(BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung liegen; ist
der angemessene Sicherheitsabstand
nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich
das Vorhaben innerhalb des Achtungsab-
stands des Betriebsbereichs befindet.
(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben
genehmigungsfrei gestellt, wenn
1. es
a) im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans im Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2
des Baugesetzbuchs liegt und den Fest-
setzungen des Bebauungsplans nicht wi-
derspricht oder die erforderlichen Befrei-
ungen und Ausnahmen nach § 31 des
Baugesetzbuchs erteilt worden sind oder
b) in einem planungsrechtlichen Be-
scheid gemäß § 75 Absatz 2 abschlie-
ßend als insgesamt planungsrechtlich zu-
lässig festgestellt worden ist,
2. die Erschließung im Sinne des Bauge-
setzbuchs gesichert ist und
3. die Bauaufsichtsbehörde nicht inner-
halb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 er-
klärt, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden
soll, oder eine vorläufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetz-
buchs ausspricht.

für Werbeanlagen. Satz 1 gilt nicht für
die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn
dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 2500 Quadratmeter
Brutto-Grundfläche geschaffen werden,
und
2. baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 50 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird,
die innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstands eines Betriebsbereichs im
Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017
(BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung liegen; ist
der angemessene Sicherheitsabstand
nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich
das Vorhaben innerhalb des Achtungsab-
stands des Betriebsbereichs befindet.
(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben
genehmigungsfrei gestellt, wenn
1. es
a) im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans im Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2
des Baugesetzbuchs liegt und den Fest-
setzungen des Bebauungsplans nicht wi-
derspricht oder die erforderlichen Befrei-
ungen und Ausnahmen nach § 31 des
Baugesetzbuchs erteilt worden sind oder
b) in einem planungsrechtlichen Be-
scheid gemäß § 75 Absatz 2 abschlie-
ßend als insgesamt planungsrechtlich zu-
lässig festgestellt worden ist,
2. die Erschließung im Sinne des Bauge-
setzbuchs gesichert ist und
3. die Bauaufsichtsbehörde nicht inner-
halb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 er-
klärt, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden
soll, oder eine vorläufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetz-
buchs ausspricht.
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(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat
die erforderlichen Unterlagen bei der
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Mit
dem Bauvorhaben darf einen Monat nach
Vorlage der erforderlichen Unterlagen
bei der Bauaufsichtsbehörde begonnen
werden, sofern nicht die Frist um einen
weiteren Monat verlängert oder sofern
nicht die Bauausführung untersagt wird.
Teilt die Bauaufsichtsbehörde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der
Frist mit, dass kein Genehmigungsver-
fahren durchgeführt werden soll und sie
eine vorläufige Untersagung nach § 15
Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs nicht
aussprechen wird, darf die Bauherrin o-
der der Bauherr mit der Ausführung des
Bauvorhabens beginnen. Will die Bau-
herrin oder der Bauherr mit der Ausfüh-
rung des Bauvorhabens mehr als drei
Jahre, nachdem die Bauausführung nach
den Sätzen 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 3
entsprechend.
(4) Die Erklärung der Bauaufsichtsbe-
hörde nach Absatz 2 Nr. 3 erste Alterna-
tive kann insbesondere deshalb erfolgen,
weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder
des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die
Bauaufsichtsbehörde von ihrer Erklä-
rungsmöglichkeit keinen Gebrauch
macht, besteht kein Rechtsanspruch. Er-
klärt die Bauaufsichtsbehörde, dass das
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
durchgeführt werden soll, hat sie der
Bauherrin oder dem Bauherrn die vorge-
legten Unterlagen zurückzureichen; dies
gilt nicht, wenn die Bauherrin oder der
Bauherr bei der Vorlage der Unterlagen
bestimmt hat, dass ihre oder seine Vor-
lage im Fall der Erklärung nach Absatz 2
Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln ist.
(5) § 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2
Satz 1 sowie § 72 Absatz 1, 2 Nummer 2
und Absatz 3 sind entsprechend anzu-
wenden.

(2a) Nach Abs. 1 genehmigungsfrei ist
die Änderung oder Nutzungsänderung
von Dachgeschossen zu Gunsten einer
Wohnnutzung, einschließlich der Er-
richtung von Dachgauben, wenn die
Erschließung im Sinne des Baugesetz-
buchs gesichert ist und die Bauauf-
sichtsbehörde nicht innerhalb der
Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklärt,
dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden
soll, oder eine vorläufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetz-
buchs ausspricht.
(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat
die erforderlichen Unterlagen bei der
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Mit
dem Bauvorhaben darf einen Monat nach
Vorlage der erforderlichen Unterlagen
bei der Bauaufsichtsbehörde begonnen
werden, sofern nicht die Frist um einen
weiteren Monat verlängert oder sofern
nicht die Bauausführung untersagt wird.
Teilt die Bauaufsichtsbehörde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der
Frist mit, dass kein Genehmigungsver-
fahren durchgeführt werden soll und sie
eine vorläufige Untersagung nach § 15
Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs nicht
aussprechen wird, darf die Bauherrin o-
der der Bauherr mit der Ausführung des
Bauvorhabens beginnen. Will die Bau-
herrin oder der Bauherr mit der Ausfüh-
rung des Bauvorhabens mehr als drei
Jahre, nachdem die Bauausführung nach
den Sätzen 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 3
entsprechend.
(4) Die Erklärung der Bauaufsichtsbe-
hörde nach Absatz 2 Nr. 3 erste Alterna-
tive kann insbesondere deshalb erfolgen,
weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder
des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die
Bauaufsichtsbehörde von ihrer Erklä-
rungsmöglichkeit keinen Gebrauch
macht, besteht kein Rechtsanspruch. Er-
klärt die Bauaufsichtsbehörde, dass das
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vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
durchgeführt werden soll, hat sie der
Bauherrin oder dem Bauherrn die vorge-
legten Unterlagen zurückzureichen; dies
gilt nicht, wenn die Bauherrin oder der
Bauherr bei der Vorlage der Unterlagen
bestimmt hat, dass ihre oder seine Vor-
lage im Fall der Erklärung nach Absatz 2
Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln ist.
(5) § 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2
Satz 1 sowie § 72 Absatz 1, 2 Nummer 2
und Absatz 3 sind entsprechend anzu-
wenden.

§ 63b Genehmigungsverfahren für die
Beseitigung
von Gebäuden mit Wohnraum
Bei der Beseitigung von Gebäuden mit
Wohnraum werden geprüft
1. die Einhaltung der Vorschriften über
das Verbot der Zweckentfremdung von
Wohnraum und
2. die Einhaltung anderer öffentlich-
rechtlicher Anforderungen, soweit wegen
der Genehmigung eine Entscheidung
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entfällt oder ersetzt wird.
Ist die Beseitigung von Gebäuden mit
Wohnraum nur bei Schaffung von Er-
satzwohnraum zulässig, ist die Genehmi-
gung erst zu erteilen, wenn eine Bauge-
nehmigung für das Gebäude mit Ersatz-
wohnraum vorliegt. Es gelten die §§ 61
Absatz 3 Satz 4 und 5; 68; 69 Absatz 1
bis 3; 71 bis 73 entsprechend.

§ 63b Genehmigungsverfahren für die
Beseitigung
von Gebäuden mit Wohnraum
Bei der Beseitigung von Gebäuden mit
Wohnraum werden geprüft
1. die Einhaltung der Vorschriften über
das Verbot der Zweckentfremdung von
Wohnraum und
2. die Einhaltung anderer öffentlich-
rechtlicher Anforderungen, soweit wegen
der Genehmigung eine Entscheidung
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entfällt oder ersetzt wird.
Ist die Beseitigung von Gebäuden mit
Wohnraum nur bei Schaffung von Er-
satzwohnraum zulässig, ist die Genehmi-
gung erst zu erteilen, wenn eine Bauge-
nehmigung für das Gebäude mit Ersatz-
wohnraum vorliegt. Es gelten die §§ 61
Absatz 3 Satz 4 und 5; 68; 69 Absatz 1
bis 3; 71 bis 73 entsprechend.

§ 65 Bauvorlageberechtigung
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrens-
freie Errichtung und Änderung von Ge-
bäuden müssen von einer Entwurfsver-
fasserin oder einem Entwurfsverfasser
erstellt sein, die oder der bauvorlagebe-
rechtigt ist. Dies gilt nicht für
1. Bauvorlagen, die üblicherweise von
Fachkräften mit anderer Ausbildung als
nach Absatz 2 verfasst werden, und
2. geringfügige oder technisch einfache
Bauvorhaben.
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

§ 65 Bauvorlageberechtigung
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrens-
freie Errichtung und Änderung von Ge-
bäuden müssen von einer Entwurfsver-
fasserin oder einem Entwurfsverfasser
erstellt sein, die oder der bauvorlagebe-
rechtigt ist. Dies gilt nicht für
1. Bauvorlagen, die üblicherweise von
Fachkräften mit anderer Ausbildung als
nach Absatz 2 verfasst werden, und für
Bauvorlagen für
2. geringfügige oder technisch einfache
Bauvorhaben. Als geringfügig oder
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1. die Berufsbezeichnung „Architektin"
oder „Architekt" führen darf,
2. in die von der Baukammer Berlin ge-
führte Liste der Bauvorlageberechtigten
eingetragen ist; Eintragungen anderer
Länder gelten auch im Land Berlin,
3. die Berufsbezeichnung „Innenarchi-
tektin" oder „Innenarchitekt" führen darf,
für die mit der Berufsaufgabe der Innen-
architektin oder des Innenarchitekten
verbundenen baulichen Änderungen von
Gebäuden, oder
4. einen berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss eines Studiums der Fach-
richtung Architektur oder des Bauingeni-
eurwesens nachweist, nach dem Hoch-
schulabschluss mindestens zwei Jahre
auf dem Gebiet Gebäudeplanung prak-
tisch tätig gewesen ist und Bedienstete o-
der Bediensteter einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts ist, für die
dienstliche Tätigkeit.
(3) In die Liste der Bauvorlageberechtig-
ten ist auf Antrag von der Baukammer
Berlin einzutragen, wer
1. auf Grund eines berufsqualifizieren-
den Hochschulabschlusses eines Studi-
ums des Bauingenieurwesens die Berufs-
bezeichnung „Ingenieurin" oder „Ingeni-
eur" zu führen berechtigt ist und
2. nach dem Hochschulabschluss min-
destens zwei Jahre auf dem Gebiet der
Gebäudeplanung praktisch tätig gewesen
ist;
bisherige rechtmäßige Eintragungen in
die Liste der Bauvorlageberechtigten
bleiben hiervon unberührt. Dem Antrag
sind die zur Beurteilung erforderlichen
Unterlagen beizufügen. Die Baukammer
Berlin bestätigt unverzüglich den Ein-
gang der Unterlagen und teilt gegebenen-
falls mit, welche Unterlagen fehlen. Die
Eingangsbestätigung muss folgende An-
gaben enthalten:
1. die in Satz 5 genannte Frist,
2. die verfügbaren Rechtsbehelfe,
3. die Erklärung, dass der Antrag als ge-
nehmigt gilt, wenn über ihn nicht recht-
zeitig entschieden wird und

technische einfache Bauvorhaben gel-
ten:
1. freistehende Gebäude bis 50 Quad-
ratmeter Grundfläche und mit nicht
mehr als zwei Geschossen,
2. Gebäude ohne Aufenthaltsräume
bis 150 Quadratmeter Grundfläche
und mit nicht mehr als zwei Geschos-
sen, insbesondere Nebengebäude, Ga-
ragen und Carports,
3. land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude mit bis zu zwei oberir-
dischen Geschossen und einer Grund-
fläche bis zu 250 Quadratmeter,
4. einfache Änderungen an sonstigen
Gebäuden bis zu einer zu ändernden
Grundfläche von 50 Quadratmetern,
wie zum Beispiel der Anbau von Win-
tergärten sowie Terrassen- und Bal-
konüberdachungen,
5. bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1
und 2 die Errichtung von Dachgauben,
Änderungen an der Dachkonstruktion
im Rahmen von Sanierungs- und In-
standhaltungsmaßnahmen.
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer
1. die Berufsbezeichnung „Architektin"
oder „Architekt" führen darf,
2. in die von der Baukammer Berlin ge-
führte Liste der Bauvorlageberechtigten
eingetragen ist; Eintragungen anderer
Länder gelten auch im Land Berlin,
3. die Berufsbezeichnung „Innenarchi-
tektin" oder „Innenarchitekt" führen darf,
für die mit der Berufsaufgabe der Innen-
architektin oder des Innenarchitekten
verbundenen baulichen Änderungen von
Gebäuden, oder
4. einen berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss eines Studiums der Fach-
richtung Architektur oder des Bauingeni-
eurwesens nachweist, nach dem Hoch-
schulabschluss mindestens zwei Jahre
auf dem Gebiet Gebäudeplanung prak-
tisch tätig gewesen ist und Bedienstete o-
der Bediensteter einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts ist, für die
dienstliche Tätigkeit.
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4. im Fall der Nachforderung von Unter-
lagen die Mitteilung, dass die Frist nach
Satz 5 erst beginnt, wenn die Unterlagen
vollständig sind.
Über den Antrag ist innerhalb von drei
Monaten nach Vorlage der vollständigen
Unterlagen zu entscheiden; die Baukam-
mer Berlin kann die Frist gegenüber der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
einmal um bis zu zwei Monate verlän-
gern. Die Fristverlängerung und deren
Ende sind ausreichend zu begründen und
der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler vor Ablauf der ursprünglichen Frist
mitzuteilen. Der Antrag gilt als geneh-
migt, wenn über ihn nicht innerhalb der
nach Satz 5 maßgeblichen Frist entschie-
den worden ist.
(4) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften gleichgestellten Staat
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, sind ohne Eintragung in die Liste
nach Absatz 2 Nummer 2 bauvorlagebe-
rechtigt, wenn sie
1. eine im Staat ihrer Niederlassung ver-
gleichbare Berechtigung besitzen und
2. dafür Anforderungen erfüllen mussten,
die den in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
und 2 genannten Anforderungen ver-
gleichbar sind.
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als
Bauvorlageberechtigte vorher der Bau-
kammer Berlin anzuzeigen und dabei
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie
in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften gleichge-
stellten Staat rechtmäßig als Bauvorlage-
berechtigte niedergelassen sind und
ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten
zum Zeitpunkt der Vorlage der Beschei-
nigung nicht, auch nicht vorübergehend,
untersagt ist, und
2. einen Nachweis darüber, dass sie im
Staat ihrer Niederlassung für die Tätig-
keit als Bauvorlageberechtigte mindes-
tens die in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1

(3) In die Liste der Bauvorlageberechtig-
ten ist auf Antrag von der Baukammer
Berlin einzutragen, wer
1. auf Grund eines berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses eines Studiums
des Bauingenieurwesens die Berufsbe-
zeichnung „Ingenieurin" oder „Ingeni-
eur" zu führen berechtigt ist und
2. nach dem Hochschulabschluss min-
destens zwei Jahre auf dem Gebiet der
Gebäudeplanung praktisch tätig gewesen
ist;
bisherige rechtmäßige Eintragungen in
die Liste der Bauvorlageberechtigten
bleiben hiervon unberührt. Dem Antrag
sind die zur Beurteilung erforderlichen
Unterlagen beizufügen. Die Baukammer
Berlin bestätigt unverzüglich den Ein-
gang der Unterlagen und teilt gegebenen-
falls mit, welche Unterlagen fehlen. Die
Eingangsbestätigung muss folgende An-
gaben enthalten:
1. die in Satz 5 genannte Frist,
2. die verfügbaren Rechtsbehelfe,
3. die Erklärung, dass der Antrag als ge-
nehmigt gilt, wenn über ihn nicht recht-
zeitig entschieden wird und
4. im Fall der Nachforderung von Unter-
lagen die Mitteilung, dass die Frist nach
Satz 5 erst beginnt, wenn die Unterlagen
vollständig sind.
Über den Antrag ist innerhalb von drei
Monaten nach Vorlage der vollständigen
Unterlagen zu entscheiden; die Baukam-
mer Berlin kann die Frist gegenüber der
Antragstellerin oder dem Antragsteller
einmal um bis zu zwei Monate verlän-
gern. Die Fristverlängerung und deren
Ende sind ausreichend zu begründen und
der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler vor Ablauf der ursprünglichen Frist
mitzuteilen. Der Antrag gilt als geneh-
migt, wenn über ihn nicht innerhalb der
nach Satz 5 maßgeblichen Frist entschie-
den worden ist.
(4) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als
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und 2 genannten Anforderungen erfüllen
mussten,
vorzulegen; sie sind in einem Verzeich-
nis zu führen. Die Baukammer Berlin hat
auf Antrag zu bestätigen, dass die An-
zeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das
Tätigwerden als Bauvorlageberechtigte
oder Bauvorlageberechtigter untersagen
und die Eintragung in dem Verzeichnis
nach Satz 2 löschen, wenn die Voraus-
setzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.
(5) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften gleichgestellten Staat
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz
1 Nummer 2 vergleichbare Anforderun-
gen zu erfüllen, sind bauvorlageberech-
tigt, wenn ihnen die Baukammer Berlin
bescheinigt hat, dass sie die Anforderun-
gen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1
und 2 erfüllen; sie sind in einem Ver-
zeichnis zu führen. Die Bescheinigung
wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2
bis 7 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach
den Absätzen 4 und 5 sind nicht erfor-
derlich, wenn bereits in einem anderen
Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine
Bescheinigung erteilt wurde; eine wei-
tere Eintragung in die von der Baukam-
mer Berlin geführten Verzeichnisse er-
folgt nicht. Verfahren nach den Absätzen
3 bis 5 können über eine einheitliche
Stelle abgewickelt werden. Es gelten die
Vorschriften des Teils V Abschnitt 1a
des Verwaltungsverfahrensgesetzes in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Geset-
zes über das Verfahren der Berliner Ver-
waltung.
(7) Bauvorlageberechtigt für
1. Gebäude mit nicht mehr als zwei
Wohnungen und insgesamt nicht mehr
als 250 m² Brutto-Grundfläche,
2. eingeschossige gewerbliche Gebäude
bis zu 250 m² Brutto-Grundfläche und
bis zu 5 m Wandhöhe, gemessen von der

Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, sind ohne Eintragung in die Liste
nach Absatz 2 Nummer 2 bauvorlagebe-
rechtigt, wenn sie
1. eine im Staat ihrer Niederlassung ver-
gleichbare Berechtigung besitzen und
2. dafür Anforderungen erfüllen mussten,
die den in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
und 2 genannten Anforderungen ver-
gleichbar sind.
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als
Bauvorlageberechtigte vorher der Bau-
kammer Berlin anzuzeigen und dabei
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie
in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften gleichge-
stellten Staat rechtmäßig als Bauvorlage-
berechtigte niedergelassen sind und
ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten
zum Zeitpunkt der Vorlage der Beschei-
nigung nicht, auch nicht vorübergehend,
untersagt ist, und
2. einen Nachweis darüber, dass sie im
Staat ihrer Niederlassung für die Tätig-
keit als Bauvorlageberechtigte mindes-
tens die in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
und 2 genannten Anforderungen erfüllen
mussten,
vorzulegen; sie sind in einem Verzeich-
nis zu führen. Die Baukammer Berlin hat
auf Antrag zu bestätigen, dass die An-
zeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das
Tätigwerden als Bauvorlageberechtigte
oder Bauvorlageberechtigter untersagen
und die Eintragung in dem Verzeichnis
nach Satz 2 löschen, wenn die Voraus-
setzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.
(5) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder
einem nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften gleichgestellten Staat als
Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz
1 Nummer 2 vergleichbare Anforderun-
gen zu erfüllen, sind bauvorlageberech-
tigt, wenn ihnen die Baukammer Berlin
bescheinigt hat, dass sie die Anforderun-
gen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1
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Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie
zwischen Dachhaut und Außenwand,
3. Garagen bis zu 250 m² Nutzfläche
sind ferner die Angehörigen der Fach-
richtungen Architektur, Hochbau oder
Bauingenieurwesen, die an einer deut-
schen Hochschule, einer deutschen öf-
fentlichen oder staatlich anerkannten In-
genieurschule oder an einer dieser
gleichrangigen deutschen Lehreinrich-
tung das Studium erfolgreich abgeschlos-
sen haben, sowie die staatlich geprüften
Technikerinnen oder Techniker der
Fachrichtung Bautechnik mit Schwer-
punkt Hochbau und die Handwerksmeis-
terinnen oder Handwerksmeister des
Maurer- und Beton- oder Zimmerer-
fachs. Staatsangehörige eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines nach dem Recht der Europäi-
schen Gemeinschaft gleichgestellten
Staates sind im Sinne des Satzes 1 bau-
vorlageberechtigt, wenn sie in einem die-
ser Staaten eine vergleichbare Berechti-
gung besitzen und dafür dem Satz 1 ver-
gleichbare Anforderungen erfüllen muss-
ten. Die Absätze 4 bis 6 gelten entspre-
chend.

und 2 erfüllen; sie sind in einem Ver-
zeichnis zu führen. Die Bescheinigung
wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2
bis 7 ist entsprechend anzuwenden.
(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach
den Absätzen 4 und 5 sind nicht erfor-
derlich, wenn bereits in einem anderen
Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine
Bescheinigung erteilt wurde; eine wei-
tere Eintragung in die von der Baukam-
mer Berlin geführten Verzeichnisse er-
folgt nicht. Verfahren nach den Absätzen
3 bis 5 können über eine einheitliche
Stelle abgewickelt werden. Es gelten die
Vorschriften des Teils V Abschnitt 1a
des Verwaltungsverfahrensgesetzes in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Geset-
zes über das Verfahren der Berliner Ver-
waltung.
(7) Bauvorlageberechtigt für
1. Gebäude mit nicht mehr als zwei
Wohnungen und insgesamt nicht mehr
als 250 m² Brutto-Grundfläche,
2. eingeschossige gewerbliche Gebäude
bis zu 250 m² Brutto-Grundfläche und
bis zu 5 m Wandhöhe, gemessen von der
Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie
zwischen Dachhaut und Außenwand,
3. Garagen bis zu 250 m² Nutzfläche
sind ferner die Angehörigen der Fach-
richtungen Architektur, Hochbau oder
Bauingenieurwesen, die an einer deut-
schen Hochschule, einer deutschen öf-
fentlichen oder staatlich anerkannten In-
genieurschule oder an einer dieser
gleichrangigen deutschen Lehreinrich-
tung das Studium erfolgreich abgeschlos-
sen haben, sowie die staatlich geprüften
Technikerinnen oder Techniker der
Fachrichtung Bautechnik mit Schwer-
punkt Hochbau und die Handwerksmeis-
terinnen oder Handwerksmeister des
Maurer- und Beton- oder Zimmererfachs.
Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder ei-
nes nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaft gleichgestellten Staates
sind im Sinne des Satzes 1 bauvorlagebe-
rechtigt, wenn sie in einem dieser Staaten
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eine vergleichbare Berechtigung besitzen
und dafür dem Satz 1 vergleichbare An-
forderungen erfüllen mussten. Die Ab-
sätze 4 bis 6 gelten entsprechend.

§ 67 Abweichungen, Ausnahmen und
Befreiungen
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Ab-
weichungen von Anforderungen dieses
Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes
erlassener Vorschriften zulassen, wenn
sie unter Berücksichtigung des Zwecks
der jeweiligen Anforderung und unter
Würdigung der öffentlich-rechtlich ge-
schützten nachbarlichen Belange mit den
öffentlichen Belangen, insbesondere den
Anforderungen des § 3 Satz 1, vereinbar
sind. § 86a Absatz 1 Satz 4 bleibt unbe-
rührt. Der Zulassung einer Abweichung
bedarf es nicht, wenn bautechnische
Nachweise bauaufsichtlich geprüft wer-
den, es sei denn, öffentlich-rechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange werden
berührt.
(2) Die Zulassung von Abweichungen
nach Absatz 1, von Ausnahmen und Be-
freiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs,
von Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 des
Baugesetzbuchs, von Abweichungen, die
eine Ermessensentscheidung nach der
Baunutzungsverordnung verlangen, so-
wie von Ausnahmen nach anderen
Rechtsverordnungen ist gesondert zu be-
antragen; der Antrag ist zu begründen.
Für Anlagen, die keiner Genehmigung
bedürfen, sowie für Abweichungen von
Vorschriften, die im Genehmigungsver-
fahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1
entsprechend. Es gelten die §§ 68 bis 73
entsprechend. § 212a Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs findet Anwendung.
(3) Ist eine Abweichung, Ausnahme oder
Befreiung unter Bedingungen, befristet
oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs
zugelassen worden, so ist die Genehmi-
gung entsprechend einzuschränken.

§ 67 Abweichungen, Ausnahmen und
Befreiungen
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Ab-
weichungen von Anforderungen dieses
Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes
erlassener Vorschriften zulassen, wenn
sie unter Berücksichtigung des Zwecks
der jeweiligen Anforderung und unter
Würdigung der öffentlich-rechtlich ge-
schützten nachbarlichen Belange mit den
öffentlichen Belangen, insbesondere den
Anforderungen des § 3 Satz 1, vereinbar
sind. § 86a Absatz 1 Satz 4 bleibt unbe-
rührt. Der Zulassung einer Abweichung
bedarf es nicht, wenn bautechnische
Nachweise bauaufsichtlich geprüft wer-
den, es sei denn, öffentlich-rechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange werden
berührt. Unter den Voraussetzungen
des Satzes 1 sind Abweichungen zuzu-
lassen, wenn sie der Schaffung oder
Erneuerung von Wohnraum dienen.
(2) Die Zulassung von Abweichungen
nach Absatz 1, von Ausnahmen und Be-
freiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs,
von Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 des
Baugesetzbuchs, von Abweichungen, die
eine Ermessensentscheidung nach der
Baunutzungsverordnung verlangen, so-
wie von Ausnahmen nach anderen
Rechtsverordnungen ist gesondert zu be-
antragen; der Antrag ist zu begründen.
Für Anlagen, die keiner Genehmigung
bedürfen, sowie für Abweichungen von
Vorschriften, die im Genehmigungsver-
fahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1
entsprechend. Es gelten die §§ 68 bis 73
entsprechend. § 212a Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs findet Anwendung.
(3) Ist eine Abweichung, Ausnahme oder
Befreiung unter Bedingungen, befristet
oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs
zugelassen worden, so ist die Genehmi-
gung entsprechend einzuschränken.
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§ 69 Behandlung des Bauantrags
(1) Die Bauaufsichtsbehörde prüft inner-
halb von zwei Wochen nach Eingang des
Bauantrags dessen Vollständigkeit. Ist
der Bauantrag vollständig, ist dies der
Bauherrin oder dem Bauherrn unverzüg-
lich zu bestätigen. Ist der Bauantrag un-
vollständig oder weist er sonstige erheb-
liche Mängel auf, fordert die Bauauf-
sichtsbehörde die Bauherrin oder den
Bauherrn unverzüglich zur Behebung der
Mängel innerhalb einer angemessenen
Frist auf. Werden die Mängel innerhalb
der Frist nicht behoben, gilt der Antrag
als zurückgenommen.
(2) Ist der Bauantrag vollständig, holt die
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich die
Stellungnahmen der Behörden und sons-
tigen Stellen ein,
1. deren Beteiligung oder Anhörung für
die Entscheidung über den Bauantrag
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben
ist oder
2. ohne deren Stellungnahme die Geneh-
migungsfähigkeit des Bauantrags nicht
beurteilt werden kann, insbesondere der
für die Beurteilung des Bauplanungs-
rechts zuständigen Stelle;
die Beteiligung oder Anhörung entfällt,
wenn die jeweilige Behörde oder sons-
tige Stelle dem Bauantrag bereits vor
Einleitung des Baugenehmigungsverfah-
rens zugestimmt hat. Bedarf die Ertei-
lung der Baugenehmigung der Zustim-
mung oder des Einvernehmens einer Be-
hörde oder sonstigen Stelle nach Satz 1
Nummer 1, so gilt diese als erteilt, wenn
sie nicht einen Monat nach Eingang des
Ersuchens verweigert wird; durch
Rechtsvorschrift vorgeschriebene längere
Zustimmungs- und Einvernehmensfristen
bleiben unberührt. Die Frist verlängert
sich um einen Monat, wenn das Einver-
nehmen mit der Denkmalfachbehörde
herzustellen ist; sie verlängert sich um
einen weiteren Monat, wenn die oberste
Denkmalschutzbehörde die Entscheidung
zu treffen hat. Äußern sich die Behörden

§ 69 Behandlung des Bauantrags
(1) Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt
der Bauherrin oder dem Bauherrn in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang
des Bauantrags dessen Vollständigkeit .
Ist der Bauantrag vollständig, ist dies der
Bauherrin oder dem Bauherrn unverzüg-
lich zu bestätigen. Ist der Bauantrag un-
vollständig oder weist er sonstige erheb-
liche Mängel auf, oder fordert die Bau-
aufsichtsbehörde die Bauherrin oder den
Bauherrn unverzüglich zur Behebung et-
waiger Mängel oder Unvollständigkei-
ten innerhalb einer angemessenen Frist
auf. Werden die Mängel innerhalb der
Frist nicht behoben, gilt der Antrag als
zurückgenommen, wenn die Bauherrin
oder Bauherr auf diese Rechtsfolge
hingewiesen worden sind. Satz 1 und 2
gelten für nach Satz 1 nachgeforderte
Unterlagen entsprechend.
(2) Ist der Bauantrag vollständig, holt die
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich die
Stellungnahmen der Behörden und sons-
tigen Stellen ein,
1. deren Beteiligung oder Anhörung für
die Entscheidung über den Bauantrag
durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben
ist oder
2. ohne deren Stellungnahme die Geneh-
migungsfähigkeit des Bauantrags nicht
beurteilt werden kann, insbesondere der
für die Beurteilung des Bauplanungs-
rechts zuständigen Stelle;
die Beteiligung oder Anhörung entfällt,
wenn die jeweilige Behörde oder sons-
tige Stelle dem Bauantrag bereits vor
Einleitung des Baugenehmigungsverfah-
rens zugestimmt hat. Bedarf die Ertei-
lung der Baugenehmigung der Zustim-
mung oder des Einvernehmens einer Be-
hörde oder sonstigen Stelle nach Satz 1
Nummer 1, so gilt diese als erteilt, wenn
sie nicht einen Monat nach Eingang des
Ersuchens verweigert wird; durch
Rechtsvorschrift vorgeschriebene längere
Zustimmungs- und Einvernehmensfristen
bleiben unberührt. Die Frist verlängert
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und Stellen nach Satz 1 Nummer 2 nicht
innerhalb eines Monats, so kann die Bau-
aufsichtsbehörde davon ausgehen, dass
die von diesen Behörden und Stellen
wahrzunehmenden öffentlichen Belange
durch den Bauantrag nicht berührt wer-
den. Die Bauaufsichtsbehörde kann die
Stellungnahme-Frist für die Beurteilung
des Bauplanungsrechts um einen Monat
verlängern, insbesondere wenn weitere
Stellen zu beteiligen sind. Wenn zur Be-
urteilung eines Vorhabens durch eine be-
teiligte Behörde oder sonstige Stelle
noch zusätzliche Unterlagen oder Anga-
ben erforderlich sind, werden die Fristen
nach Satz 2 bis 4 bis zum Eingang der
nachgeforderten Unterlagen oder Anga-
ben unterbrochen. Sie werden auch bis
zum Eingang eines erforderlichen An-
trags auf Zulassung einer Ausnahme, Be-
freiung oder Abweichung unterbrochen.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet
über den Bauantrag innerhalb einer Frist
von einem Monat. Die Frist beginnt, so-
bald alle für die Entscheidung notwendi-
gen Stellungnahmen und Nachweise vor-
liegen oder die Frist nach Absatz 2 Satz
3 abgelaufen ist.
(4) Im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren nach § 63 und im vereinfach-
ten Baugenehmigungsverfahren für Wer-
beanlagen nach § 63a sind die nach Ab-
satz 1 Satz 3 fehlenden Unterlagen und
Mängel abschließend zu benennen. Ein
Bauantrag gilt in den Verfahren nach
Satz 1 nach Ablauf von drei Wochen
nach dessen Eingang als vollständig,
wenn die Bauaufsichtsbehörde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn entgegen Ab-
satz 1 Satz 2 die Vollständigkeit des
Bauantrags nicht bestätigt oder sie oder
ihn entgegen Absatz 1 Satz 3 nicht zur
Behebung von Mängeln des Bauantrags
auffordert; Absatz 2 Satz 4 bleibt unbe-
rührt. Ist in den Verfahren nach Satz 1
nicht innerhalb einer Frist nach Absatz 3
Satz 1 entschieden worden, gilt die Bau-
genehmigung als erteilt; dies gilt im ver-
einfachten Baugenehmigungsverfahren

sich um einen Monat, wenn das Einver-
nehmen mit der Denkmalfachbehörde
herzustellen ist; sie verlängert sich um
einen weiteren Monat, wenn die oberste
Denkmalschutzbehörde die Entscheidung
zu treffen hat. Äußern sich die Behörden
und Stellen nach Satz 1 Nummer 2 nicht
innerhalb eines Monats, so kann die Bau-
aufsichtsbehörde davon ausgehen, dass
die von diesen Behörden und Stellen
wahrzunehmenden öffentlichen Belange
durch den Bauantrag nicht berührt wer-
den. Die Bauaufsichtsbehörde kann die
Stellungnahmefrist für die Beurteilung
des Bauplanungsrechts einmalig um ei-
nen Monat verlängern, insbesondere
wenn weitere Stellen zu beteiligen sind.
Wenn zur Beurteilung eines Vorhabens
durch eine beteiligte Behörde oder sons-
tige Stelle noch zusätzliche Unterlagen
oder Angaben der Bauherrin oder des
Bauherrn erforderlich sind, werden die
Fristen nach Satz 2 bis 4 bis zum Ein-
gang der nachgeforderten Unterlagen o-
der Angaben unterbrochen. Sie werden
auch bis zum Eingang eines erforderli-
chen Antrags auf Zulassung einer Aus-
nahme, Befreiung oder Abweichung un-
terbrochen.
(3) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet
über den Bauantrag innerhalb einer Frist
von einem Monat. Die Frist beginnt, so-
bald alle für die Entscheidung notwendi-
gen Stellungnahmen und Nachweise vor-
liegen oder die Frist nach Absatz 2 Satz
3 abgelaufen ist.
(4) Im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren nach § 63 und im vereinfach-
ten Baugenehmigungsverfahren für Wer-
beanlagen nach § 63a sind die nach Ab-
satz 1 Satz 1 fehlenden Unterlagen und
Mängel abschließend zu benennen. Ein
Bauantrag gilt in den Verfahren nach
Satz 1 nach Ablauf von drei Wochen
nach dessen Eingang als vollständig,
wenn die Bauaufsichtsbehörde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn entgegen Ab-
satz 1 Satz 1 die Vollständigkeit des
Bauantrags nicht bestätigt oder sie oder
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nach § 63 nicht, wenn die Bauherrin oder
der Bauherr auf diese Rechtsfolge ver-
zichtet hat. Im vereinfachten Baugeneh-
migungsverfahren für Werbeanlagen
nach § 63a tritt bei Werbeanlagen, die an
Baugerüsten angebracht werden, die Ge-
nehmigungsfiktion nicht ein oder endet
diese, wenn die Dauer von sechs Mona-
ten gemäß § 10 Absatz 2 Satz 4 erreicht
ist. Der Eintritt der Genehmigungsfiktion
nach Satz 3 ist auf Verlangen der Bau-
herrin oder dem Bauherrn zu bescheini-
gen.

ihn nicht zur Behebung von Mängeln des
Bauantrags auffordert; Absatz 2 Satz 4
bleibt unberührt. Ist in den Verfahren
nach Satz 1 nicht innerhalb einer Frist
nach Absatz 3 Satz 1 entschieden wor-
den, gilt die Baugenehmigung als erteilt;
dies gilt im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 63 nicht, wenn
die Bauherrin oder der Bauherr auf diese
Rechtsfolge verzichtet hat. Im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren für
Werbeanlagen nach § 63a tritt bei Wer-
beanlagen, die an Baugerüsten ange-
bracht werden, die Genehmigungsfiktion
nicht ein oder endet diese, wenn die
Dauer von sechs Monaten gemäß § 10
Absatz 2 Satz 4 erreicht ist. Der Eintritt
der Genehmigungsfiktion nach Satz 2 ist
auf Verlangen der Bauherrin oder dem
Bauherrn zu bescheinigen.

§ 70 Beteiligung der Nachbarn und
der Öffentlichkeit
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Ei-
gentümer benachbarter Grundstücke
(Nachbarn) vor Zulassung von Abwei-
chungen, Ausnahmen und Befreiungen
benachrichtigen, wenn zu erwarten ist,
dass öffentlich-rechtlich geschützte
nachbarliche Belange berührt werden.
Einwendungen sind innerhalb von zwei
Monaten nach Zugang der Benachrichti-
gung bei der Bauaufsichtsbehörde vorzu-
bringen. Die benachrichtigten Nachbarn
werden mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die im Rahmen der Beteili-
gung nicht fristgemäß geltend gemacht
worden sind; auf diese Rechtsfolge ist in
der Benachrichtigung hinzuweisen.
(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn
die zu benachrichtigenden Nachbarn die
Lagepläne und Bauzeichnungen unter-
schrieben oder dem Bauvorhaben auf an-
dere Weise zugestimmt haben. Haben die
Nachbarn dem Bauvorhaben nicht im
Sinne von Satz 1 zugestimmt, sind ihnen
die Baugenehmigung, Befreiung und Ab-
weichungs- oder Ausnahmezulassung
zuzustellen.

§ 70 Beteiligung der Nachbarn und
der Öffentlichkeit
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Ei-
gentümer benachbarter Grundstücke
(Nachbarn) vor Zulassung von Abwei-
chungen, Ausnahmen und Befreiungen
benachrichtigen, wenn zu erwarten ist,
dass öffentlich-rechtlich geschützte nach-
barliche Belange berührt werden. Ein-
wendungen sind innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Benachrichtigung
bei der Bauaufsichtsbehörde in Text-
form oder zur Niederschrift vorzubrin-
gen. Die benachrichtigten Nachbarn wer-
den mit allen Einwendungen ausge-
schlossen, die im Rahmen der Beteili-
gung nicht fristgemäß geltend gemacht
worden sind; auf diese Rechtsfolge ist in
der Benachrichtigung hinzuweisen.
(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn
die zu benachrichtigenden Nachbarn die
Lagepläne und Bauzeichnungen unter-
schrieben oder dem Bauvorhaben auf an-
dere Weise zugestimmt haben. Haben die
Nachbarn dem Bauvorhaben nicht im
Sinne von Satz 1 zugestimmt, sind ihnen
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(3) Bei baulichen Anlagen, die auf
Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres
Betriebs geeignet sind, die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu
benachteiligen oder zu belästigen, kann
die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag der
Bauherrin oder des Bauherrn das Bau-
vorhaben im Amtsblatt für Berlin und
außerdem entweder im Internet oder in
örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich
des Standorts der Anlage verbreitet sind,
öffentlich bekannt machen. Bei der Er-
richtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn
dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 2500 Quadratmeter
Bruttogrundfläche geschaffen werden,
2. baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 50 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird, und
3. von Sonderbauten nach § 2 Absatz 4
Nummer 9, 10, 12, 13, 15 oder 16,
ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt
zu machen, wenn es innerhalb des ange-
messenen Sicherheitsabstands eines Be-
triebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz
5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
liegt; ist der angemessene Sicherheitsab-
stand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob
sich das Vorhaben innerhalb des Ach-
tungsabstands des Betriebsbereichs be-
findet. Satz 2 gilt nicht, wenn die für die
Stadtplanung zuständige Stelle zu dem
Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den
angemessenen Sicherheitsabstand zu
wahren, bereits in einem Bebauungsplan
Rechnung getragen ist. Verfährt die Bau-
aufsichtsbehörde nach Satz 1 oder 2, fin-
den Absatz 1 und 2 keine Anwendung.
(4) In der Bekanntmachung nach Absatz
3 Satz 1 und 2 ist über Folgendes zu in-
formieren:
1. über den Gegenstand des Vorhabens,
2. über die für die Genehmigung zustän-
dige Behörde, bei der der Antrag nebst
Unterlagen zur Einsicht ausgelegt wird,

die Baugenehmigung, Befreiung und Ab-
weichungs- oder Ausnahmezulassung
zuzustellen.
(3) Bei baulichen Anlagen, die auf Grund
ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs
geeignet sind, die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft zu gefährden, zu benach-
teiligen oder zu belästigen, kann die Bau-
aufsichtsbehörde auf Antrag der Bauher-
rin oder des Bauherrn das Bauvorhaben
im Amtsblatt für Berlin und außerdem
entweder im Internet oder in örtlichen
Tageszeitungen, die im Bereich des
Standorts der Anlage verbreitet sind, öf-
fentlich bekannt machen. Bei der Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn
dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 2500 Quadratmeter
Bruttogrundfläche geschaffen werden,
2. baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 50 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird, und
3. von Sonderbauten nach § 2 Absatz 4
Nummer 9, 10, 12, 13, 15 oder 16,
ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt
zu machen, wenn es innerhalb des ange-
messenen Sicherheitsabstands eines Be-
triebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz
5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
liegt; ist der angemessene Sicherheitsab-
stand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob
sich das Vorhaben innerhalb des Ach-
tungsabstands des Betriebsbereichs be-
findet. Satz 2 gilt nicht, wenn die für die
Stadtplanung zuständige Stelle zu dem
Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den
angemessenen Sicherheitsabstand zu
wahren, bereits in einem Bebauungsplan
Rechnung getragen ist. Verfährt die Bau-
aufsichtsbehörde nach Satz 1 oder 2, fin-
den Absatz 1 und 2 keine Anwendung.
(4) In der Bekanntmachung nach Absatz
3 Satz 1 und 2 ist über Folgendes zu in-
formieren:
1. über den Gegenstand des Vorhabens,
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sowie wo und wann Einsicht genommen
werden kann,
3. darüber, dass Personen, deren Belange
berührt sind, und Vereinigungen, welche
die Anforderungen von § 3 Absatz 1 o-
der § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 2017
(BGBl. I S. 3290), das durch Artikel 2
Absatz 18 des Gesetzes vom 20. Juli
2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung er-
füllen (betroffene Öffentlichkeit), Ein-
wendungen bei einer in der Bekanntma-
chung bezeichneten Stelle bis zu zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
nach Absatz 5 Satz 1 erheben können;
dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit
Ablauf der Frist alle öffentlich-rechtli-
chen Einwendungen ausgeschlossen sind
und der Ausschluss von umweltbezoge-
nen Einwendungen nur für das Genehmi-
gungsverfahren gilt,
4. dass die Zustellung der Entscheidung
über die Einwendungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden kann.
Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3
Satz 2 ist zusätzlich über Folgendes zu
informieren:
1. gegebenenfalls die Feststellung der
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht)
des Vorhabens nach § 5 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. September 2017 (BGBl. I S.
3370) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, § 3 des Berliner Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung vom 7. Juni 2007 (GVBl. S.
222) in der jeweils geltenden Fassung
und § 8 des Landeswaldgesetzes vom 16.
September 2004 (GVBl. S. 391), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4.
Februar 2016 (GVBl. S. 26, 55) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie erforderlichenfalls die

2. über die für die Genehmigung zustän-
dige Behörde, bei der der Antrag nebst
Unterlagen zur Einsicht ausgelegt wird,
sowie wo und wann Einsicht genommen
werden kann,
3. darüber, dass Personen, deren Belange
berührt sind, und Vereinigungen, welche
die Anforderungen von § 3 Absatz 1 o-
der § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 2017
(BGBl. I S. 3290), das durch Artikel 2
Absatz 18 des Gesetzes vom 20. Juli
2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung er-
füllen (betroffene Öffentlichkeit), Ein-
wendungen bei einer in der Bekanntma-
chung bezeichneten Stelle bis zu zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
nach Absatz 5 Satz 1 erheben können;
dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit
Ablauf der Frist alle öffentlich-rechtli-
chen Einwendungen ausgeschlossen sind
und der Ausschluss von umweltbezoge-
nen Einwendungen nur für das Genehmi-
gungsverfahren gilt,
4. dass die Zustellung der Entscheidung
über die Einwendungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden kann.
Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3
Satz 2 ist zusätzlich über Folgendes zu
informieren:
1. gegebenenfalls die Feststellung der
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht)
des Vorhabens nach § 5 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. September 2017 (BGBl. I S.
3370) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, § 3 des Berliner Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung vom 7. Juni 2007 (GVBl. S.
222) in der jeweils geltenden Fassung
und § 8 des Landeswaldgesetzes vom 16.
September 2004 (GVBl. S. 391), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4.



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Drucksache 18/3370

Durchführung einer grenzüberschreiten-
den Beteiligung nach den §§ 54 bis 59
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung,
2. die Art möglicher Entscheidungen o-
der, soweit vorhanden, den Entschei-
dungsentwurf,
3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten
des Verfahrens zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit und Anhörung der betroffe-
nen Öffentlichkeit.
(5) Nach der Bekanntmachung sind der
Antrag und die Bauvorlagen sowie die
entscheidungserheblichen Berichte und
Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbe-
hörde im Zeitpunkt der Bekanntmachung
vorliegen, einen Monat zur Einsicht aus-
zulegen. Bauvorlagen, die Geschäfts- o-
der Betriebsgeheimnisse enthalten, sind
nicht auszulegen; für sie gilt § 10 Absatz
2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
entsprechend. Bis zu zwei Wochen nach
Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öf-
fentlichkeit gegenüber der zuständigen
Behörde schriftlich Einwendungen erhe-
ben; mit Ablauf dieser Frist sind alle öf-
fentlich-rechtlichen Einwendungen aus-
geschlossen. Satz 2 gilt für umweltbezo-
gene Einwendungen nur für das Geneh-
migungsverfahren.
(6) Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die
Bescheide nach Absatz 2 Satz 2 zuzustel-
len sind, kann die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den; wurde eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach Absatz 4 durchgeführt, sind
die Bescheide öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass der verfü-
gende Teil der Bescheide und die
Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechen-
der Anwendung des Absatzes 3 Satz 1
bekannt gemacht werden; auf Nebenbe-
stimmungen ist hinzuweisen. Eine Aus-
fertigung des gesamten Bescheids ist
vom Tage nach der Bekanntmachung an
zwei Wochen zur Einsicht auszulegen.
Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach

Februar 2016 (GVBl. S. 26, 55) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie erforderlichenfalls die
Durchführung einer grenzüberschreiten-
den Beteiligung nach den §§ 54 bis 59
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung,
2. die Art möglicher Entscheidungen o-
der, soweit vorhanden, den Entschei-
dungsentwurf,
3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten
des Verfahrens zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit und Anhörung der betroffe-
nen Öffentlichkeit.
(5) Nach der Bekanntmachung sind der
Antrag und die Bauvorlagen sowie die
entscheidungserheblichen Berichte und
Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbe-
hörde im Zeitpunkt der Bekanntmachung
vorliegen, einen Monat zur Einsicht aus-
zulegen. Bauvorlagen, die Geschäfts- o-
der Betriebsgeheimnisse enthalten, sind
nicht auszulegen; für sie gilt § 10 Absatz
2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
entsprechend. Bis zu zwei Wochen nach
Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öf-
fentlichkeit gegenüber der zuständigen
Behörde schriftlich Einwendungen erhe-
ben; mit Ablauf dieser Frist sind alle öf-
fentlich-rechtlichen Einwendungen aus-
geschlossen. Satz 2 gilt für umweltbezo-
gene Einwendungen nur für das Geneh-
migungsverfahren.
(6) Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die
Bescheide nach Absatz 2 Satz 2 zuzustel-
len sind, kann die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den; wurde eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach Absatz 4 durchgeführt, sind
die Bescheide öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die öffentliche Bekanntmachung
wird dadurch bewirkt, dass der verfü-
gende Teil der Bescheide und die
Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechen-
der Anwendung des Absatzes 3 Satz 1
bekannt gemacht werden; auf Nebenbe-
stimmungen ist hinzuweisen. Eine Aus-
fertigung des gesamten Bescheids ist
vom Tage nach der Bekanntmachung an
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Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind die wesent-
lichen tatsächlichen und rechtlichen
Gründe, die die Behörde zu ihrer Ent-
scheidung bewogen haben, die Behand-
lung der Einwendungen sowie Angaben
über das Verfahren zur Beteiligung der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen; §
71 Absatz 2 bleibt unberührt. In der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist anzuge-
ben, wo und wann die Bescheide und die
ihnen zugrunde liegenden Gründe einge-
sehen und nach Satz 7 angefordert wer-
den können. Mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist gelten die Bescheide auch
Dritten gegenüber, die keine Einwendun-
gen erhoben haben, als zugestellt; darauf
ist in der Bekanntmachung hinzuweisen.
Nach der öffentlichen Bekanntmachung
können die Bescheide und ihre Begrün-
dungen bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist von den Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, angefordert
werden.

zwei Wochen zur Einsicht auszulegen.
Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach
Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind die wesent-
lichen tatsächlichen und rechtlichen
Gründe, die die Behörde zu ihrer Ent-
scheidung bewogen haben, die Behand-
lung der Einwendungen sowie Angaben
über das Verfahren zur Beteiligung der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen; §
71 Absatz 2 bleibt unberührt. In der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist anzuge-
ben, wo und wann die Bescheide und die
ihnen zugrunde liegenden Gründe einge-
sehen und nach Satz 7 angefordert wer-
den können. Mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist gelten die Bescheide auch
Dritten gegenüber, die keine Einwendun-
gen erhoben haben, als zugestellt; darauf
ist in der Bekanntmachung hinzuweisen.
Nach der öffentlichen Bekanntmachung
können die Bescheide und ihre Begrün-
dungen bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist von den Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, angefordert
werden.

§ 71 Baugenehmigung
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen,
wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen,
die im bauaufsichtlichen Genehmigungs-
verfahren zu prüfen sind. Die durch eine
Umweltverträglichkeitsprüfung ermittel-
ten, beschriebenen und bewerteten Um-
weltauswirkungen sind nach Maßgabe
der hierfür geltenden Vorschriften zu be-
rücksichtigen. Die Bauaufsichtsbehörde
darf den Bauantrag ablehnen, wenn das
Bauvorhaben gegen sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften verstößt.
(2) Die Baugenehmigung ist nur insoweit
zu begründen als Abweichungen, Aus-
nahmen oder Befreiungen von nachbar-
schützenden Vorschriften zugelassen
werden und die Nachbarin oder der
Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 zuge-
stimmt hat.

§ 71 Baugenehmigung
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen,
wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen,
die im bauaufsichtlichen Genehmigungs-
verfahren zu prüfen sind. Die durch eine
Umweltverträglichkeitsprüfung ermittel-
ten, beschriebenen und bewerteten Um-
weltauswirkungen sind nach Maßgabe
der hierfür geltenden Vorschriften zu be-
rücksichtigen. Die Bauaufsichtsbehörde
darf den Bauantrag ablehnen, wenn das
Bauvorhaben gegen sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften verstößt.
(2) Die Baugenehmigung ist nur insoweit
zu begründen als Abweichungen, Aus-
nahmen oder Befreiungen von nachbar-
schützenden Vorschriften zugelassen
werden und die Nachbarin oder der
Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 zuge-
stimmt hat.
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(3) Die Baugenehmigung kann unter
Auflagen, Bedingungen und dem Vorbe-
halt der nachträglichen Aufnahme, Än-
derung oder Ergänzung einer Auflage so-
wie befristet erteilt werden.
(4) Die Baugenehmigung wird unbescha-
det der Rechte Dritter erteilt.

(3) Die Baugenehmigung kann unter
Auflagen, Bedingungen und dem Vorbe-
halt der nachträglichen Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung einer Auflage so-
wie befristet erteilt werden.
(4) Die Baugenehmigung wird unbescha-
det der Rechte Dritter erteilt.

§ 71a Typengenehmigung
(1) Für bauliche Anlagen, die in der-
selben Ausführung an mehreren Stel-
len errichtet werden sollen, wird auf
Antrag durch die oberste Bauauf-
sichtsbehörde eine Typengenehmigung
erteilt, wenn die baulichen Anlagen o-
der Teile von baulichen Anlagen den
Anforderungen nach diesem Gesetz o-
der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Vorschriften entsprechen. Eine
Typengenehmigung kann auch für
bauliche Anlagen erteilt werden, die in
unterschiedlicher Ausführung, aber
nach einem bestimmten System und
aus bestimmten Bauteilen an mehre-
ren Stellen errichtet werden sollen; in
der Typengenehmigung ist die zuläs-
sige Veränderbarkeit festzulegen. Für
Fliegende Bauten wird eine Typenge-
nehmigung nicht erteilt.
(2) Die Typengenehmigung gilt fünf
Jahre. Die Frist kann auf Antrag je-
weils bis zu fünf Jahren verlängert
werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend.
(3) Typengenehmigungen anderer
Länder gelten auch im Land Berlin.
(4) Eine Typengenehmigung entbindet
nicht von der Verpflichtung, ein bau-
aufsichtliches Verfahren durchzufüh-
ren. Die in der Typengenehmigung
entschiedenen Fragen sind von der
Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu
prüfen.

§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmi-
gung
(1) Die Baugenehmigung und die Teil-
baugenehmigung erlöschen, wenn

§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmi-
gung
(1) Die Baugenehmigung und die Teil-
baugenehmigung erlöschen, wenn
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1. innerhalb von zwei Jahren nach ihrer
Erteilung mit der Ausführung des Bau-
vorhabens nicht begonnen wurde, oder
2. das Bauvorhaben nach Ablauf von
sechs Jahren nach ihrer Erteilung nicht
fertig gestellt worden ist.
Satz 1 gilt auch für die Entscheidungen
über andere öffentlich-rechtliche Anfor-
derungen, die in die Baugenehmigung
eingeschlossen werden.
(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 kann auf Antrag dreimal, jeweils
bis zu einem Jahr verlängert werden. Sie
kann auch rückwirkend verlängert wer-
den, wenn der Antrag vor Fristablauf bei
der Bauaufsichtsbehörde eingegangen
ist.

1. innerhalb von drei Jahren nach ihrer
Erteilung mit der Ausführung des Bau-
vorhabens nicht begonnen wurde, oder
2. das Bauvorhaben nach Ablauf von
sechs Jahren nach ihrer Erteilung nicht
fertig gestellt worden ist.
Satz 1 gilt auch für die Entscheidungen
über andere öffentlich-rechtliche Anfor-
derungen, die in die Baugenehmigung
eingeschlossen werden.
(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 kann auf Antrag dreimal, jeweils
bis zu einem Jahr verlängert werden. Sie
kann auch rückwirkend verlängert wer-
den, wenn der Antrag vor Fristablauf bei
der Bauaufsichtsbehörde eingegangen
ist.

§ 75 Vorbescheid, planungsrechtlicher
Bescheid
(1) Ist die Erteilung einer Baugenehmi-
gung vorgeschrieben, ist vor Einreichung
des Bauantrags auf Antrag der Bauherrin
oder des Bauherrn zu einzelnen in der
Baugenehmigung zu entscheidenden Fra-
gen des Bauvorhabens ein Vorbescheid
zu erteilen. Der Vorbescheid gilt zwei
Jahre. Die Frist kann auf Antrag zweimal
jeweils bis zu einem Jahr verlängert wer-
den. § 58 Absatz 2, §§ 68, 69 Absatz 1
bis 3 und § 73 Absatz 2 Satz 2 gelten
entsprechend.
(2) Für ein Bauvorhaben, welches dem
vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren nach § 63 unterfällt, ist auf Antrag
der Bauherrin oder des Bauherrn ein pla-
nungsrechtlicher Bescheid zu erteilen.
Das Vorhaben wird in die Genehmi-
gungsfreistellung nach § 62 übergeleitet,
wenn durch diesen Bescheid insgesamt
die planungsrechtliche Zulässigkeit des
Vorhabens festgestellt worden ist. Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

§ 75 Vorbescheid, planungsrechtlicher
Bescheid
(1) Ist die Erteilung einer Baugenehmi-
gung vorgeschrieben, ist vor Einreichung
des Bauantrags auf Antrag der Bauherrin
oder des Bauherrn zu einzelnen in der
Baugenehmigung zu entscheidenden Fra-
gen des Bauvorhabens ein Vorbescheid
zu erteilen. Der Vorbescheid gilt zwei
Jahre. Die Frist kann auf Antrag zweimal
jeweils bis zu einem Jahr verlängert wer-
den. § 58 Absatz 2, §§ 68, 69 Absatz 1
bis 3 und § 73 Absatz 2 Satz 2 gelten
entsprechend.
(2) Für ein Bauvorhaben, welches dem
vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren nach § 63 unterfällt, ist auf Antrag
der Bauherrin oder des Bauherrn ein pla-
nungsrechtlicher Bescheid zu erteilen.
Das Vorhaben wird in die Genehmi-
gungsfreistellung nach § 62 übergeleitet,
wenn durch diesen Bescheid insgesamt
die planungsrechtliche Zulässigkeit des
Vorhabens festgestellt worden ist. Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung
(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben
bedürfen keiner Genehmigung, Geneh-
migungsfreistellung und Bauüberwa-
chung, wenn

§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung
(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben
bedürfen keiner Genehmigung, Geneh-
migungsfreistellung und Bauüberwa-
chung, wenn
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1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und
die Bauüberwachung einer innerhalb ei-
ner Behörde für die Vorbereitung und
Durchführung von Bauaufgaben zustän-
digen Stelle des Bundes oder eines Lan-
des (Baudienststelle) übertragen ist und
2. die Baudienststelle mindestens mit ei-
ner oder einem Bediensteten mit der Be-
fähigung zum höheren bautechnischen
Verwaltungsdienst und mit sonstigen ge-
eigneten Fachkräften ausreichend besetzt
ist.
Solche baulichen Anlagen bedürfen je-
doch der Zustimmung der für das Bau-
wesen zuständigen Senatsverwaltung,
außer bei
1. der Beseitigung baulicher Anlagen
und
2. Baumaßnahmen in oder an bestehen-
den Gebäuden, die
a) nicht zu einer Erweiterung des Bauvo-
lumens oder
b) zu einer nicht verfahrensfreien Nut-
zungsänderung
führen. Die Zustimmung der für das
Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung
entfällt, wenn
1. keine Nachbarn in ihren öffentlich-
rechtlich geschützten Belangen von Ab-
weichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen berührt sind oder
2. die Nachbarn, deren öffentlich-recht-
lich geschützte Belange von Abweichun-
gen, Ausnahmen und Befreiungen be-
rührt sein können, dem Vorhaben zu-
stimmen.
Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen,
für die nach § 70 Absatz 3 eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei
der für das Bauwesen zuständigen Se-
natsverwaltung einzureichen. Für das
Zustimmungsverfahren gelten die §§ 66
bis 74 sinngemäß; eine Prüfung bautech-
nischer Nachweise findet nicht statt.
(3) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung prüft

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und
die Bauüberwachung einer innerhalb ei-
ner Behörde für die Vorbereitung und
Durchführung von Bauaufgaben zustän-
digen Stelle des Bundes oder eines Lan-
des (Baudienststelle) übertragen ist und
2. die Baudienststelle mindestens mit ei-
ner oder einem Bediensteten mit der Be-
fähigung zum höheren bautechnischen
Verwaltungsdienst und mit sonstigen ge-
eigneten Fachkräften ausreichend besetzt
ist.
Solche baulichen Anlagen bedürfen je-
doch der Zustimmung der für das Bau-
wesen zuständigen Senatsverwaltung,
außer bei
1. der Beseitigung baulicher Anlagen
und
2. Baumaßnahmen in oder an bestehen-
den Gebäuden, die
a) nicht zu einer Erweiterung des Bauvo-
lumens oder
b) zu einer nicht verfahrensfreien Nut-
zungsänderung
führen. Die Zustimmung der für das
Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung
entfällt, wenn
1. keine Nachbarn in ihren öffentlich-
rechtlich geschützten Belangen von Ab-
weichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen berührt sind oder
2. die Nachbarn, deren öffentlich-recht-
lich geschützte Belange von Abweichun-
gen, Ausnahmen und Befreiungen be-
rührt sein können, dem Vorhaben zu-
stimmen.
Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen,
für die nach § 70 Absatz 3 eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei
der für das Bauwesen zuständigen Se-
natsverwaltung einzureichen. Für das Zu-
stimmungsverfahren gelten die §§ 66 bis
74 sinngemäß; eine Prüfung bautechni-
scher Nachweise findet nicht statt.
(3) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung prüft
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1. die Übereinstimmung mit den Vor-
schriften über die Zulässigkeit der bauli-
chen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 des
Baugesetzbuchs,
2. die Einhaltung anderer öffentlich-
rechtlicher Anforderungen, soweit wegen
der Zustimmung eine Entscheidung nach
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten entfällt oder ersetzt wird und
3. die beantragten Zulassungen von Ab-
weichungen (§ 67 Absatz 1) von nach-
barschützenden Vorschriften.
Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 4 ge-
nannten Anlagen die Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 70 Absatz 3 bis 6 durch.
Die für das Bauwesen zuständige Senats-
verwaltung entscheidet über die Zulas-
sung von Ausnahmen, Befreiungen so-
wie Abweichungen nach Satz 1 Nummer
3. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit
von Abweichungen keiner bauaufsichtli-
chen Entscheidung.
(4) Anlagen, die der Landesverteidigung,
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz
dienen, sind abweichend von den Absät-
zen 1 bis 3 der für das Bauwesen zustän-
digen Senatsverwaltung vor Baubeginn
in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen. Im Übrigen wirken die Bauauf-
sichtsbehörden nicht mit. § 76 Absatz 2
bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der
Landesverteidigung, dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei oder dem zivilen
Bevölkerungsschutz dienen, keine An-
wendung.
(5) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung kann bestimmen, dass
Absatz 1 auf Vorhaben Berlins ganz oder
teilweise nicht anzuwenden ist.

1. die Übereinstimmung mit den Vor-
schriften über die Zulässigkeit der bauli-
chen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 des
Baugesetzbuchs,
2. die Einhaltung anderer öffentlich-
rechtlicher Anforderungen, soweit wegen
der Zustimmung eine Entscheidung nach
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten entfällt oder ersetzt wird und
3. die beantragten Zulassungen von Ab-
weichungen (§ 67 Absatz 1) von nach-
barschützenden Vorschriften.
Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 4 ge-
nannten Anlagen die Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 70 Absatz 3 bis 6 durch.
Die für das Bauwesen zuständige Senats-
verwaltung entscheidet über die Zulas-
sung von Ausnahmen, Befreiungen so-
wie Abweichungen nach Satz 1 Nummer
3. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit
von Abweichungen keiner bauaufsichtli-
chen Entscheidung.
(4) Anlagen, die der Landesverteidigung,
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz
dienen, sind abweichend von den Absät-
zen 1 bis 3 der für das Bauwesen zustän-
digen Senatsverwaltung vor Baubeginn
in geeigneter Weise zur Kenntnis zu
bringen. Im Übrigen wirken die Bauauf-
sichtsbehörden nicht mit. § 76 Absatz 2
bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der
Landesverteidigung, dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei oder dem zivilen
Bevölkerungsschutz dienen, keine An-
wendung.
(5) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung kann bestimmen, dass
Absatz 1 auf Vorhaben Berlins ganz oder
teilweise nicht anzuwenden ist.

§ 81 Bestehende bauliche Anlagen
(1) Rechtmäßig bestehende bauliche An-
lagen sind, soweit sie nicht den Vor-
schriften dieses Gesetzes oder den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften genügen, mindestens in dem
Zustand zu erhalten, der den bei ihrer Er-

§ 81 Bestehende bauliche Anlagen
(1) Rechtmäßig bestehende bauliche An-
lagen sind, soweit sie nicht den Vor-
schriften dieses Gesetzes oder den auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften genügen, mindestens in dem
Zustand zu erhalten, der den bei ihrer Er-
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richtung geltenden Vorschriften ent-
spricht. Sie sind so zu erhalten, dass ihre
Verunstaltung sowie eine Störung des
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes
vermieden werden. Satz 2 gilt auch für
Baugrundstücke.
(2) Werden in diesem Gesetz oder in auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften andere Anforderungen als nach
dem bisherigen Recht gestellt, so kann
verlangt werden, dass rechtmäßig beste-
hende oder nach genehmigten Bauvorla-
gen bereits begonnene bauliche Anlagen
angepasst werden, wenn dies zur Ver-
meidung einer Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung, insbeson-
dere von Leben oder Gesundheit, erfor-
derlich ist. Für Aufenthaltsräume im Kel-
lergeschoss können die Vorschriften die-
ses Gesetzes und die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften jedoch
auch dann angewendet werden, wenn ihr
baulicher Zustand den heutigen Anforde-
rungen nicht entspricht, insbesondere der
Fußboden 1,50 m oder mehr unter dem
anschließenden Gelände liegt.
(3) Sollen rechtmäßig bestehende bauli-
che Anlagen wesentlich geändert wer-
den, so kann gefordert werden, dass auch
die nicht unmittelbar berührten Teile der
baulichen Anlage mit diesem Gesetz o-
der den auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Vorschriften in Einklang gebracht
werden, wenn die Bauteile, die diesen
Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit
den beabsichtigten Arbeiten in einem
konstruktiven Zusammenhang stehen
und die Durchführung dieser Vorschrif-
ten bei den von den Arbeiten nicht be-
rührten Teilen der baulichen Anlage
keine unzumutbaren Mehrkosten verur-
sacht.
(4) Bei Modernisierungsvorhaben ist Ab-
satz 3 nicht anzuwenden, es sei denn,
dass anderenfalls Gefahren eintreten.

richtung geltenden Vorschriften ent-
spricht. Sie sind so zu erhalten, dass ihre
Verunstaltung sowie eine Störung des
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes
vermieden werden. Satz 2 gilt auch für
Baugrundstücke.
(1) Werden in diesem Gesetz oder in auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften andere Anforderungen als nach
dem bisherigen Recht gestellt, so kann
verlangt werden, dass rechtmäßig beste-
hende oder nach genehmigten Bauvorla-
gen bereits begonnene bauliche Anlagen
angepasst werden, wenn dies zur Ver-
meidung einer Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung, insbeson-
dere von Leben oder Gesundheit, erfor-
derlich ist. Für Aufenthaltsräume im Kel-
lergeschoss können die Vorschriften die-
ses Gesetzes und die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften jedoch
auch dann angewendet werden, wenn ihr
baulicher Zustand den heutigen Anforde-
rungen nicht entspricht, insbesondere der
Fußboden 1,50 m oder mehr unter dem
anschließenden Gelände liegt.
(2) Sollen rechtmäßig bestehende bauli-
che Anlagen wesentlich geändert wer-
den, so kann gefordert werden, dass auch
die nicht unmittelbar berührten Teile der
baulichen Anlage mit diesem Gesetz o-
der den auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Vorschriften in Einklang gebracht
werden, wenn die Bauteile, die diesen
Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit
den beabsichtigten Arbeiten in einem
konstruktiven Zusammenhang stehen
und die Durchführung dieser Vorschrif-
ten bei den von den Arbeiten nicht be-
rührten Teilen der baulichen Anlage
keine unzumutbaren Mehrkosten verur-
sacht.
(3) Bei Modernisierungsvorhaben ist Ab-
satz 2 nicht anzuwenden, es sei denn,
dass anderenfalls Gefahren eintreten.

§ 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bau-
aufsichtsbehörde können Grundstücksei-

§ 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bau-
aufsichtsbehörde können Grundstücksei-
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gentümerinnen oder Grundstückseigentü-
mer öffentlich-rechtliche Verpflichtun-
gen zu einem ihre Grundstücke betref-
fenden Tun, Dulden oder Unterlassen
übernehmen, die sich nicht schon aus öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erge-
ben. Erbbauberechtigte können ihr Erb-
baurecht in entsprechender Weise belas-
ten. Baulasten werden unbeschadet der
Rechte Dritter mit der Eintragung in das
Baulastenverzeichnis wirksam und wir-
ken auch gegenüber Rechtsnachfolgerin-
nen oder Rechtsnachfolgern.
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf
der Schriftform. Die Unterschrift muss
öffentlich beglaubigt oder von einer Ver-
messungsstelle nach § 2 des Gesetzes
über das Vermessungswesen in Berlin in
der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl.
S. 56), das zuletzt durch Artikel I des
Gesetzes vom 18. Dezember 2004
(GVBl. S. 524) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung beglaubigt
sein, wenn sie nicht vor der Bauauf-
sichtsbehörde geleistet oder vor ihr aner-
kannt wird.
(3) Die Baulast geht durch Verzicht der
Bauaufsichtsbehörde unter. Der Verzicht
ist zu erklären, wenn ein öffentliches In-
teresse an der Baulast nicht mehr besteht.
Vor dem Verzicht sollen die oder der
Verpflichtete und die durch die Baulast
Begünstigten angehört werden. Der Ver-
zicht wird mit der Löschung der Baulast
im Baulastenverzeichnis wirksam.
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von
der Bauaufsichtsbehörde geführt. In das
Baulastenverzeichnis können auch einge-
tragen werden
1. andere baurechtliche Verpflichtungen
der Grundstückseigentümerin oder des
Grundstückseigentümers zu einem ihr o-
der sein Grundstück betreffenden Tun,
Dulden oder Unterlassen,
2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen
und Widerrufsvorbehalte.
(5) Wer ein berechtigtes Interesse dar-
legt, kann in das Baulastenverzeichnis

gentümerinnen oder Grundstückseigentü-
mer öffentlich-rechtliche Verpflichtun-
gen zu einem ihre Grundstücke betref-
fenden Tun, Dulden oder Unterlassen
übernehmen, die sich nicht schon aus öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erge-
ben. Erbbauberechtigte können ihr Erb-
baurecht in entsprechender Weise belas-
ten. Baulasten werden unbeschadet der
Rechte Dritter mit der Eintragung in das
Baulastenverzeichnis wirksam und wir-
ken auch gegenüber Rechtsnachfolgerin-
nen oder Rechtsnachfolgern.
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf
der Schriftform. Die Unterschrift muss
öffentlich beglaubigt oder von einer Ver-
messungsstelle nach § 2 des Gesetzes
über das Vermessungswesen in Berlin in
der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl.
S. 56), das zuletzt durch Artikel I des
Gesetzes vom 18. Dezember 2004
(GVBl. S. 524) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung beglaubigt
sein, wenn sie nicht vor der Bauauf-
sichtsbehörde geleistet oder vor ihr aner-
kannt wird.
(3) Die Baulast geht durch Verzicht der
Bauaufsichtsbehörde unter. Der Verzicht
ist zu erklären, wenn ein öffentliches In-
teresse an der Baulast nicht mehr besteht.
Vor dem Verzicht sollen die oder der
Verpflichtete und die durch die Baulast
Begünstigten angehört werden. Der Ver-
zicht wird mit der Löschung der Baulast
im Baulastenverzeichnis wirksam.
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von
der Bauaufsichtsbehörde geführt. In das
Baulastenverzeichnis können auch einge-
tragen werden
1. andere baurechtliche Verpflichtungen
der Grundstückseigentümerin oder des
Grundstückseigentümers zu einem ihr o-
der sein Grundstück betreffenden Tun,
Dulden oder Unterlassen,
2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen
und Widerrufsvorbehalte.
(5) Wer ein berechtigtes Interesse dar-
legt, kann in das Baulastenverzeichnis
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Einsicht nehmen oder sich Abschriften
erteilen lassen.

Einsicht nehmen und sich einen Auszug
erstellen lassen.

§ 85 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung der
Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die
auf Grund dieses Gesetzes oder auf
Grund einer nach diesem Gesetz zulässi-
gen Rechtsverordnung erlassen worden
ist, sofern die Anordnung auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,
2. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3
ohne das Ü-Zeichen verwendet,
3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauart-
genehmigung oder allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis für Bauarten an-
wendet,
4. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen
kennzeichnet, ohne dass dafür die Vo-
raussetzungen nach § 21 Absatz 3 vorlie-
gen,
5. den Vorschriften dieses Gesetzes über
die barrierefreie bauliche Gestaltung in §
39 Abs. 4 und 5, § 49 Absatz 1 Satz 1
und § 50 zuwiderhandelt,
6. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfs-
verfasserin oder Entwurfsverfasser, Un-
ternehmerin oder Unternehmer, Bauleite-
rin oder Bauleiter oder als deren Vertre-
terin oder Vertreter den Vorschriften des
§ 53 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 bis 7, § 54 Ab-
satz 1 Satz 3, § 55 Absatz 1 Satz 1 und 2
oder § 56 Absatz 1 zuwiderhandelt,
7. ohne die erforderliche Baugenehmi-
gung (§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmi-
gung (§ 74) oder Abweichung, Ausnah-
men oder Befreiungen (§ 67) oder abwei-
chend davon bauliche Anlagen errichtet,
ändert, benutzt oder ohne die erforderli-
che Genehmigung (§ 63b) oder entgegen
§ 61 Absatz 3 Satz 2 bis 5 beseitigt,
8. entgegen der Vorschrift des § 72 Ab-
satz 2 Bauarbeiten beginnt, entgegen der
Vorschrift des § 61 Absatz 3 Satz 6 und
des § 63b Satz 3 mit der Beseitigung ei-
ner Anlage beginnt, entgegen den Vor-
schriften des § 83 Absatz 1 Bauarbeiten

§ 85 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. einer vollziehbaren Anordnung der
Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die
auf Grund dieses Gesetzes oder auf
Grund einer nach diesem Gesetz zulässi-
gen Rechtsverordnung erlassen worden
ist, sofern die Anordnung auf diese Buß-
geldvorschrift verweist,
2. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3
ohne das Ü-Zeichen verwendet,
3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauart-
genehmigung oder allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis für Bauarten an-
wendet,
4. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen
kennzeichnet, ohne dass dafür die Vo-
raussetzungen nach § 21 Absatz 3 vorlie-
gen,
5. den Vorschriften dieses Gesetzes über
die barrierefreie bauliche Gestaltung in §
39 Abs. 4 und 5, § 49 Absatz 1 Satz 1
und § 50 zuwiderhandelt,
6. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfs-
verfasserin oder Entwurfsverfasser, Un-
ternehmerin oder Unternehmer, Bauleite-
rin oder Bauleiter oder als deren Vertre-
terin oder Vertreter den Vorschriften des
§ 53 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 bis 7, § 54 Ab-
satz 1 Satz 3, § 55 Absatz 1 Satz 1 und 2
oder § 56 Absatz 1 zuwiderhandelt,
7. ohne die erforderliche Baugenehmi-
gung (§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmi-
gung (§ 74) oder Abweichung, Ausnah-
men oder Befreiungen (§ 67) oder abwei-
chend davon bauliche Anlagen errichtet,
ändert, benutzt oder ohne die erforderli-
che Genehmigung (§ 63b) oder entgegen
§ 61 Absatz 3 Satz 2 bis 5 beseitigt,
8. entgegen der Vorschrift des § 72 Ab-
satz 2 Bauarbeiten beginnt, entgegen der
Vorschrift des § 61 Absatz 3 Satz 6 und
des § 63b Satz 3 mit der Beseitigung ei-
ner Anlage beginnt, entgegen den Vor-
schriften des § 83 Absatz 1 Bauarbeiten
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fortsetzt oder entgegen der Vorschrift
des § 83 Absatz 2 bauliche Anlagen
nutzt,
9. entgegen der Vorschrift des § 62 Ab-
satz 3 Satz 2 bis 4 mit der Ausführung
eines Bauvorhabens beginnt,
10. die Baubeginnanzeige (§ 72 Absatz
1, § 62 Absatz 5, § 61 Absatz 3 Satz 2)
nicht oder nicht fristgerecht erstattet,
11. Fliegende Bauten ohne Ausführungs-
genehmigung (§ 76 Absatz 2) in Ge-
brauch nimmt oder ohne Anzeige und
Abnahme (§ 76 Absatz 6) in Gebrauch
nimmt,
12. einer nach § 86 Absatz 1 bis 3 erlas-
senen Rechtsverordnung zuwiderhandelt,
sofern die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1
Nummer 2 bis 4 begangen worden, kön-
nen Gegenstände, auf die sich die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, eingezogen
werden; § 19 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist anzuwenden.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider
besseres Wissen
1. unrichtige Angaben macht oder un-
richtige Pläne oder Unterlagen vorlegt,
um einen nach diesem Gesetz vorgesehe-
nen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu
verhindern,
2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur
unrichtige Prüfberichte erstellt,
3. unrichtige Erklärungen zum Kriterien-
katalog nach § 66 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 abgibt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 500 000 Euro ge-
ahndet werden.
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des §
36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 und des
Absatzes 2 Nr. 2 die für das Bauwesen
zuständige Senatsverwaltung und in den
übrigen Fällen die Bezirksämter.

fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des
§ 83 Absatz 2 bauliche Anlagen nutzt,
9. entgegen der Vorschrift des § 62 Ab-
satz 3 Satz 2 bis 4 mit der Ausführung
eines Bauvorhabens beginnt,
10. die Baubeginnanzeige (§ 72 Absatz
1, § 62 Absatz 5, § 61 Absatz 3 Satz 2)
nicht oder nicht fristgerecht erstattet,
11. Fliegende Bauten ohne Ausführungs-
genehmigung (§ 76 Absatz 2) in Ge-
brauch nimmt oder ohne Anzeige und
Abnahme (§ 76 Absatz 6) in Gebrauch
nimmt,
12. einer nach § 86 Absatz 1 bis 3 erlas-
senen Rechtsverordnung zuwiderhandelt,
sofern die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1
Nummer 2 bis 4 begangen worden, kön-
nen Gegenstände, auf die sich die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, eingezogen
werden; § 19 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist anzuwenden.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider
besseres Wissen
1. unrichtige Angaben macht oder un-
richtige Pläne oder Unterlagen vorlegt,
um einen nach diesem Gesetz vorgesehe-
nen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu
verhindern,
2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur
unrichtige Prüfberichte erstellt,
3. unrichtige Erklärungen zum Kriterien-
katalog nach § 66 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 2 abgibt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 500 000 Euro ge-
ahndet werden.
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des §
36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 und des
Absatzes 2 Nr. 2 die für das Bauwesen
zuständige Senatsverwaltung und in den
übrigen Fällen die Bezirksämter.

§ 86 Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften

§ 86 Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Drucksache 18/3370

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Satz 1,
§ 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 be-
zeichneten Anforderungen wird die für
das Bauwesen zuständige Senatsverwal-
tung ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften zu erlassen über
1. die nähere Bestimmung allgemeiner
Anforderungen der §§ 4 bis 48,
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen,
sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung,
Brennstoffversorgung,
3. Anforderungen an Garagen und Stell-
plätze, und Abstellplätze für Fahrräder
4. besondere Anforderungen oder Er-
leichterungen, die sich aus der besonde-
ren Art oder Nutzung von Anlagen oder
Räumen für Errichtung, Änderung, Un-
terhaltung, Betrieb und Benutzung erge-
ben (§§ 50 und 51), sowie über die An-
wendung solcher Anforderungen auf be-
stehende bauliche Anlagen dieser Art,
5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprü-
fung von Anlagen, die zur Verhütung er-
heblicher Gefahren oder Nachteile stän-
dig ordnungsgemäß unterhalten werden
müssen, und die Erstreckung dieser
Nachprüfungspflicht auf bestehende An-
lagen,
6. die Anwesenheit fachkundiger Perso-
nen beim Betrieb technisch schwieriger
baulicher Anlagen und Einrichtungen
wie Bühnenbetriebe und technisch
schwierige Fliegende Bauten einschließ-
lich des Nachweises der Befähigung die-
ser Personen.
(2) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über
1. Prüfingenieurinnen oder Prüfingeni-
eure und Prüfämter, denen bauaufsichtli-
che Prüfaufgaben einschließlich der Bau-
überwachung und der Bauzustandsbe-
sichtigung nach Bauanzeige übertragen
werden, sowie
2. Prüfsachverständige, Sachverständige,
sachverständige Personen oder Stellen,
die im Auftrag der Bauherrin oder des
Bauherrn oder der oder des sonstigen

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Satz 1,
§ 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 be-
zeichneten Anforderungen wird die für
das Bauwesen zuständige Senatsverwal-
tung ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften zu erlassen über
1. die nähere Bestimmung allgemeiner
Anforderungen der §§ 4 bis 48,
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen,
sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung,
Brennstoffversorgung,
3. Anforderungen an Garagen und Stell-
plätze, und Abstellplätze für Fahrräder
4. besondere Anforderungen oder Er-
leichterungen, die sich aus der besonde-
ren Art oder Nutzung von Anlagen oder
Räumen für Errichtung, Änderung, Un-
terhaltung, Betrieb und Benutzung erge-
ben (§§ 50 und 51), sowie über die An-
wendung solcher Anforderungen auf be-
stehende bauliche Anlagen dieser Art,
5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprü-
fung von Anlagen, die zur Verhütung er-
heblicher Gefahren oder Nachteile stän-
dig ordnungsgemäß unterhalten werden
müssen, und die Erstreckung dieser
Nachprüfungspflicht auf bestehende An-
lagen,
6. die Anwesenheit fachkundiger Perso-
nen beim Betrieb technisch schwieriger
baulicher Anlagen und Einrichtungen
wie Bühnenbetriebe und technisch
schwierige Fliegende Bauten einschließ-
lich des Nachweises der Befähigung die-
ser Personen.
(2) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über
1. Prüfingenieurinnen oder Prüfingeni-
eure und Prüfämter, denen bauaufsichtli-
che Prüfaufgaben einschließlich der Bau-
überwachung und der Bauzustandsbe-
sichtigung nach Bauanzeige übertragen
werden, sowie
2. Prüfsachverständige, Sachverständige,
sachverständige Personen oder Stellen,
die im Auftrag der Bauherrin oder des
Bauherrn oder der oder des sonstigen
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nach Bauordnungsrecht Verantwortli-
chen die Einhaltung bauordnungsrechtli-
cher Anforderungen prüfen und beschei-
nigen.
Die Rechtsverordnung nach Satz 1 re-
gelt, soweit erforderlich,
1. die Fachbereiche und die Fachrichtun-
gen, in denen Prüfingenieurinnen oder
Prüfingenieure, Prüfämter, Prüfsachver-
ständige, Sachverständige und sachver-
ständige Personen oder Stellen tätig wer-
den,
2. die Anerkennungsvoraussetzungen
und das Anerkennungsverfahren,
3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf
der Anerkennung einschließlich der Fest-
legung einer Altersgrenze,
4. die Aufgabenerledigung,
5. die Vergütung einschließlich des Er-
lasses von Gebührenbescheiden durch
die Prüfingenieurinnen oder Prüfingeni-
eure selbst,
6. die Einrichtung einer Stelle zur ge-
meinsamen und einheitlichen Bewertung,
Berechnung und Erhebung der Kosten
der Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-
eure und die Aufsicht über diese Stelle,
7. die Übertragung der Aufgaben einer
Widerspruchsbehörde für Entscheidun-
gen über Widersprüche gegen Gebühren-
bescheide der Prüfingenieurinnen und
Prüfingenieure auf einen zu bildenden
Widerspruchsausschuss bei der nach
Nummer 6 eingerichteten Stelle.
Die für das Bauwesen zuständige Senats-
verwaltung kann durch Rechtsverord-
nung ferner
1. den Leiterinnen oder den Leitern und
den stellvertretenden Leiterinnen oder
den stellvertretenden Leitern von
Prüfämtern sowie den Leiterinnen oder
den Leitern und den stellvertretenden
Leiterinnen oder den stellvertretenden
Leitern von Brandschutzdienststellen die
Stellung einer oder eines Prüfsachver-
ständigen nach Satz 1 Nummer 2 zuwei-
sen,
2. soweit für bestimmte Fachbereiche
und Fachrichtungen Prüfsachverständige

nach Bauordnungsrecht Verantwortli-
chen die Einhaltung bauordnungsrechtli-
cher Anforderungen prüfen und beschei-
nigen.
Die Rechtsverordnung nach Satz 1 re-
gelt, soweit erforderlich,
1. die Fachbereiche und die Fachrichtun-
gen, in denen Prüfingenieurinnen oder
Prüfingenieure, Prüfämter, Prüfsachver-
ständige, Sachverständige und sachver-
ständige Personen oder Stellen tätig wer-
den,
2. die Anerkennungsvoraussetzungen
und das Anerkennungsverfahren,
3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf
der Anerkennung einschließlich der Fest-
legung einer Altersgrenze,
4. die Aufgabenerledigung,
5. die Vergütung einschließlich des Er-
lasses von Gebührenbescheiden durch
die Prüfingenieurinnen oder Prüfingeni-
eure selbst,
6. die Einrichtung einer Stelle zur ge-
meinsamen und einheitlichen Bewertung,
Berechnung und Erhebung der Kosten
der Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-
eure und die Aufsicht über diese Stelle,
7. die Übertragung der Aufgaben einer
Widerspruchsbehörde für Entscheidun-
gen über Widersprüche gegen Gebühren-
bescheide der Prüfingenieurinnen und
Prüfingenieure auf einen zu bildenden
Widerspruchsausschuss bei der nach
Nummer 6 eingerichteten Stelle.
Die für das Bauwesen zuständige Senats-
verwaltung kann durch Rechtsverord-
nung ferner
1. den Leiterinnen oder den Leitern und
den stellvertretenden Leiterinnen oder
den stellvertretenden Leitern von
Prüfämtern sowie den Leiterinnen oder
den Leitern und den stellvertretenden
Leiterinnen oder den stellvertretenden
Leitern von Brandschutzdienststellen die
Stellung einer oder eines Prüfsachver-
ständigen nach Satz 1 Nummer 2 zuwei-
sen,
2. soweit für bestimmte Fachbereiche
und Fachrichtungen Prüfsachverständige
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nach Satz 1 Nummer 2 noch nicht in aus-
reichendem Umfang anerkannt sind, an-
ordnen, dass die von solchen Prüfsach-
verständigen zu prüfenden und zu be-
scheinigenden bauordnungsrechtlichen
Anforderungen bauaufsichtlich geprüft
werden können,
3. soweit Tragwerksplanerinnen oder
Tragwerksplaner nach § 66 Absatz 2
Satz 1 noch nicht in ausreichendem Um-
fang eingetragen sind, anordnen, dass die
Standsicherheitsnachweise bauaufsicht-
lich geprüft werden und die Bauausfüh-
rung bauaufsichtlich überwacht wird.
(3) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über
1. Form, Umfang, Inhalt und Zahl der er-
forderlichen Unterlagen einschließlich
der Vorlagen bei der Anzeige der beab-
sichtigten Beseitigung von Anlagen nach
§ 61 Absatz 3 Satz 2 und bei der Geneh-
migungsfreistellung nach § 62,
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen,
Nachweise, Bescheinigungen und Bestä-
tigungen einschließlich deren Formerfor-
dernissen, auch bei verfahrensfreien
Bauvorhaben,
3. das Verfahren im Einzelnen, insbeson-
dere über die Vorprüfung von Anträgen,
Beteiligungsverfahren und Fristen,
4. die Beratungsgebühr nach § 58 Absatz
1 Satz 3 und Gebührenfreiheit bei Bera-
tungen mit geringem Verwaltungsauf-
wand,
5. die Verlängerung von in § 62 Absatz 3
Satz 2, § 69 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2
Satz 2, 4 und 5, Absatz 3 Satz 1 und Ab-
satz 4 Satz 2 genannten Fristen im Falle
von Arbeitseinschränkungen bei den Be-
hörden oder sonstigen Stellen durch eine
Epidemie oder Pandemie.
Sie kann dabei für verschiedene Arten
von Bauvorhaben unterschiedliche An-
forderungen und Verfahren festlegen.
(4) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung

nach Satz 1 Nummer 2 noch nicht in aus-
reichendem Umfang anerkannt sind, an-
ordnen, dass die von solchen Prüfsach-
verständigen zu prüfenden und zu be-
scheinigenden bauordnungsrechtlichen
Anforderungen bauaufsichtlich geprüft
werden können,
3. soweit Tragwerksplanerinnen oder
Tragwerksplaner nach § 66 Absatz 2
Satz 1 noch nicht in ausreichendem Um-
fang eingetragen sind, anordnen, dass die
Standsicherheitsnachweise bauaufsicht-
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(3) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über
1. Form, Umfang, Inhalt und Zahl der er-
forderlichen Unterlagen einschließlich
der Vorlagen bei der Anzeige der beab-
sichtigten Beseitigung von Anlagen nach
§ 61 Absatz 3 Satz 2 und bei der Geneh-
migungsfreistellung nach § 62,
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen,
Nachweise, Bescheinigungen und Bestä-
tigungen einschließlich deren Formerfor-
dernissen, auch bei verfahrensfreien Bau-
vorhaben,
2. das Verfahren im Einzelnen, insbeson-
dere über die Vorprüfung von Anträgen,
Beteiligungsverfahren und Fristen,
3. die Beratungsgebühr nach § 58 Absatz
1 Satz 3 und Gebührenfreiheit bei Bera-
tungen mit geringem Verwaltungsauf-
wand,
4. die Verlängerung von in § 62 Absatz 3
Satz 2, § 69 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2
Satz 2, 4 und 5, Absatz 3 Satz 1 und Ab-
satz 4 Satz 2 genannten Fristen im Falle
von Arbeitseinschränkungen bei den Be-
hörden oder sonstigen Stellen durch eine
Epidemie oder Pandemie.
Sie kann dabei für verschiedene Arten
von Bauvorhaben unterschiedliche An-
forderungen und Verfahren festlegen.
(4) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung
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1. die Zuständigkeit für die vorhabenbe-
zogene Bauartgenehmigung nach § 16a
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und den Ver-
zicht darauf im Einzelfall nach § 16a Ab-
satz 4 sowie die Zustimmung und den
Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall
(§ 20) ganz oder teilweise auf andere
Stellen zu übertragen,
2. die Zuständigkeit für die Anerkennung
von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstellen (§ 24) auf andere Stellen
zu übertragen; die Zuständigkeit kann
auch auf eine Behörde eines anderen
Landes übertragen werden, die der Auf-
sicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde
untersteht oder an deren Willensbildung
die oberste Bauaufsichtsbehörde mit-
wirkt,
3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu die-
sem Zeichen zusätzliche Angaben zu
verlangen,
4. das Anerkennungsverfahren nach §
24, die Voraussetzungen für die Aner-
kennung, ihre Rücknahme, ihren Wider-
ruf und ihr Erlöschen zu regeln, insbe-
sondere auch Altersgrenzen festzulegen,
sowie eine ausreichende Haftpflichtver-
sicherung zu fordern.
(4a) Die für das Bauwesen zuständige
Senatsverwaltung kann durch Rechtsver-
ordnung vorschreiben, dass für be-
stimmte Bauprodukte und Bauarten,
auch soweit sie Anforderungen nach an-
deren Rechtsvorschriften unterliegen,
hinsichtlich dieser Anforderungen § 16a
Absatz 2 und die §§ 17 bis 25 ganz oder
teilweise anwendbar sind, wenn die an-
deren Rechtsvorschriften dies verlangen
oder zulassen.
(5) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
die Anforderungen der auf Grund des §
34 des Produktsicherheitsgesetzes vom
8. November 2011 (BGBl. I S. 2178,
2179; 2012 I S. 131), das durch Artikel
435 der Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung und

1. die Zuständigkeit für die vorhabenbe-
zogene Bauartgenehmigung nach § 16a
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und den Ver-
zicht darauf im Einzelfall nach § 16a Ab-
satz 4 sowie die Zustimmung und den
Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall
(§ 20) ganz oder teilweise auf andere
Stellen zu übertragen,
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von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
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untersteht oder an deren Willensbildung
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sem Zeichen zusätzliche Angaben zu
verlangen,
4. das Anerkennungsverfahren nach § 24,
die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, ihre Rücknahme, ihren Widerruf
und ihr Erlöschen zu regeln, insbeson-
dere auch Altersgrenzen festzulegen, so-
wie eine ausreichende Haftpflichtversi-
cherung zu fordern.
(4a) Die für das Bauwesen zuständige
Senatsverwaltung kann durch Rechtsver-
ordnung vorschreiben, dass für be-
stimmte Bauprodukte und Bauarten,
auch soweit sie Anforderungen nach an-
deren Rechtsvorschriften unterliegen,
hinsichtlich dieser Anforderungen § 16a
Absatz 2 und die §§ 17 bis 25 ganz oder
teilweise anwendbar sind, wenn die an-
deren Rechtsvorschriften dies verlangen
oder zulassen.
(5) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
die Anforderungen der auf Grund des §
34 des Produktsicherheitsgesetzes vom
8. November 2011 (BGBl. I S. 2178,
2179; 2012 I S. 131), das durch Artikel
435 der Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung und
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des § 49 Abs. 4 des Energiewirtschafts-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
entsprechend für Anlagen gelten, die we-
der gewerblichen noch wirtschaftlichen
Zwecken dienen und in deren Gefahren-
bereich auch keine Arbeitnehmerinnen o-
der Arbeitnehmer beschäftigt werden.
Sie kann auch die Verfahrensvorschriften
dieser Verordnungen für anwendbar er-
klären oder selbst das Verfahren bestim-
men sowie Zuständigkeiten und Gebüh-
ren regeln. Dabei kann sie auch vor-
schreiben, dass danach zu erteilende Er-
laubnisse die Baugenehmigung oder die
Zustimmung nach § 77 einschließlich der
zugehörigen Abweichungen einschließen
und dass § 35 Absatz 2 des Produktsi-
cherheitsgesetzes insoweit Anwendung
findet.
(6) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
der für das Verkehrswesen und der für
Umweltschutz zuständigen Senatsver-
waltung Bereiche festzulegen, in denen
aus Gründen der vorherrschenden Nut-
zung, des Umweltschutzes, der straßen-
verkehrlichen Belange oder der Erschlie-
ßungsqualität durch den öffentlichen Per-
sonennahverkehr die Herstellung von
Stellplätzen eingeschränkt oder ausge-
schlossen wird. Bei Vorhaben, die wegen
der Nutzungsart oder des Nutzungsum-
fangs das Vorhandensein von Stellplät-
zen in besonderem Maße erfordern, kön-
nen abweichende Regelungen vorgese-
hen werden. Die Rechtsverordnungen
werden im Benehmen mit den davon be-
rührten Bezirksverwaltungen erlassen.
(7) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-
sen über die Erhebung und Höhe der Wi-
derspruchsgebühr im Falle von Drittwi-
dersprüchen.
(8) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass
für Fliegende Bauten die Aufgaben der

des § 49 Abs. 4 des Energiewirtschafts-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
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Stellplätzen eingeschränkt oder ausge-
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fangs das Vorhandensein von Stellplät-
zen in besonderem Maße erfordern, kön-
nen abweichende Regelungen vorgese-
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werden im Benehmen mit den davon be-
rührten Bezirksverwaltungen erlassen.
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sen über die Erhebung und Höhe der Wi-
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Bauaufsichtsbehörde nach § 76 Absatz 1
bis 9 ganz oder teilweise auf andere Stel-
len übertragen werden können und diese
Stellen für ihre Tätigkeit Gebühren erhe-
ben können.
(9) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung erlässt die zur Ausfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften.

Bauaufsichtsbehörde nach § 76 Absatz 1
bis 9 ganz oder teilweise auf andere Stel-
len übertragen werden können und diese
Stellen für ihre Tätigkeit Gebühren erhe-
ben können.
(9) Die für das Bauwesen zuständige Se-
natsverwaltung erlässt die zur Ausfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften.

§ 89 Abwicklung eingeleiteter Verfah-
ren, Übergangsvorschriften
(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eingeleiteten Verfahren sind nach
den bis zum Inkrafttreten geltenden Vor-
schriften fortzuführen; die Vorschriften
dieses Gesetzes sind mit Ausnahme des
Fünften Teils jedoch anzuwenden, so-
weit diese für die Bauherrin oder den
Bauherrn günstiger sind.
(2) Die vor dem 1. Januar 2017 eingelei-
teten Verfahren sind nach den bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt
geltenden Vorschriften sind mit Aus-
nahme des Fünften Teils jedoch anzu-
wenden, soweit diese für die Bauherrin
oder den Bauherrn günstiger sind.
(3) Die vor dem 20. April 2018 eingelei-
teten Verfahren sind nach den bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt
geltenden Vorschriften sind mit Aus-
nahme des Fünften Teils jedoch anzu-
wenden, soweit diese für die Bauherrin
oder den Bauherrn günstiger sind.
(4) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf
Bauprodukten, die die CE-Kennzeich-
nung auf Grund der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 tragen, ist ab dem 20. April
2018 nicht mehr zulässig. Sind bereits in
Verkehr gebrachte Bauprodukte, die die
CE-Kennzeichnung auf Grund der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit
dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert
das Ü-Zeichen ab diesem Zeitpunkt seine
Gültigkeit.

§ 89 Abwicklung eingeleiteter Verfah-
ren, Übergangsvorschriften
(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eingeleiteten Verfahren sind nach
den bis zum Inkrafttreten geltenden Vor-
schriften fortzuführen; die Vorschriften
dieses Gesetzes sind mit Ausnahme des
Fünften Teils jedoch anzuwenden, so-
weit diese für die Bauherrin oder den
Bauherrn günstiger sind.
(2) Die vor dem 1. Januar 2017 eingelei-
teten Verfahren sind nach den bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt
geltenden Vorschriften sind mit Aus-
nahme des Fünften Teils jedoch anzu-
wenden, soweit diese für die Bauherrin
oder den Bauherrn günstiger sind.
(3) Die vor dem 20. April 2018 eingelei-
teten Verfahren sind nach den bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
fortzuführen; die nach diesem Zeitpunkt
geltenden Vorschriften sind mit Aus-
nahme des Fünften Teils jedoch anzu-
wenden, soweit diese für die Bauherrin
oder den Bauherrn günstiger sind.
(4) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf
Bauprodukten, die die CE-Kennzeich-
nung auf Grund der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 tragen, ist ab dem 20. April
2018 nicht mehr zulässig. Sind bereits in
Verkehr gebrachte Bauprodukte, die die
CE-Kennzeichnung auf Grund der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit
dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert
das Ü-Zeichen ab diesem Zeitpunkt seine
Gültigkeit.
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(5) Bis zum 20. April 2018 für Bauarten
erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassungen oder Zustimmungen im Ein-
zelfall gelten als Bauartgenehmigung
fort.
(6) Bestehende Anerkennungen als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsste-
hen bleiben in dem bis zum 20. April
2018 geregelten Umfang wirksam. Vor
diesem Zeitpunkt gestellte Anträge gel-
ten als Anträge nach diesem Gesetz.

(5) Bis zum 20. April 2018 für Bauarten
erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassungen oder Zustimmungen im Ein-
zelfall gelten als Bauartgenehmigung
fort.
(6) Bestehende Anerkennungen als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsste-
hen bleiben in dem bis zum 20. April
2018 geregelten Umfang wirksam. Vor
diesem Zeitpunkt gestellte Anträge gel-
ten als Anträge nach diesem Gesetz.
(7) Die vor dem (einfügen: Datum des
Inkrafttretens) eingeleiteten Verfah-
ren sind nach den bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Vorschriften fortzu-
führen; die nach diesem Zeitpunkt gel-
tenden Vorschriften sind mit Aus-
nahme des Fünften Teils jedoch anzu-
wenden, soweit diese für die Bauherrin
oder den Bauherrn günstiger sind.


